Digitized by GOOS[C



Digitized by GOOS[C



Digitized by GOOS[Q






GRUNDGESETZE
DES SOLLENS

ELEMENTE DER LOGIK DES WILLENS

YON

ERNST l|\‘/IALLY

PROFESSOR DER PHILOSOPHIE AN DER UNIVERSITAT GRAZ

§

GRAZ 1926
' LEUSCHNER & LUBENSKY, UNIVERSITATS-BUCHHANDLUNG



sece

DEUTSCHE VEREINS-DRUCKEREI GRAZ.



Vorwort.

Im Jahre 1919 wurde mir das Wort Selbstbestimmung, das in
aller Leute Munde war, Anlaf eines Versuches, mir einen klaren
Begriff zu dem Wort zu bilden. Natiirlich stie8 ich dabei alsbald
auf die Schwierigkeiten und Dunkelheiten des Sollensbegriffes: das
Problem wandelte sich. Grundbegriff aller Ethik, kann der Begriff
des Sollens ein brauchbares Fundament ihres Aufbaus nur geben,
wenn er in einem System von Axiomen festgelegt ist. Ein solches
Axiomensystem fiihre ich hier vor.

Wollen und Urteil zielen auf Tatsichlichkeiten, das Wollen ins-
besondere auf Tatsichlichkeit eines Wirklichen, woran der Wille selbst
bestimmend Anteil hat: eine Tatséchlichkeit, die, mindestens im Sinne
des Wollens, sein soll. Urteil und Wollen sind material richtig, wenn
gie Tatsachen treffen. Die Gesetze ihrer materialen Richtigkeit erweisen
gich als streng konform; zur Logik des Urteils tritt eine Logik des
Willens oder Deontik. Die Tatsache, dag wir in Bestimmungen denken
und die Unvollstindigkeit des Erfassens, die sie mit sich fiihrt,
macht, da zwar materiale Richtigkeit immer angestrebt, aber nur
formale — in der dieses Streben sich bewegt — eigentlich geboten
ist. Das Wesen dieser Richtigkeit glaube ich aufgezeigt zu haben,
zugleich die notwendige und hinreichende Bedingung fiir Wert und
Sollen, die rein intellektuell erfaBbar ist. Das Wesen des Wertes
freilich und das des Sollens bleibt nur dem direkten, anschauungs-
artigen Erfassen zugiinglich, das sich emotionaler Prisentation bedient.
Dies achtend kann man ohne unerlaubtes Rationalisieren auf der
Grundlage unserer Sollensgesetze eine exakte reine Ethik gewinnen.

In der Darstellung habe ich den rein formalen Teil auf das
kleinste zulidssige MaB gebracht und ihn auch so gestaltet, daf am
Ende niemand, um die Arbeit zu verstehen, gezwungen ist, formel-
hafte Ableitungen zu verfolgen. Fiir die geringe Beriicksichtigung
der Literatur war neben schwerwiegenden #uBeren Griinden besonders
der innere mafBgebend, daB ich vorldufig nur eine positive Grund-
legung bieten wollte. So habe ich die Anfiihrungen fast auf die
Schriften beschrénkt, aus denen ich fiir diese Arbeit wesentliches
gelernt habe, — es ist nicht zu verwundern, da8 es besonders
Werke meines verehrten Lehrers sind —; auf bloBe Ubereinstim-
mungen ist nur selten hingewiesen und Polemisches g#nzlich ver-
mieden.

Graz, am 13. September 1925.
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Im Urteil und im Wollen liegt ein Wagnis: die Tatsachen
konnen uns recht oder unrecht geben. Wer wahr urteilt und wer
erfolgreich will, hat’s getroffen, sein Verhalten findet eine Bewiih-
rung durch Tatsachen. Es ist mit ihnen in einem Einklange, der
iiber den selbstverstindlichen, daf alles Geschehen den Gesetzen der
Tatsachen gemé#B ist — weil es eben tatsiichlich ist — weit hinausgeht.
Dennoch rechnen wir solche blo8 #uBerliche Bew#hrung weder dem
Urteil, noch dem Wollen sehr hoch an: sie mégen beide nur blindlings
getroffen haben. Andererseits mag einem Urteil, etwa einer nach bestem
Wissen gestellten Djagnose oder Prognose, die Bewihrung versagt
bleiben, so #ndert das nichts an seinem Werte logischer Berechtigung;
und es mag ein Wollen sein Ziel verfehlen und kann doch die Anerkennung
finden und verdienen, daf es ein richtiges und rechtes Wollen war.
Ist so, auf beiden Seiten, Berechtigung an Bewéhrung nicht gebunden,
so ist sie doch gewil nicht ohne Zusammenhang mit ihr: logisch
richtigem Urteil und richtigem Wollen kommt eine sehr wesentliche
Beziehung zur Bewéhrung zu, es wohnt ihnen vermoge ihrer eigenen
Beschaffenheit eine iiberwiegende Bewéhrbarkeit inne und auf sie
griindet sich ihre Berechtigung. Wenn einmal das innerlich Richtige
unrecht und das innerlich Unrichtige #uBlerlich recht behilt, so
schreiben wir's dem Zufall zu und. &ndern unsere Wertung nicht.
Der Wert der Berechtigung steht iiber dem Wagnis, er triigt
jenen Mut der Uberzeugung und des Wollens, der keinen Ausgang
tiirchtet. _

Urteilen und Wollen sind bestimmte Weisen, zu Gegenstéinden
Stellung zu nehmen. Es gibt Bedingungen der Richtigkeit des Urteils,
Gesetze richtigen Urteilens, die objektiv heilen miissen, weil sie ihren
Grund im Wesen des Urteilens als dieser bestimmten Art von Stellung-
nahme zu Gegenstinden haben, daher bei gegebener Natur der
Stellungnahme nur mehr von Wesen und Wesensbeziehungen der
Gegenstiinde abhéingen. Man ist lingst gewohnt, sie der Logik
zuzuweisen, findet sie in neuerer exakter Logik auch klar ausge-
sprochen und unterscheidet diese durchaus rationalen,  strengen
Gesetze mit Sicherheit von den Anndherungen an gewisse Regel-
mégigkeiten im wirklichen Auftreten und Ablauf richtigen Denkens,
wie sie die psychologische Beobachtung empirisch feststellen mag.
In der Erkenntnis des Willens sind wir noch nicht so weit. Auch
das Wollen ist ein bestimmtes Stellungnehmen zu Gegenstinden und

1
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es ist klar, dal es auch hier Wesensgesetze der Richtigkeit gibt:
Gesetze richtigen Wollens, die ihren Grund im Wesen des Wollens
als. @lpser bestimmterf Art des Verhaltens zu Gegenstéinden haben.
Und “eé ist Mar, "daf’ ‘diese Wesensgesetze richtigen Wollens objektiv
und, rafional-sind ‘in' demselben Sinne und aus demselben Grunde

.'mg ‘die '-Ioglschen, -and*daB sie von allen empirischen, nur ndherungs-

weise geltenden Gesetzmigigkeiten willenspsychologischer Art scharf
zu unterscheiden sind. Schwerlich wird jemand im Ernste und mit
einiger Klarheit daran denken, die Gesetze der Logik durch Beob-
achtungen dariiber, wie unter den und jenen Bedingungen wirklich
gedacht wird, zu ersetzen — 8o wichtig und aufschlufireich solche
Untersuchungen auf ihrer Seite und gerade auch fiir den Logiker
sein mogen. Aber iiber den Sinn der Ethik besteht noch lange nicht
#ihnliche Klarheit und Einhelligkeit, Es ist nicht das Schlimmste, das
dariiber Streit herrscht, ob die Ethik rationale Gesetze des richtigen
Wollens oder empirische Feststellungen iiber das richtige oder wohl
nur das fiir richtig gehaltene Wollen zu ermitteln habe, oder etwa
beides nebeneinander, Aber die rationalen Gesetze des Wollens all-
gemein zu entwickeln, ist iiberhaupt kaum jemals mit geniigend klarer
und schlichter Absicht unternommen, noch weniger mit brauchbarem
Erfolg durchgefiihrt worden. Diese Aufgabe wird hier in Angriff
genommen. Der Logik des Denkens soll etwas an die Seite gestellt
werden, das eine Logik des Willens heiflen kaun; aber da es sich
nicht um ein Teilgebiet der Logik — wie z. B. die Logik des Begriffes,
die Logik " des Urteils — handelt, sondern um die Wesensgesetze
eines Verhaltens zu Gegenstinden, das kein Denken ist, mag dieses

' Gegenstiick der Logik besser einen selbstéindigen Namen, etwa den

\\

der Deontik haben. In welcher Bezichung Deontik zur Ethik steht,
w1rd“‘§f6h—§§7i€ér ‘leichter beurteilen lassen.

Um die Wesensgesetze des Urteils und die des Wollens zu
erkennen, muf man zunichst die Gegenstinde betrachten, denen
diese Verhaltungen sich zuwenden. Man kann natiirlich iiber be-
liebige Gtegenstiéinde urteilen, aber das Gegenstéindliche, das durch
ein Urteil zundchst und im eigentlichen Sinne erfaft wird, das,
was (iiber irgend einen Gegenstand) geurteilt wird, hat ziemlich
einformige Beschaffenheit: wir urteilen, daf etwas ist oder nicht
ist, daB etwas so ist oder nicht so ist, oder etwas, was im wesent-
lichen auf eine dieser Hauptformen gebracht werden kann. Was
wir also urteilend erfassen, ist ein Sein oder Nichtsein, Sosein
oder Nichtsosein, von irgend etwas, kurz gesagt: ein Sachver-
halt.! Sachverhalte sind es aber auch, auf die das Wollen sich

1 Als Sachverbalt ist hier das bezeichnet. was Meinong unter dem
Namen des Objektivs zuerst in seiner gegenstindlichen Natur erkannt und
ausdriicklicher Betrachtung unterzogen nat. Vgl. insbes. dieses Autors Buch
Ueber Annahmen, 1.Aufl. Leipzig 1902, 2. Aufl 1910, dann meine Arbeiten:
Gegenstandstheoretische Grundlagen der Logik und Logistik, Leipzig 1912,
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richtet: wir wollen, daB etwas sei, nicht sei, so sei oder nicht so sei.
So kann man es wenigstens ausdriicken, wenn man hier wie beim
Urteil von feineren Unterschieden der Sachverhaltsform absieht, die
fir unsere Untersuchung ohne Belang sind.

Sachverhalte nun sind gegenstiindliche Gebilde, Gegenstinde,
wie man bei gehorig weiter Anwendung dieses Wortes sagen kann,
von deutlich ausgepriigter Eigenart, die in einer Menge von ge-
meinsamen Eigenschaften, allgemeinen Gesetzen der Sachverhalte,
zur Geltung kommt. Da ein Gegenstand beliebhiger Art natiirlich
durch die Sachverhalte gekennzeichnet ist, die — als seine Eigen-
schaften — von ihm gelten, geben also die Gesetze der Sachver-
halte zugleich die Eigenschaften der Eigenschaften beliebiger Gegen-
stinde allgemein an und betreffen so jederlei Gegenstand: un-
mittelbar, sofern er ein Sachverhalt ist, sonst mittelbar, da er
immer Triiger von Sachverhalten ist. In diesem Sinne sind also
die Gesetze der Sachverhalte Gesetze allgemeinster Art. Sie gelten
in ihrer Weise auf jedem beliebig abgegrenztén Gegenstandsgebiete
und sind so Tatsachen, mit denen die Wissenschaft, die ein solches
Gegenstandsgebiet fiir ihre Arbeit herausgreift, auf jeden Fall rechnen
mufl, sie mag sie nun ausdriicklich beachten und feststellen oder
nicht: allgemeinste und erste Voraussetzungen.

Man versteht nun, daff die Logik mit einer allgemeinen Theorie
der Sachverhalte anheben oder sie zur Grundlage nehmen mus.
Sie will ja die allgemeinen Gesetze des richtigen Denkens angeben,
und alles Denken ist Erfassen von Sachverhalten und muf, wenn es
richtig sein soll, den Gesetzen der Sachverhalte gemédf sein. Ob man
nun diese Gesetze, wie es zumeist geschieht, selbst als logische be-
zeichnet oder sie der Logik, als einer Lehre vom Denken, in einer
eigenen Theorie der Sachverhalte — die einen Hauptteil der all-
gemeinen Gegenstandstheorie bildet — zugrunde legt, ohne sie in
die Logik einzubeziehen, ist eine Angelegenheit der Abgrenzung der
Logik und von untergeordneter Bedeutung.! Auf jeden Fall sind die
Gesetze der Sachverhalte von den Gesetzen des Denkens zu unter-
scheiden, wenn sie auch, sofern man ihnen gemif denken soll, in
gewissem Sinne Gesetze fiir das Denken sind. Sie sind, da auch das

Studien zur Theorie der Moglichkeit und Aehnlichkeit, Allgemeine Theorie
der Verwandtschaft gegenstindlicher Bestimmungen, Sitzungsberichte der
Akademie der Wissenschaften in Wien, philos.-histor. Klasse, 194. Bd.,
1. Abh. Wien 1922.

1 Die Hauptsache ist, daB die vorliegende Zweiheit erkannt und in der
Behandlung der Logik zur Geltung gebracht wird. Versuche in dieser
Richtung stellen dar meine Gegenstandstheoret. Grundlagen der Logik und
Logistik (Ergénzangsheft zu Band 148 der Zeitschr. f. Philosophie und philosoph.
Kritik) Leipzig 1912, und M. Honecker, Gegenstandslogik und Denk-
logik, Berlin 1921. Vgl. auch meinen Artikel Ueber Wesen und Aufgabe
der modernen Gegenstandstheorie. Die Geisteswissenschaften I. Jhg, 1913/14,
S. 616—619.

1*
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Wollen, sofern es richtig ist, ihnen gema8 sein muf, zugleich Gesetze
fiir das Wollen, obwohl sie so wenig spezifische Willens- wie spezifische
Denkgesetze sind. Weisen wir der Logik die spezifischen Wesensgesetze
des Denkens, der Deontik die des Wollens zu, so fallen die allgemeinen
Gesetze der Sachverhalte einer eigenen Theorie zu, die fiir beide eine
gemeinsame Grundlage bereitet, indem sie das Gegenstéindliche be-
handelt, worauf das Denken und das Wollen, jedes in seiner Weise,
sich richtet.



I. Grundlagen.
§ I. Vorgangige Feststellungen.

Voraussetzungen der Deontik, die nicht ihr selbst angehoren, sind
also die Begriffe und Sitze der Theorie der Sachverhalte. Ich werde
sie nicht ausfiihrlich darstellen, sondern nur auf das Unentbehrliche,
teils sogleich, teils dort wo es gebraucht wird, verweisen.!

1. Sachverhalte als Gegenstinde des Wollens.

Weder das Urteil noch das Wollen kann sich auf ganz beliebige
Sachverhalte richten. Um zu einer klaren Abgrenzung der Moglichkeiten
zu gelangen, ist eine Unterscheidung von zwei Arten von Sachverhalten
vorteilhaft. Einige Beispiele mogen sie nahe bringen. Daf der DreiSig-
jéhrige Krieg im Jahre 1648 beendet wurde, da Gold schwerer als
Eisen ist, daf 2 + 8 — 5, sind ganz bestimmte Sachverhalte;
ebenso aber auch die Negate davon, die Sachverhalte, die wir denken,
wenn wir jene verneinen, oder etwa: da8 die Erde grofer als die
Sonne, daf die Menge der Primzahlen endlich sei u. dgl. Jeder be-
stimmte Sachverhalt ist entweder ein tatséichlicher oder er ist ein
untatséichlicher Sachverhalt, kurz Tatsache oder Untatsache,
und demnach ist ein Urteil, das ihn behauptet, entweder wahr oder
eg ist falsch. — Nun gibt es aber neben den bestimmten Sachver-
halten solche, denen der Charakter der Bestimmtheit fehlt, Indem
ich jetzt, da ich dieses schreibe, urteile ,Morgen ist Montag“, habe
ich einen bestimmten Sachverhalt erfaSt, u. zw. eine Tatsache.
Behauptete ich morgen das gleiche, so wiirde ich auch einen be-
stimmten Sachverhalt, aber diesmal eine Untatsache, erfassen und
entsprechend wird in jedem Falle, wo das ,morgen“ auf ein be-
stimmtes, vorliegendes ,heute“ bezogen ist, in solchem Urteil eine
Tatsache oder eine Untatsache ertafit sein, jedesmal ein bestimmter
Sachverhalt. Wer aber ohne solche Beziehung auf einen gegebenen
Fall blo8 den Sinn des Satzes ,Morgen ist Montag® denkt — wie
es etwa geschieht, wenn der Satz uns in einer Grammatik als Beispiel
begegnet —, der denkt damit gewiB auch einen Sachverhalt, aber
einen, dem im Gegensatze zu den frither betrachteten eine gewisse
Unbestimmtheit anhaftet; wir nennen ihn einen unbestimmten
Sachverhalt. Von derselben Art sind die Sachverhalte, die die Be-

1 Niheres dazu in meinen Studien zur Theorie der Mtigliclikeit und Aehn-
- lichkeit, a.a.O.. insbes. Kap. I.
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deutung folgeuder Siitze — Aussageformen, aber nicht Aussagen! —
ausmachen: x ist (sei) rot, x < 1, x 4+ y = 5. Man sieht, da8 die
unbestimmten Sachverhalte zugleich Bestimmungen fiir die in
ihnen auftretenden Unbestimmten oder Verdnderlichen sind. Offenbar
ist ein solcher unbestimmter Sachverhalt auch unbestimmt hinsichtlich
der Tatsiichlichkeit: er ist weder Tatsache noch Untatsache. Zeichen
einer Bestimmung fiir die Veriinderliche oder Unbestimmte x sei
A (x), B (%) u.dgl.

Achtet man nun auf das Verhalten von Urteil und Wollen diesen
zwei Klassen von Sachverhalten gegeniiber, so ist zunichst zu sehen,
daB8 unbestimmte Sachverhalte weder geurteilt noch begehrt werden
konnen. Es ist unmdglich, weil es keinen Sinn hat, zu behaupten
oder nur zu vermuten, und ebenso unmoglich zu wollen, da x rot
sei, oder daf x < y sei, solange x und y unbestimmte Gegenstinde,
Verinderliche sind. Aber in ,x = x“ scheint allerdings ein unbe-
stimmter Sachverhalt behauptet, in einer Forderung, wie ,man (x) tue
seine Pflicht“ ein solcher gewollt zu sein. Indessen, was dort ge-
urteilt und hier gefordert wird, ist nicht ein unbestimmter Sachverhalt,
sondern ein beliebiger — unbestimmt gelassen, welcher — und so-
mit implicite jeder Fall der Bestimmung.? ,x = x“ fiir einen
beliebigen Fall zu urteilen, ,x tue seine Pflicht“ fiir einen beliebigen
Fall zu verlangen, ist richtig, weil das allgemeine Urteil ,fiir jeden
Wert von x gilt die Bestimmung x = x“ richtig ist und ebenso die
allgemeine Forderung ,fiir jedes x, fiir das die Bestimmung ,x tut
seine Pflicht* iiberhaupt Sinn hat, soll sie erfiillt sein“. Der Gedanke
Hfir jedes x gilt x — x“ erfat aber offenbar einen ganz bestimmten
Sachverhalt; die Unbestimmtheit des x ist fiir ihn sozusagen aus-
geschaltet, weil nicht mehr ein variabler Wert von x, sondern der
ganze Wertebereich, fir den die Bestimmung iiberhaupt Sinn hat,
nun in Betracht kommt. Und entsprechend in der allgemeinen For-
derung. Auch das partikuldre Urteil der Form ,fiir einige (mindestens
ein) x gilt die Bestimmung B (x)“ und ebenso die entsprechende
Forderung geht auf einen bestimmten Sachverhalt, trotz des x, das
darin auftritt. Denn ein solches Urteil behauptet soviel wie ,es gibt
mindestens ein x, fiir das B (x) erfiillt ist*, die Forderung soviel wie
»e8 soll mindestens ein solches x geben“. So sind also unbestimmte
Sachverhalte weder dem Urteil noch dem Wollen, noch auch dem
Wiinschen zugginglich.

Fiir das Urteil besteht nun weiter keine angebbare Be-
schrinkung; es kann bestimmte und augenscheinlich jederlei
bestimmte Sachverhalte erfassen. Beim Wollen steht es nicht ganz
so einfach, ja hier scheint eine Schwierigkeit zu bestehen. Daf

1  Propositionalfunktionen“ im Gegensatze zu ,Propositionen® in der
Bezeichnung der Logistik. Vgl. insbes. Whitehead and Russell, Prin-
cipia mathematioca, vol. |, Cambridge, 1910.

2 Whitehead and Russell, a. a. 0. 8. 18.
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Gold schwerer als Eisen ist, da 2 -~ 38 = 5 ist, sind gewil
bestimmte Sachverhalte, aber sie konnen nicht gewollt werden, weil sie
ohnedies Tatsachen sind, mit ihnen unvertriigliche auch nicht, weil
sie Untatsachen sind. Nun ist aber jeder bestimmte Sachverhait
Tatsache oder Untatsache und so koénnte es scheinen, da wir zuvor
doch mit Unrecht dem Wollen die unbestimmten Sachverhalte als
mogliche Gegenstinde abgesprochen haben, denn nun scheint es
iiberhaupt keine zu finden. Eine etwas genauere Betrachtung der
‘Wollenstatbestiinde bringt Klarheit. Caesar entschlo8 sich, den Rubicon
* gu iiberschreiten. Daf Caesar im Jahre 49 den Rubicon iiberschreitet,
ist allerdings Tatsache, und zwar zeitlos, es war auch kein unbe-
stimmter Sachverhalt, als Caesar die Tat erst erwog. Wie das Urteil,
das diesen Sachverhalt erfat, ,immer* wahr, richtiger, von der Zeit
des Urteilens unabhéingig wahr ist, ist der Sachverhalt selbst unab-
hingig von jeder Zeit, ,immer* Tatsache. Hitten zwei Beobachter
des irdischen Geschehens vor dem Ereignis gegeneinander gewettet, ob
es eintreten werde, so hiitte einer und nur einer von ihnen die Wahr-
heit gesagt, nicht etwas, was erst Wahrheit wurde. Es ist also doch
ein bestimmter Sachverhalt Gegenstand des Wollens. In der Tat, als
Caesar sich entschlossen hatte, ja im Augenblicke des Entschliefiens,
konnte er auch urteilen: Ich werde den FluB iiberschreiten. Nicht
mit voller Evidenz der GewiBheit allerdings, aber mit umso mehr
Anni#herung an sie und mi{ umso vollkommenerer subjektiver Ge-
wiBheit, je sicherer er seiner Sache war. Freilich konnte er das nicht
vor dem EntschluS8. Aber nicht, weil der Sachverhalt damals etwa
unbestimmt war, sondern weil er ihm nech nicht in geniigender
Bestimmtheit bekannt war. Der Sachverhalt, auf den das Wollen sich
erst richtet, der so dem Wollen vorgegeben ist, ist als Tatsache oder
als Untatsache bestimmt, aber nicht in dieser Bestimmtheit erfaft,
zu ihr ist nicht Stellung genommen, da er ohne obligatorischen Anteil
der Ueberzeugung, ohne Urteil gedacht, d.h. blof angenommen
ist. Es kann allerdings ein Sachverhalt schon vor Eintritt des Wollens
mit Ueberzeugung, dann aber nur mit herabgesetzter, d. h. im Sinne
des Vermutens, geurteilt seln: wir konnen etwas herbeifiihren wollen,
wovon wir meinen, da8 es vielleicht auch ohne unser Zutun schon
eintriite, wir wollen seinen Eintritt ,sichern®. Auf jeden Fall ist was
wir wollen ein bestimmter Sachverhalt, nur in einer besonderen
Form gedacht, némlich als Vertatsichlichung einer Be-
stimmung — die dann wohl auch gefordert heift — in einem
bestimmten Falle, in einigen, in allen Fiillen einer bestimmten Art.
Aber diese Fiille sind nicht in ihrer vollstindigen Bestimmtheit er-
faft, nicht so, daf aus den aufgefafiten vorgegebenen Bestimmungen
das Zutreffen oder Nichtzutreffen der geforderten im Sinne gewissen
Urteilens herausgelesen werden konnte. Und hier ist noch eins
wesentlich: wir glauben — impliziterweise zum mindesten — als
Wollende die vorgegebenen Bestimmungen des Falles (oder der Fille)
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80 zu erginzen, daB er nun die geforderte Bestimmung auch vertat-
stichlicht. Der Wollende, der nicht ei'folglos will, ist mit seinem Ver-
halten selbst mitkonstituierend fiir den Fall, den er meint unad
in dem die gewollte Bestimmung sich erfiillt. Dabei ist es gleich-
giiltig, ob der psychische Akt des Wollens selbst oder etwas anderes,
dessen erlebnismégiger Ausdruck er ist, die Rolle der Teilursache
spielt, in der dieses Mitbestimmen sich verwirklicht.

2. Allgemein- gegenstandstheoretlsche
Voraussetzungen.

Wer die Wesensgesetze des Denkens oder die des Wollens unter-
sucht, wird den Begriff der Folgerichtigkeit nicht entbehren konnen.
Dieser aber setzt — worauf freilich nicht geachtet zu werden pflegt —
eine bestimmte Beziehung, rein gegenstindlicher Art, zwischen Sach-
verhalten voraus: die Beziehung der Implikation.! Sind A, B
Sachverhalte — grofle lateinische Buchstaben sollen in unserer Sym-
bolik immer Sachverhalte bezeichnen — und besteht die Beziehung
,wenn A (besteht), so B, so sagen wir ,A impliziert B¢ und
schreiben dafiir

AoB.

Dabei ist das ,wenn — so“ in seinem weitesten, anspruchs-
losesten Sinne verstanden. ,Wenn A, so B“ soll nicht mehr sagen,
als ,es ist nicht A ohne B, ,da8 A besteht und B nicht besteht,
gibt es nicht“, sei es, daf A ohne B nicht mdglich ist, oder da
A ohne B einfach tatsiichlich nicht besteht, Eine Implikation kann
rational oder a priori erkennbar sein, wie die Beziechung ,wenn 864
durch 9 teilbar ist, so ist 864 durch 8 teilbar“, sie kann aber auch
nur empirisch feststellbar sein, wie ,wenn Peter heute kommt, wird
er um 5 Uhr bei mir sein“ oder ,wenn ein Leiter von einem elek-
trischen Strome durchflossen wird, so wird im Leiter Warme erzeugt*.
Aus dem ersten Beispiel erhdlt man weitere, Beispiele von Impli-
kationen — und zwar von rational erkennbaren —, wenn man 864
beidemal durch x oder durch ,eine Zahl“ ersetzt; dann hat man statt
einer Implikation zwischen bestimmten, eine zwischen unbe-
stimm ten Sachverhalten. Ein richtiges Beispiel ist aber auch: ,wenn
17 durch 9 teilbar, so ist 17 durch 8 teilbar®, das bedeutet ja, wie
wir sagten, nichts anderes als: ,da8 17 durch 9 teilbar und durch
3 nicht teilbar ist, das besteht nicht, ist Untatsache“, und das ist
wahr, Von #hnlichen Implikationsféillen macht unser Denken sogar

-1 Was die moderne exakte Logik unter diesem Namen behandelt, ist
allerdings . den Worten nach eine Beziehung zwischen Propositionen oder
Propositionalfunktionen, also wohl zwischen Urteilen oder Annahmen; aber
sehr oft wird dahinter eigentlich die Bezichung zwischen Sachverhalten ge-
meint sein, die jener ihre gegenstindliche Bedeutung erteilt. Diese ist hier
za betrachten. Eine Stelle, wo ,Gegenstandslogik“ und ,Denklogik“ reinlich
zu sondern wiren.
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fruchtbaren Gebrauch. Wir stellen etwa fest, da8 865 durch 8 nicht
teilbar sei, weil die Ziffernsumme von 865 es nicht sei und haben
damit stillschweigend oder ausdriicklich die Beziehung anerkannt:
.wenn 865 durch 8 teilbar ist, soist auch die Ziffernsumme, d.i. 19,
durch 3 teilbar“, — eben daraus, da8 dieses nicht ist, erkennen wir
ja, dafl jenes nicht ist.

Die Beziehung A o B, d. h. A ist nicht, ohne dag B ist®,. trifft
offenbar immer zu, wenn B eine Ta.tsache ist, denn kein Sachverhalt
A kann bestehen, ohne daB die Tatsachen bestehen; daf A ist,
eine Tatsache aber nicht ist, gibt es nicht. In der Tat, wenn be-
liebiges ist, so sind immer die Tatsachen, sie sind iiberall impliziert. —
Die Beziehung A o B trifft auch immer zu, wenn A untatsiichlich ist.
Welchen Sachverhalt auch B bedeuten mag, immer ist wahr: ,da
die Untatsache A besteht (d. h. Tatsache ist) und B nicht besteht,
gibt es nicht®. In diesem Sinne gilt also, daf eine Untatsache alles
beliebige impliziert. Auch davon macht man im alltéglichen Denken
und Sprechen Gebrauch, wenn man, um etwas recht kriftig als
untatsdchlich zu bezeichnen, etwa gagt: ,Wenn das ist, dann ist
auch 2 X 2 = 5¢.

Wir bezeichnen mit V die Tatsachen, das Tatsachlxche,
mit A die Untatsachen, das Untatsachllche und schreiben
die eben aufgestellten zwei Sitze so an:

MoV Ao M
M M

zu lesen ,M impliziert V, fiir jeden Wert M“ oder ,fiir jedes M
— d. h, fir jeden Sachverhalt M — gilt »M impliziert V«“, bzw.
oA impliziert M, fiir jeden Wert M“ oder ,fiir jedes M gilt »A
impliziert M«*“.

Sind A, B Sachverhalte, so ist ,A und B“, oder ,da8 A besteht
und B besteht® wieder ein Sachverhalt, den wir als Konjunktion
von A und B bezeichnen und als

A.B oder als A B

anschreiben. Heift also ,A“ etwa ,es regnet“, ,B“ ,es ist kalt“,
8o wird ,A.B“ oder ,A B* bedeuten ,es regnet und es ist kalt“.
Mlthllfe der Imphkatlon und der konjunktiven Verkniipfung lagt
sich nun die Beziehung der Aqulvalenz definieren. Die Sachver-
halte A, B heiflen &quivalent, wenn sie sich gegenseitig implizieren;
wir schreiben dafiir -
A = B oder B = A.

. Na,ch dieser Erklarung heiit also ,A = B“ soviel wie ,(A o B)
und (B o A)“, also soviel wie ,(A o B) (B o A)“.

Aquivalente Sachverhalte sind z. B. die Bestimmungen ,x ist
teilbar durch 15“ und ,x ist teilbar durch 3 und durch 5%. Unter den
bestimmten Sachverhalten sind alle Tatsachen untereinander und alle
Untatsachen untereinander #quivalent. Denn sind A, B beide tat-
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sichlich, so ist weder A, ohne daf B ist, noch ist B, ohne dag A
ist, weil einerseits B ist und andererseits A auch ist. Sind beide
untatsiichlich, so gilt wieder dasselbe, aber diesmal, weil einerseits
A nicht ist und andererseits B nicht ist. )

“Diese zwei Sétze rechtfertigen es nachtréglich, daf wir mit
V ,die Tatsachen“, ,das Tatsichliche® oder ,die Tatsache“ schlechthin .
bezeichnet- haben und mit A ,die Untatsachen“, ,das Untatséichliche®
oder ,die Untatsache“ schlechthin.

Endlich fithren wir noch den Begriff des Negates eines Sach-
verhaltes ein. Ist A ein Sachverhalt, so ist ,A“ offenbar dquivalent
mit ,A besteht* — etwa ,dies ist rot® ifquivalent mit ,da8 dies
rot ist, besteht®, denn wenn das erste, so ist auch das zweite und
umgekehrt. Ist A ein Sachverhalt, so ist auch ,A besteht nicht (ist
nicht, trifft nicht zu)“ ein Sachverhalt, und dieser heift das Negat
des Sachverhaltes A und werde bezeichnet mit :

non-A oder A’.

Nun konnen wir die zuvor eingefiilhrte Umschreibung der
Implikation A 0 B mittels der vorgefiihrten Begriffe und Zeichen sehr
einfach und kurz ausdriicken. Wir sagten: ,A impliziert B heifit
- soviel wie ,da8 A ist und B nicht ist, das 1st nicht“ ; das ldgt sich
nun 80 auschrelben

(AoaB)=(A.B).

38.Das Sollen und das Fordern.

Das eigenartig Wesentliche am Wollen, das durch Keinen Ver-
such einer analysierenden Zuriickfiihrung dieses Erlebnisses auf
andersartige Elemente ergriffen oder aus der Welt geschafft wird,
das Moment, das die Eigenart dieses Stellungnehmens zu einem
Gegenstande bestimmt, entzieht sich jeder direkten Beschreibung.
Man kann nur jeden, der es kemnen will, auf sein eigenes Erleben
verweisen mit der Warnung allenfalls, er mdéchte nicht allerlei
Begleiterscheinungen fiir das Wesen nehmen, das allein in dem
unanalysierten und unanalysierbaren Moment der Strebung liegt.
Uber diesen Hinweis aufs Gegebene gibt es nur noch die Moglichkeit
indirekter Kennzeichnung. Eine solche bietet sich in der Angabe,
daB dieses Moment dem Erlebnis einen Sinn gibt, den Smn, ein
Sachverhalt so 11e bestehen, eine Bestimmung solle — im gegebenen
Falle oder in gewissen Fiillen — vertatsiichlicht sein. Das Wollen,
das sich auf den Sachverhalt A richtet, driickt sich in dem Satze
aus: A soll sein (Tatsache sein).

Dieses Sollen, genauer Seinsollen eines Sachverhaltes, ent-
spricht dem Wollen als ein gegenstéindliches Gegenstiick: es wird
‘dem Gegenstande, ndmlich dem Sachverhalte, zugeschrieben, auf den
das Wollen sich richtet. Nun kionnte man sagen: da8 A sein soll,
heift nichts anderes, als daS A von irgend jemand gewollt ist —
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vielleicht auch nur in einem dispositionelley Sinn gewollt! —, die
Beziehung, die darin besteht, daf jemand A will, Liefert als Um-
kehrung: A soll sein. Dem steht nun zundchst der Umstand gegen-
iiber,. daf wir. in vielen Féllen yon Sollen in einiger Verlegenheit
sein Werden das Subjekt aoder die Suhjekte des zugehirigen Wollens
anzugeben Aber entscheidender isty’dag der Unbet‘angene gerade in
dies iesen Filllen — und dazu gehoren die wichtigsten, die des ethischen
Sollens — ein solches Subjekt gar nicht vermilt, weil er an éin
Wollen und einen Wollenden dabei uberhii ‘[1)1’ nfeht denkt.? Ist die
naive Auffassung hier im Rechte so wird durchaus nicht jedem
Sollen ein Wollen entsprechen. Aber auch umgekehrt nicht jedem
‘Wollen ein tatsichliches Sollen. Diese Auffassung, die auch beim
theoretisch anders Denkenden sich bemerkenswerterweise im Ernst-
falle immer wieder durchsetzt, unterscheidet die Fille, wo blo8
im Sinne eines Wollenden etwas sein soll, von dem, wo es tat-
siichlich sein soll, und dann schlechtweg sein soll, ohne Riicksicht
auf irgend ein Wollen. Wenn ich von einem Menschen eine Arbeit
verlange, soll er sie im Sinne meines Wollens leisten; ob er sie
auch tatsiichlich leisten soll, ist dadurch noch nicht entschieden.
Hat er nun einen Veértrag mit mir geschlossen und die Arbeit iiber-
nommen und die Bedingungen des Vertrages treffen zu, so soll er
sie lelsten und kein Wille ist, der dieses Sollen schaffen kann, jeder
Wille — ,des Gesetzes®, des Staates, der Allgemeinheit, einer Gott-
heéit™—, der es will, ist- dwsem Sollen nur gemif, entspricht ihm und
wird 1hm in gewissem Sinne gereoht ist aber giinzlich unbetelhgt an
seinem Bestande. Ahnlich wie ein Akt des Erkennens einer Tatsache
in seiner Weise gerecht wird, sie aber nicht schafft oder konstituiert.
Berechtigtem Wollen steht ein Sollen gegenuber, das tatséchlich ist;
unberechtigtes Wollen - geht auch auf ein Sollen — es ist ja mcht
sinnlos, es hat auch den Sinn, daB etwas sein solle —; aber es
geht auf ein Sollen, das nirgends vertatsédchlicht ist, — d. h. zu dem
es keinen Fall gibt, wo es tatséchlich bestiinde — so wie ein falsches
Urteil auf einen Sachverhalt geht, der nicht Tatsache ist.

Unser Unternehmen, die Eigentiimlichkeit des begehrenden
Stellungnehmens zu den Gegenstinden zu beschreiben, hat uns auf
den Sinn des Wollens und damit auf das Sollen gefiihrt. Freilich
ist 8o ein Unzuriickfithrbares durch ein anderes, ebenso Unzuriick-
filhrbares gekennzeichnet. Trotzdem wird dieser Schritt nicht ohne
Gewinn sein. Denn jetzt haben wir statt des Psychischen, das bei
aller ,Gegebenheit® so eigentiimlich ungreifbar bleibt, seine gegen-

1 Diesen Gedanken vertritt und entwickelt, von F. Brentano aus-

ehend, K. Wolff in seiner Grundlehre des Sollens, Innsbruck, 1924. Hier

ist die wesentliche Bedeutung des Dispositionellen fir den Tathestand sub-
jektiven Sollens in dankenswerter Weise zur Geltung gebracht.

2 Vgl. A. Meinong, Zur Grundlegung der. allgemeinen Werttheorie,
herausgegeben von E. Mally, Graz, 1923, S. 145f. .

\y
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stindliche Entsprechung vor uns, ein Gegenstiindliches, das trotz
seiner Unanalysierbarkeit doch einer systematischen Erkenntnis ver- -
héltnisméBig leicht zuginglich ist: das Sollen kann durch Angabe
der gesetzmiifigen Beziehungen, die zwischen den Tatbestdinden
des Sollens bestehen, beschrieben werden. Wir wollen es also unter-
nehmen, das Sollen zu erkennen, indem wir. die Gesetze des Sollens
aufsuchen., Diese werden zugleich Wesensgesetze des richtigen oder
verniinftigen Wollens ergeben — eben die deontischen Gesetze —;
denn  das Wollen ist ja gerade dadurch wesentlich charakterisiert,
was sein Sinn ist, und den Gesetzen dieses Sinnes zu geniigen, ist
seine eigene Wesensgesetzlichkeit. Daf die Erkenntnisse, die wir so
gewinnen werden, den Charakter des ,Formalen* an sich haben, liegt
in der Natur der Sache — es ist im Falle der logischen Denk-
gesetzlichkeit nicht anders. ,

Der Begriff des Sollens — Seinsollens eines Sachverhaltes —
ist Grundbegriff der Deontik, und zwar der einzige ihr eigentiimliche,
d. h. nicht schon der aligemeinen Theorie der Sachverhalte angehérige,
den wir einfiihren. Ist A ein Sachverhalt, so ist ,A soll sein®, ,es
sei A* wieder ein Sachverhalt, aber von eigener Art; man kann
ihn etwa eine Forderung nennen!, freilich in einem rein gegen-
stindlichen Sinné dieses Wortes, der kein Begehren und keinen Be-
gehrenden in Betracht zieht. -

Man kann fiir ,A soll sein“ immer setzen, ,es gilt (besteht),
daB A sein soll“, denn eins ftrifft offenbar nicht ohne das andere
zu, und so hat man fiir die Forderung wieder einen gewdhnlichen,
wie man sagen konnte, thé-éi'etischen’SaTzhyerhalt gesetzt, etwas,
was man, urteilend oder_bloB annehmend, denken kann, ohne
irgend etwas zu_wollen. Auf diesen Standpunkt stellt sich den
Forderungen gegeniiber die Theorie, die sie betrachtet und ihre
Gesetze zu erkennen sucht. Die Forderung ,A soll sein“, ,es
sei A“, sei ausgedriickt durch

TA.

Die Theorie wird es mit Implikationen zu tun haben, in denen
Forderungen als Glieder auftreten; besonders und zunichst werden
Beziehungen in Betracht kommen, wie ,wenn A (besteht, zutrifft),
so soll B sein“, d. h. ,A impliziert, es solle B sein“, also nach
unserer Bezeichnungsweise ,A 9 !B*, Diese Beziehung sei der Kiirze
halber ausgesprochen als ,A fordert B — wie man wohl sagt
»Schuld fordert Siihne®* — und geschrieben ,A fB¢. Es ist kraft
dieser Erklérung :

(AfB) = (Ao IB).

1 Das ,Desiderativ® Meinongs. Vergl. seine grundlegende Arbeit
,Uber emotionale Prisentation*. Sitzungsberichte der kais. Akad. d. Wiss. in
Wien, 183. Bd., 2. Abhandlung, Wien, 1917, insbes. §§ 5, 11, 14, 15 und S. 43,

den Hinweis auf F. Weber. Vergl. jetzt auch dieses Verfassers Etika,
Ljubljana 1923. . .
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§ 2. Die Grundsitze des Sollens.

Indem wir auf Erkenntnis der Wesensgesetzlichkeit des Wollens
ausgehen, werden wir versuchen, aus dem Sinn des Wollens, der
im Wesen des Sollens vorliegt, gewisse Grundgesetze zu entnehmen,
aus denen auf rein logischem Wege, némlich durch Deduktion, nach
Moglichkeit, die Gesamtheit der iibrigen Gesetze hervorgehen soll,
die es kenuzeichnen. DaB die Grundsiitze, die wir aufstellen, recht
selbstverstindlich klingen werden, ist seinergseits wieder fast selbst-
verstiindlich?, zumal wenn wir ein ,natiirliches“ System entwickeln
wollen, das ja mit Sitzen anheben soll, die aus der Natar der Sache
heraus unmittelbar einleuchten. Wenn dann aus diesen Grund-
- giitzen Sdtze abgeleitet werden, von denen mancher auch recht
selbstverstéindlich ist, so ist unser Beginnen doch mehr als eine blofe
loglsche Ubung: der Zweck ist, zu erkennen, wie die Gesetze unter-
einan der zusammenhéngen und durch welche von ihnen die Gesamtheit
der Wesensgesetze des Wollens in rational erkennbarer Weise
impliziert, seine innere Gesetzlichkeit also schon vollstdndig gegeben
ist. — Die Betrachtungen, die der Aufstellung eines Grundsatzes
vorausgeschickt sind, sollen jeweils nur auf die Seite des Tatbestandes
hinweisen, auf die zu achten ist, damit man auf die Tatsache auf-
merksam werde, die der Grundsatz ausspricht; keineswegs sollen sie
Ableitungen dieser Sitze darstellen — die ja als Grundséitze im
System keine Ableitung finden — ; diese Betrachtungen stehen auBer-
halb des Systems. Dieses beginnt erst mit den fertigen Grundsétzen
und umfafit nur solche Behauptungen, die aus ihnen durch strenge
Deduktion hervorgehen.

Eine wesentliche Eigenschaft richtigen Denkens und richtigen
Wollens ist Folgerichtigkeit. Wer urteilt, nimmt damit nicht nur
Stellung zu dem Sachverhalte, den er urteilend erfalt, sondern auch
zu anderen Sachverhalten, némlich zu den Implikaten des geurteilten.
Nicht zu. allen gleichméfig, man mochte sagen: gleich eng. Wer das
Zutreffen einer Bestimmung A (x) fiir einen gegebenen Fall behauptet,
von einer Bestimmung B (x), die in jener rational impliziert ist, aber
meint, sie treffe in demselben Falle nicht zu, dem wird man einen
Verstofl gegen die notwendigste und , selbstverstindlichste“ Folgerichtig-
keit vorwerfen, — so wenn einer behauptet die vorliegende Zahl
sei durch 15, dann aber oder zugleich, sie sei nicht durch 3 teilbar.
Als minder schwer wird der Verstof verspiirt, wenn blof empirisch

1 Nicht ganz, sofern ein System auch Grundsitze aufstellen kann, die
nicht unmittelbar evident sind, sich aber in allen Konsequenzen bewihren.
In einem Definitionssystem vollends sind die Grundsitze tiberhaupt nicht
Urteile, sondern freie Annahmen; aber ein solches ist hier nicht angestrebt,
sondern eines, das dem vorﬁndllchen Tatbestande des Sollens in richtigen
Urteilen gerecht wird.
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erkennbare Implikation zwischen den beiden Bestimmungen besteht.
Weil freilich der Urteilende um diese Implikationsbeziehung, so wird
man den Fehler anders beurteilen, als wenn er sie nicht kennt:
im ersten Falle deckt er einen logischen Defekt, zum mindesten
Gedankenlosigkeit oder Fliichtigkeit des Denkens auf, im zweiten
blo8 einen Mangel an Erfahrungserkenntnis, an Beobachtung, der wieder
umso leichter wiegt, je schwerer die Erfahrung zu machen war, auf
__alle Fille aber ein Fehler bleibt. Der Tatbestand, der dem allen zu

~—Grunde liegt, 186t sich so fassen: Wer einen Sachverhalt urteilt,

hat damit, ,implicite“, wie man sagt, jedes Implikat dieses Sachver-
haltes mitgeurteilt. Darum wird er sich folgerichtig nur verhalten,

- wenn er jedem dieser Implikate gegeniiber sich gegebenen Falles so

verhiéilt, als habe er es selbst geurteilt, ja, als urteile er es. So
liegt die Folgerichtigkeit einer Folge von Gedanken darin, daf die
spiteren das aktuell erfassen, oder doch dagegen nicht verstofen, was
in den fritheren, ihrem Sinn und Wesen nach, implicite erfaft, blof
mitgemeint, wenn auch nicht gedacht war. Und daf Folgerichtigkeit
vom Urteil zu verlangen ist, d. h., daB sie zu seiner Richtigkeit
gehort, hat seinen Grund eben in der Tatsache, da8 das Urteilen
eines Sachverhaltes ein Verhalten zu diesem Sachverhalte ist, solcher
Art, daB es auf alle seine Implikate geht.

= Ganz #hnlich ist es mit der Folgerichtigkeit des Wollens. Wenn
jemand eine Bestimmung A (x) in einem bestimmten Falle vertat-
sidchlicht sehen will und nun auf eine Folgebestimmung B(x) auf-
merksam gemacht wird, mit der Frage, ob er ihr Zutreffen in dem-
selben Falle auch will, so wird er folgenchtlg be]ahen miissen oder
sein urspriingliches Wollen aufgeben, genau wie im Falle des Urteils.

" Ein Versto8 dagegen wird aber erst, wenn das intellektuelle Verhalten.

in Ordnung, das Urteil den vorliegenden Implikationsbeziehungen
gemdf ist, eigentlich und rein dem Wollen angerechnet und es ist.
nicht recht zu entscheiden, ob dabei eine Abstufung nach demselben
oder nach anderem Gesichtspunkte stattfindet wie beim Urteil —
immer vorausgesetzt, daf echte Implikation vorliegt, eigentlich, daf.
sie mit GewiBheit geglaubt ist, da8 also der Wollende gewill sei

"~ und nicht blo8 mehr oder weniger stark vermute, da8 A (x) das.

B (x) mit sich fiihrt. DaB8 solche Folgerichtigkeit zur Richtigkeit des.
Wollens gehort, hat seinen Grund wieder darin, da8 das Wollen a){
die Implikate des Gewollten geht, daf mit einem Sachverhalte alle
Sachverhalte, die er impliziert, eben mitgewollt sind. Das liegt im
Sinn uud Wesen des Wollens, des verniinftigen wie des unverniinftigen:
des richtigen wie des unrichtigen. Aber das eine bleibt in weiterert
Akten jenem ersten Sinne geméf, das andere nicht. Es ist beachtens;
wert, wie die Untersuchung der Richtigkeit auf dem Willens- wig
auf dem Urteilsgebiete sogleich auf Mehrheiten von Akten fiihrt, ahf
Zusammenhéinge, in denen sie sich bekundet. T
Der eigentiimliche Charakter des Durchgreifens auf die Implikkate

!
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— auf alles, was im gewollten Sachverhalt ,enthalten“ ist — findet
sich nicht bei allen Formen des Begehrens. Man kann sehr wohl
etwas wiinschen, sofern es uns angenehm oder sonst wertvoll ist,
aber die unangenehme Kehrseite des Tatbestandes gar nicht wiinschen,
Darin da8 " man den gewollten Sachverhalt in allen seinen Teil-
bestimmungen, mit allen seinen Folgen will, liegt eine auszeichnende
Eigenschaft des Wollens. Wer ernstlich will, wird auf unerwiinschte
Seiten des Gewollten aufmerksam gemacht, auch in sie einwilligen,

ja auch in das Unbekannte, das dann etwa folgen wird, wird mit

einem ,sei es® jene, mit einem ,komme dann, was kommen mag*
auch dieses auf sich nehmen. Er:hat sich dafiir entschlossen.

Wer einen Sachverhalt will, will also alles das mit, ohne das
dieser Sachverhalt nicht ist. Das liegt im Sinne des Wollens. Das

i

heit, es besteht die gegenstéindliche Beziehung: Wenn ein Sach-

verhalt sein soll, so soll jedes Implikat dieses Sachverhaltes sein.
Daher besteht auch die Beziehung: Wenn unter Voraussetzung
desSachverhaltes AeinSachverhalt Bseinsoll — wenn,
wie wir sagten, A das B fordert — und wenn Beinen S8ach-
verhalt C impliziert, dann gilt auch, daf unter der
Voraussetzung A das Cseinsoll — daf A das C fordert. —
Diese Beziehung, die allgemeinerer Natur ist als die zuerst aus-
gesprochene, soll unser erster deontischer Grundsatz aussprechen.
Sie bekommt eine knappere und iibersichtlichere Fassung in der
folgenden symbolischen Anschreibung.

Grundsatz I

(AfB).(BoC)a(AFC)
oder ausfiihrlicher:
(Ao IB).(BoC)o (Ao IC).

Der Satz kann Grundsatz des Mitforderns oder Grund-
satz der Folgerichtigkeit heifen, weil das Wollen, das ihm
Rechnung triigt, folgerichtig ist.

Eine zweite Grundeigenschaft des Wollens steht mit der Sache
der Folgerichtigkeit in engem Zusammenhange. Ist von einer Person
oder Korperschaft fiir den Fall des Zutreftens eines Sachverhaltes
M eine Verfiigung getroffen worden und wird spiiter, mit ausdriick-
licher Beziehung darauf oder ohme solche, fiir denselben Fall eine
zweite Forderung aufgestellt, so wird sogleich gefragt werden, wie
sich die beiden Forderungen untereinander vertragen. Die Frage ist
besonders nahegelegt, wenn sie beide von derselben Person oder
denselben Personen ausgehen, weil ihre Beantwortung dann ein Licht
auf die innere Verniinftigkeit ihres Wollens wirft, aber sie ist ebenso
sinnvoll und wichtig auch ohne diese Voraussetzung. Dafl sie es ist,
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hat seinen Grund in einem Umstande, der sehr selbstverstéindlich
erscheint: ist fiir den Fall M einmal A und ein anderesmal fiir
denselben Fall B gefordert, so ist fiir den Fall M eben A und B
gefordert, darum kommt es so sehr darauf an, wie die beiden Sach-
verhalte sich vertragen. Es liegt im Wesen des Wollens, da die
Forderung des A und die Forderung des B fiir denselben Fall eine
Forderung des Zusammenbestehens von A und B oder des konjunktiv
zusammengesetzten Sachverhaltes A B ergehen. Und das ganz unab-
héngig davon, ob bei der einen Forderung an die andere gedacht
ist: allein der Sinn des Wollens ist dafiir entscheidend. In ihm ist
es begriindet, daf der Satz gilt: Wenn unter der Voraus-
setzung M ein Sachverhalt A sein soll und unter der-
selben Voraussetzung ein Sachverhalt B sein soll, 8o
sollunter der Voraussetzung M der Sachverhalt AB sein.
So selbstverstéindlich der Satz sein mag, ist er doch die Fest-
stellung einer Eigenschaft des Wollens, die es vor anderen Arten
des Verhaltens zu Sachverhalten auszeichnet. Nur beim Urteil, und
zwar nur beim gewissen, findet sich noch diese Zusammensetz-
barkeit; wenn ich behaupte, da8 unter der Voraussetzung M ein
- Sachverhalt A eintreten wird, und wenn ich ein andermal behaupte, das
unter der Voraussetzung M ein B eintreten wird, so habe ich implicite
behauptet, daf unter dieser Voraussetzung A und B eintreten wird,
— es liegt im Sinne meiner Behauptungen, gleichviel ob ich daran
denke oder nicht. Werden die beiden Behauptungen durch Ver-
mutungen ersetzt, so ist ihr Sinn nicht mehr der einer Vermutung
des Zusammentreffens von A und B. Wenn eine Miinze fillt, so
kann sie ,Kopf® zeigen, wenn die Miinze fillt (dieselbe Miinze in
demselben Falle), so kann sie ,Wappen“ zeigen, aber das ergibt
nicht: wenn die Miinze féllt, kann sie Kopf und Wappen zugleich
zeigen. ,Es kann A sein“ und ,es kann B sein® gibt nicht ,es
kann AB (d. h. A und B) sein®, sondern vielmehr ,es kann A oder B
sein“; hierin sind Seinkénnen und Seinsollen wesentlich verschieden.!
Wie das Vermuten als die schwiichere Form des Urteilens, so zeigt
das Wiinschen als schwichere Form des Begehrens sich von der
stirkeren — unter anderem —- darin verschieden, da8 ihm die hier
betrachtete Eigenschaft der Zusammensetzbarkeit fehlt, Man kann
fir den Fall M ein A wiinschen und andererseits fiir den Fall M
ein B wiinschen, ohne daf es im Sinne dieser Begehrungen lige,
daf dann fiir den Fall M beides, A und B, gewiinscht sei. Es kann
A fiir sich, und in demselben Falle auch B fiir sich wiinschenswert
gein, ihr Zusammenbestehen aber nicht. Das wird dann beim Uber-
gehen vom Wiinschen zum Wollen die Folge haben, da8 man den
" einen Wunsch — und den einen Wert — dem andern opfern wird,

I Dies gilt von dem hier betrachteten (absoluten) Seinsollen, das relative
aber zeigt sioh mit dem Seinkénnen oder Moglichsein konform. Vgl. unten,
§ 11, 3, und weiterhin.



17

falls man verniinftig will; denn hielte man an beiden wollend fest,
80 wiire auch das Zusammenbestehen gewollt.

Die Forderungen, die sich an eine Voraussetzung kniipfen,
schliefien sich.also zu einer Forderung zusammengesetzten Inhaltes
zusammen, konnen durch eine solche ersetzt werden: sie bilden
alle eine einzige Forderung. Das gilt von den Akten
des Forderns, ihrem Sinne nach, daher auch von den Forderungen
- im .objektiven Sinne, den Sollungen. Wir formulieren den Satz als
zweites unserer Grundgesetze des Sollens.

Grundsatz Il

- M7A).(M7B)o (MfAB)
oder v
Mo !A). (Mo !B) o (Mo |[AB]).

Der S8atz mag Grundsatz der Zusammensetzung oder
der Vereinigung heilen.

Die ersten zwei Grundstéitze betreffen bedingte Forderungen, wie
sie uns in Verfiigungen und Anordnungen allgemeiner Art, in Staats-
gesetzen hiufig begegnen. Das Sollen ist hier an eine Voraussetzung
gekniipft, die nicht immer eine notwendige, immer aber, dem strengen
Sinne nach; d.h. wenn die Verfiigung genau gemeint ist, eine hin-
reichende Bedingung fiir sein Eintreten- aufstellt. Es ist nun zu be-
merken und ist fiir die Ableitung gewisser Folgesiitze formal wichtig,
dal jede bedingte Forderung durch eine gleichwertige unbedingte sich
ersetzen liBt. Ein Gesetz z. B., das festsetzt, wer m Kronen Ein-
"kommen hat, - solle n Kronen Einkommenstéuer zahlen, stellt die
Forderung auf, es solle kiinftig die Implikationsbeziehung — gleich-
sam wie ein Naturgesetz — bestehen: wenn jemand im Staate soviel
Einkommen hat, so zahlt er davon soviel Steuer. Die bedingte
Forderung ,wenn A (ist), so soll B sein“ ist 4quivalent
der unbedingten ,es soll zutreffen wenn A (ist), so
(ist) B*. Das besagt unser

Grundsatz [IT .

(AfB)=1!(AoB)
oder
(As !B)="!(A9B)

Diese Umformung ist nicht nur von theoretischer Bedeutung.
Jemand mag eine Reihe von Weisungen, vielleicht in griBeren zeit-
lichen Abstinden, erhalten haben, die einander erginzen und be-
schrinken, so wird er, sich seine Pflicht klar zu machen, sich fragen:
was s011 ich nun eigentlich? Die Antwort wird die Form haben:

2
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in dem und dem Falle mich so und so verhalten. So hat er die
verschiedenen bedingten ,ich soll“ von ihren Bedingungen befreit
und sie, als ein unbedingtes, einem Sachverhalt, der die Gestalt eines
Bedingungszusammenhanges (einer Implikation) hat, vorangestellt.

Da der Grundsatz III gestattet, eine Forderung von ihren Be-
dingungen loszulosen, das Sollen einerseits und den sollensfreien
Sachverhalt andererseits (der gefordert ist) auszusondern, mag er
Grundsatz der Aussonderung heifen.

In den ersten drei Grundsétzen ist nur festgestellt, was im Sinne
jedes Forderns liegt, ein Unterschied der Berechggy ng ist noch nicht
eingefiihrt. Was diese Sitze aussagen, ist von der Form: wenn das
sein soll, so soll auch jenes sein; aber keiner von ihnen behauptet,
daf irgend etwas tatséichlich sein soll. Daran hingt aber alle Be-
rechtigung. Ein Fordern — auch im subJektlven Sinne des Wortes —
© das berechtigt ist, ist offenbar selbst 1rgendw1e fordernsgemiif, einem
Sollen ents’pi'echen('f so kann es nur tatsichlich berechtigt sem,
wenn dieses Sollen” tatséichlich besteht. Ohne tatsiichliches Sollen’
keine tatsiichliche Berechtlgung Jedes Berechtlgungsget“uhl“, jedes
rein psychische Merkmal berechtigten Wollens, dem nicht ein solches
Gegenstandhches im tatsd@chlichen obJektlven Sollen, gegeniibersteht,
ist ein Berechtigungsanspruch ohne Berechtlgung Die Theorie hat
also die Feststellung zu machen: Es gibt (mindestens) einen
Sachverhalt,der tatséichlich sein soll. Wir schreiben dafiir:

Grun@satz IV
(HU) ! U,

zu lesen: ,Es gibt (einen Sachverhalt) U, von dem gilt: U soll
sein“. U heife das unbedingt Geforderte, | U die unbedingte
Forderung und der Grundsatz der Tatsédchlichkeit des Sollens
kanu demgemi8 auch Grundsatz derunbedingten Forderung
heilen.

Wie die Logik widerspruchsvolle Urteile, so darf die Deontik
widerspruchsvolle und darum unverniinftige Forderungen von ihrer
Betrachtung nicht ausschliefen; denn beide gibt es. Aber die Theorie
muf feststellen, da einem widersprechenden Urteil kein tatséichlicher
Sachverhalt und einer widersprechenden Forderung kein tatsdchli¢h
bestehendes Sollen entspricht. Dieses leisten wir durch einen Satz,
der sagt, daf das, was unbedingt sein soll —unser U —
nicht seine Negation — non-U — fordert. Dieses Negat
von U wire nach der Uebereinkunft in § 1, 2 zu bezeichnen mit
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U’; es wird neben U, dem unbedingt Geforderten, SollensgemiiGen,
" als das Sollenswidrige eine wichtige Rolle in unserer Unter-
suchung spielen und mag durch eine besonders augenfillige Be-
. zeichnung, némljich 1 (,verkehrt - U®) hervorgehoben sein. Das
Zeichen fiir ,fordert nicht“ soll f°, das fiir ,impliziert
nicht® 9’ sein. Dann nimmt unser Satz diese Gestalt an:

. Grundsatz V
urn
oder
‘Uo I N

Er sei als Grundsatz der Widerspruchslosigkeit des
(tatsdichlichen) Sollens benannt.

Uebersicht der Grundsiitze.

I. (A7B).(BaC)o(AZC)
IL MFA).MFfB)o(M7AB)
II. (AfB)=1!(A2B)
IV. @U)!U
v.urn
A, B, C, M, U, Q1 sind Sachverhalte.

I. (Grundsatz des Mitforderns oder der Folgerichtigkeit). Wenn
A B fordert und B C impliziert, so gilt: A fordert C.

II. (Grundsatz der Vereinigung). Wenn M A fordert und M B
fordert, so gilt: M fordert A und B (ihr Zusammenbestehen).

III. (Grundsatz der Aussonderung). Die bedingte Forderung
»A fordert B¢ (,wenn A ist, so soll B sein®) ist dquivalent mit der -
unbedingten ,es soll so sein, da8 A B impliziert (da8, wenn A ist,
B ist)“. : .

%V. (Grundsatz der Tatséchlichkeit des Sollens oder der un-
bedingten Forderung.) Es gibt (mindestens) einen Sachverhalt U, von
dem tatsdchlich zutrifft: U soll sein. (U ist das Sollensmiigige).

V. (Grundsatz der Widerspruchslosigkeit des tatséichlichen Sollens).
Das Sollensgemifie (unbedingt Geforderte, U) fordert nicht sein
Negat (das Sollenswidrige, ).

2*



L N hste Folgerungen
" § 3. Usherblick der Folgesatze, -

Aus. den Grundsitzen, die sich in, Betrachtung des Wesens yon
“Wollen und Sollen haben gewmnen und in exakte Form' bringen
lassen, kann man nun durch rein logische Schliisse ein System
deontyscher Sitze ableiten und das Verfahrén der Ableitung mittels
der wenigen, einfachen Zeichen, die wir eingefiihrt haben, rein und
durchsichtig in allen Schritten darstellen. Aber die loglsche Leiden- -
schaft der Deduktion ist sehr vielen Menschen fremd, die doch gut
denken konnen; sie begniigen sich, unmittelbar zu erkennen, was 80
zu erkennen ist, das iibrige in nicht formlich durchgefiihrter Ab-
leitung zu erschliefen und fragen nicht, wie sich das alles aus der
- kleinsten moglichen Menge von Grundtatsachen exakt gewinnen lasse,
~welche letzte Voraussetzungen notwendig und hinreichend seien, das -
ganze System von Behauptungen zu begriinden. Fiir sie zuniichst
* ist diese Uebersicht geschrieben; sie soll die wichtigsten Gesetze
‘des Sollens, die aus unserén fiinf Grundsdtzen hervorgehen, vor--
fihren, ohne die Ableitungen mehr als andeutend mitzugeben.
Die folgenden Paragraphen dieses Abschnittes, die diese Ableitungen.
leisten, kénnen so dem der kein Freund der Formel 1st erspart

s blelben.

(Aus $ 4.) '
Der Grundsatz I (Grundsat:z der Folgencht:g— '
keit) — Wenn fiir den Fall des Zutreffens von A ein Sachver-

halt B gefordert ist, so ist fiir denselben Fall auch jedes Implikat von-
B géfordert — ergibt mit Riicksicht darauf, daf die Tatsachen iiberall
'1mphz1ert also ‘immer Implikate von B sind, den Satz: .
' Wein fiir den Fall.des Zutreffens von A ein. Sachverhalt B
gefordert ist, "so sind fiir denselben Fall die Tatsachen gefordert.
Der Satz gestattet die kurze, allerdings nicht ganz genaue Fassung:
Die. Tatsachen sind iiberal} mitgefordert. — Wir verzeichnen
ihn, da den Tatsachen gegeniiber das Fordern seinen Sinn zu ver-
" lieren scheint, als befremdliche, einer Prufung bedurftlge»'
Folgerung. . :
Mit Riicksicht darauf, daB eine Untatsache alles beliebige 1m-
pliziert, ergibt sich aus I:
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2. Wenn fiir den Fall des Zutreffens von A —-kurz: durch
A — eine Untatsache gefordert ist, so ist durch A jeder beliebige
Sachverhalt gefordert. —. Auch dieser Satz gehort - zu den be-
fremdlichen Folgerungen. ’

" ‘Aus Grundsatz II (Gtundsatz der Wereinigung) —
. Wenn durch den Sachverhalt M ein Sachverhalt A gefordert ist,. und
- durch M ein Sachverhalt B gefordert ist, so ist durch M das Zu-
,sammenbestehen von A und B gefordert (wovon sich iibrigens auch
*die Umkehrung erweisen 1i6t) — ergibt sich mit Verwendung von I:,

4. Wenn durch den Sachverhalt M der S8achverhalt A gefordert
ist und durch den Sachyerhalt N der Sachverhalt B gefordert ist,
+ so ist durch das-Zusammenbestehen von M und N das Zusammen-
bestehen von A und B geforderf. — Der Satz gestattet das Zu-
. sammensetzen oder Vereinigen von Forderungen in einem
allgemeineren Sinne als der Grundsatz II. Ihm zufolge wird ein System
~von Verfiigungen, die an verschiedene Voraussetzungen verschiedene
Forderungen kniipfen, immer auch auf den Fall des Zusammentreffens
-der Voraussetzungen Riicksicht nehmen und fiir diesen Fall mit dem
Zusammenbestehen der Forderungen rechnen miissen. '

(Aus § 5.)
Der Grundsatz III (Grundsatz der Aussonderung)
lautete: DaB der Sachverhalt A den bachvethalt B fordert, ist gleich-
bedeutend damit, dag die Implikation ,wenn A, so ist B“ gefordert

ist. Er stellt fest, daf die bedingte Forderung p,wenn A ist, so soll

B sein“ #dquivalent ist der unbedingten ,es soll gelten: wenn A ist,

so ist B€. — Er ldBt aber die Frage, ob irgend welche Forderungen
tatsichlich bestehen, noch auBier Betracht.
5. Der Sinn einer unbedmgten Forderung ,P soll sein® — sie

mag iibrigens bestehen, zu Recht bestehen, oder nicht -— ist der-
selbe wie der einer Forderung, die sich an jeden beliebigen Sach- -
- verhalt kniipft, die ,unter allen Umstinden® das P fordert; ,dal
. P sein soll® heiBt soviel wxe »durch jeden beliebigen Sachverhalt
M ist P gefordert“. - =

' Daraus und aus I erglbt sich: ,

6. Wenn P (unbedingt) sein soll, so soll’ Jedes Imphkat von’
P sein; dann, mit Verwendung von III (durch eme etwas lidngere
. Deduktion):

-8. Wenn A fordert B und B fordert C, 80 gilt A fordert C..
- Das Fordern erstreckt oder iibertriigt sich also nicht nur auf die
Implikate des Geforderten, sondern, wie dieser Satz feststellt, auch
auf seine Postulate; d. h. auf das, was im Falle des Zutreffens des
‘geforderten Sachverhaltes oder, wie wir .sagen, ;durch diesen ‘Sach-
verhalt gefordert ist.

Der Satz 9 spncht diese Tatsache auch fiir die Postulate eines
unbedingt geforderten Sachverhaltes P ‘aus. S
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Ein naheliegender Irrtum in der Anwendung kaun den Satz 8 —
und dann auch 9-— falsch erscheinen lassen. Unter den Bedingungen
‘(A), die ein Vertrag zwischen x und y festsetst, soll x dem y etwas
leistén (es soll B sein), ist die Leistung (B) geschehen, so soll y
eine Gegenleistung. (C) setzen; daraus scheint sich nach unserem
Satze zu ergeben, daB, sobald die Voraussetzung ‘A zutrifft, y sein
C zu leisten hat, was doch offenbar falsch ist. Eine genaue Fassung
des Falles zeigt sogleich, wo der Fehler liegt. Wenn A zutrifft, so
soll x dem y B leisten, d. h. es soll dann eine (niher zu bestimmende)
Zeit geben, wo B durch x geleistet ist; wenn dies erfiillt ist, so soll
es wieder eine bestimmte Zeit geben,, wo C durch den y geleistet ist.
Und daraus folgt nun allerdings: Wenn A zutrifft, so soll es eine -
bestimmte Zeit geben, wo C durch y geleistet ist. Das liegt im Sinne
des Vertrages: es ist durch ihn gefordert, daf es zu dieser Vollendung
der Gegenleistung kommen soll; und nur das ist nach unserem Satze
zu behaupten, der nichts dariiber sagt, wie es dazu kommen soll
und keineswegs dem y als unbedingte Pflicht zuschiebt, was erst
durch die Leistung des anderen und seine nachfolgende Gegenleistung
zustandekommen soll. Es ist bemerkenswert, wie die Wendung ,, wenn
A zutrifft, so soll y C leisten“, zu der die Anwendung des Satzes ge-
fiihrt hat, sogleich als eine Forderung an den y, als ein Ausdruck
einer Verpflichtung des y verstanden wird, wihrend sie doch nicht
mehr sagt und sagen darf,’als ,wenn A zutrifft, so soll zutreffen,
daB y C leistet“. Ein Hinweis dara.uf dag was durch mich geschehen
soll, noch nicht meine Pflicht sein mufl; was durch mich geschehen
soll, ist erst meine Pflicht, sofern es von mir, d.h. von meinem
Willen, abhiéingt, daf es geschieht. — Ein Vertrag, wornach, wenn
A zutrifft und x B leistet, y C leisten soll, ergéibe natiirlich nicht
»wenn A zutrifft, soll y C leisten“, er wire aber auch kein An-
wendungsfall ‘unseres Satzes, denn in einem solchen Vertrage treten
nicht zwei Forderungen auf, wie der Satz voraussetzt, sondern nur eine.
' Satz 10 stellt die Zusammensetzung oder Vereinigung unbedingter

Forderungen zu einer Forderung — des. Zusammenbestehens der
einzeln geforderten Sachverhalte — fest in der Form
1A !B = I(AB).

Es wird, in Andlogie zum Aquivalenzbegriff — § 1, 2 — der
Begriff des ,Gleichforderns® oderder ,forderungsméBigen
Aqulva.lenz eingefiihrt. Die Sachverhalte A, B heiflen gleich-
fordernd, wenn A das B fordert und B das A fordert — dann ist
offenbar alles, was durch B gefordert ist, auch durch A gefordert,
und umgekehrt — wir schreiben dafiir A o» B. Man erkennt leicht, dag

11. (A » B) = !(A= B),

d. h. daB gleichfordernde Sachverhalte auch in dem Sinne ,forderungs-
mifig dquivalent® sind, daB gefordert ist, sie sollen #quivalent sein.
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‘ Die néchstfolgenden Siitze bringen #quivalente Umfor-
mungen der Forderungsbeziehung, unter denen die wich-
tigste die in 14 ausgesprochene Kontraposition ist:

14. : (AfB) = (B fA);

,wenn A ist, so soll B sein“ ist #iquivalent mJt ,wenn B nicht ist,
80 80ll A nicht sein®.

In Anwendung auf Sachverhalte, die die Form des Zutreffens
einer Bestimmung in einem zeitbestimmten Falle haben, ist darauf
zu achten, daB die Kontraposition an den Zeitbestimmungen und
demnach am Zeitverhdltnis der Glieder nichts #ndert: Wenn ich ein
Buch entlehnt habe, so soll ich es zuriickgeben; die Umkehrung ist
natiirlich: wenn ich ein Buch nicht zuriickgebe, so soll ich es nicht
entlehnt haben, was dasselbe ist wie: es soll gelten, da8 wenn
ich ein Buch nicht zuriickgebe, ich es nicht entlehnt habe.

(Aus § 6.)

. Der Grundsatz IV (Grundsatz des unbedingten For-

derns) stellt fest: Es gibt einen Sachverhalt U, der tatséichlich be-
stehen soll. — Dieses unbedingt Geforderte, U, das Sollensmégige-
ist nun — gemédf dem Sinne unbedingten F01 derns, nach 5. —
das, was in der Tat unter allen Umstéinden, unter jeder Voraussetzung
sein soll:

15. 1U oder M7 U,
M

d.h. M fordert U ,fiir jedes M*, oder: jeder beliebige Sach-
verhalt M fordert U. Insoferne ist U konform dem Tatséchlichen, V,
das unter allen Umstéinden, unter jeder Voraussetzung zutrifft, be,
steht. Wihrend die Sdtze 6. und 8. feststellten, wenn etwas (un-
bedingt) sein solle, so sollten auch die Impllkate bzw. die Postulate
davon bestehen, wird nun unbedingt behauptet:

16. bzw. 17. Was durch das unbedingt Geforderte impliziert,
bezw. gefordert ist, das ist unbedingt gefordert, das soll sein.

In néchstem Zusammenhange damit ergibt sich der Satz

18. Eine Forderung, die bestehen (,gelten*) soll, besteht; und
die Umkehrung davon, daher die Aquivalenz:

19. ITA = A,

Satz 20 spricht aus, daf alle unbedingt geforderten
Sachverhalte forderungsméfig #dquivalent sind. In
diesem Satze kommt ein Begriff der Forderung zur Geltung, der
keine Grade des Sollens kennt: alles was sein soll, soll
gleichermaflen sein, némlich unter allen Umstéinden, unbedingt. Auch
dieser Satz wird zu priifen, ndmlich einem zweifellos vorhandenen
Sollenshegriff gegeniiberzustellen sein, der die Unterscheidung stérkerer
und schwiicherer Forderungen zuldft (§ 11, 6).
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In 1. ist festgestellt worden: wenn A irgend einen Sachverhalt B
fordert, so fordert A die Tatsachen; in 7.: wenn etwas unbedingt
gefordert ist, so sind die Tatsachen gefordert; wenn etwas sein soll,
so sollen die Tatsachen sein. Da nun, nach IV, feststeht, das etwas
sein soll, kann dariiber hinaus behauptet werden: '

22. Die Tatsachen sollen sein: !V. ‘

Der Satz gehort natiirlich zu den befremdllchen“ Er stellt
fest, da8 mindestens das, was tatsachhch ist, sein soll, lift es aber
noch dahingestellt, ob a)uch die Umkehrung gilt. Er sagt . natiirlich
nicht, daB eine Bestimmung, die im gegenwirtigen Augenblick zutrifft,
auch kiinftig zutreffen solle, sondern nur, da8 sie eben in diesem-Augen-
blick auch zutreffen soll. Immerhin ist auch das befremdlich genug
und léuft einem tatséichlich vorhandenen Begmﬁ‘e des Sollens, wie -
es scheint, durchaus entgegen.

Der folgende Satz dllerdings entspricht wieder vollkommen diesem
Begriffe. Seine formelhafte Ansehreibung ist

23. Vo U oder !(U=YV)

Das bedeutet: Die Tatsachen und das unbedingt Geforderte sind
forderungsmigfig &quivalent; oder: Was tatséichlich ist und was sein
soll, soll dquivalent sein. — Das liegt ja im Sinne des Forderns,
daB, was ist, sich mit dem Geforderten decken soll.

Ein Teilsachverhalt dieses Tatbestandes wird in

23’. ViU

ausgesprochen: Die Tatsachen fordern das, was unbedingt sein soll. —
Man konnte sagen ,schon die Tatsachen“ fordern es, schon das, was
unbedingt zutrifft, und es bedarf nicht erst besonderer Voraussetzungen,
an die sein Gefordertsein gekniipft wire. Der Gedanke von der ,, Selbst-
verstindlichkeit der Pflichterfiillung® klingt an.

(Aus § 7.)

Durch Kontraposition von Sétzen iiber das Sollensméfige, U,
ergibt sich eine Reihe von Sétzen iiber das Sollenswidrige, (1.

Zu den befremdlichen Sitzen gehort wieder :

27. Das Sollenswidrige fordert jeden beliebigen Sachverhalt. —.
Wenn ist, was nicht sein soll, .80 soll Beliebiges sein oder Beliebiges
nicht sein, was auf dasselbe hinauskommt. — Der Satz stellt das’
Sollenswidrige, 1, in Analogie zum Untatséchlichen, A, das jeden
Sachverhalt impliziert.

Eine naheliegende Folge dieses Satzes ist

28. Das Sollenswidrige fordert Sollenswidriges. — Wofiir, trotz
,Befremdlichkeit“ gewisse Gefiihlsregungen der Vergeltung und Rache
zu sprechen scheinen.

Diesen zwei Siitzen gegeniiber ist nun wichtig festzustellen, daf -
auch das Sollenswidrige das unbedingte Gefordertsein des Sollens-
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migigen nicht aufhebt. Die Forderungen, die sich an das Sollens— \
widrige kniipfen, sind widerspruchsvoll; neben '

98. N70 ~und '30. DA 'gllt
29, , nru,

das Sollen§w1dr1ge fordert das So]lensmanlge Auch
wenn ist, was nicht sein soll, soll' das unbedingt Geforderte sein.
So wie eine falsche Voraussetzung auf theoretischem Gehiete zwar
falsche Folgerungen ergibt, das Bestehen der Tatsachen aber nicht
aufhebt: diese bleiben iiberall impliziert, auch in den Untatsachen.
"Im Fordern von U und von V unterscheiden sich Sollensmigiges
und Sollénswidriges nicht, Den wesentlichen Unterschied hebt
Grundsatz V (der Grundsatz der Wlderspruchs-
losigkeit) hervor, durch die Feststellung, da8 das Sollens-
‘méfige, U, nicht Sollenswidriges, {1, fordert. — Nun er-
gibt sich sogleich auch: . ' : )
32. Das SollensmiBige fordert micht Untatséichliches; und
88. Das Sollensméflige impliziert nicht Untatséchliches.
Daher ist Untatsiichliches nicht sollensgemif. Daraus und aus
22., das Tatsiichliche ist sollensgemé8, ergibt sich, daB Tats#ch-
liches und Sollensgemiéfes, im Bereiche der b e-
stimmten Sachverhalte, der nur Tatsachen und Untatsachen
enthélt, quivalent sind; daher auch Sollenswidriges
und Untatséichliches dquivalent: ) , :
34. U=V, 35. 1= A.
Diese letzten Sidtze, die Seinsollen und Tatsdchlichsein zu
. identifizieren scheinen, sind unter unseren befremdllchen Folgerungen®
wohl die- befremdlichsten. Eine Prufung der Schliisse, die zu ihnen
fiihren, und der Grundsiitze, von denen diese Schliisse ausgingen,
ist notwendig. Man kann voraussehen, daf diese Gesetze, wenn sie
richtig sind, den gewohnhchen Sollensbegriff in wesentlichen Punkten
. modifizieren, oder eine Zweiheit nebeneinander bestehender Begriffe
.des ,,Sollens** aufdecken, “deren gegenseltlges Verhéltnis' zu kldren
sein wird — eine Aufgabe, deren Losung im wesentlichen eine
Feststellung der Bez1ehungen zwischen Sollen, Wollen und den Tat-
sachen bedeuten mu8. — Zuvor dxe formliche Ableitung der Folgesatze

§4 Folgerungen aus den Grundsatzen I und II.
Setzt ‘man in
I " (AtB)(BoC)o(AFC)
fir C den besonderen Wert V ein, so erhilt man
(AfB) BoV)o(ATV),
und da hier die zweite Vomussetzung, B oV, nach § 1 2, immer

zutrifft,
1. ) (AFB)a(ATY).
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Satz 1 sagt: Wenn A irgend etwas — irgend ein B — fordert,
so fordert A die Tatsachen. Oder: wenn, unter der Voraussetzung
A, irgend ein Sachverhalt bestehen soll, so sollen, unter dieser
Voraussetzung, die Tatsachen bestehen. Die Tatsachen sind in
jeder bedingten Forderung mitgefordert. —

Setzt man in I fiir B den besonderen Wert A ein, nimmt also
an, irgend ein Tatbestand A fordere Untatsichliches, also Unerfiillbares,
so hat man — mit Riicksicht auf § 1, 2, Ao M —

, M

(ATA).(AoM)o (AN,
, M M
also
A7tAo(AFrM).
M

Daneben gilt natiirlich die Umkehrung

(A1TM)o (A FA),
M

daher besteht die Aquivalenz
2. (AFA) = (A FM)
M

Daf A fordert, was schlechthin untatsédchlich, un-
erfiillbar ist, ist gleichbedeutend damit, dal A jeden
beliebigen Sachverhalt M fordert. Wie eine Voraussetzung,
die eine falsche Konsequenz enthilt, zu beliebigen Folgerungen fiihrt
— wenn Falsches gilt, so gilt Beliebiges —, so eine Forderung von
etwas, was den Tatsachen entgegen ist, zu beliebigen Forderungen.

. Der Grundsatz Il lautet:

1I1. (MfA)(M7B)o (M7 AB).

Es ist leicht zu sehen, daf auch die Umkehrung dieses
Satzes gilt. Da ndmlich offenbar

AB o A, AB o B,
so hat man, nach I,
(Mo !AB) (ABo A)o (Mo lA)!
(Mo!AB) (ABoaB)o (Mo !B),
daher, durch Zusammenfassung,
(Mo !AB)o (Mo !A) (Ma!B)
und daraus und aus II:

I (M7A) M1B)=(MTfAB)

Dag M den Sachverhalt A fordert und M den Sachverhalt B
fordert, ist demnach gleichbedeutend damit, daf M das Zu-
sammenbestehen von A und B fordert. Es ist aber, wie die vor-
gefiihrte Ableitung zeigt, nicht der ganze hier ausgesagte Tatbestand
eine deontische Grundtatsache, sondern nur der Teiltatbestand, den

1 1AB steht natiirlich fir ! (AB).
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II aussagt, withrend die Umkehrung davon — und damit dann auch
das Gelten der Aqmvalenzbezwhung II; — sich ans II und I rein
logisch ergibt.

DPem Satze II; iiber die konjunktive Verkniipfung von For-
derungen steht nicht ein gleichartiger Satz iiber die sejunktive,
"~ d. h. die durch ,o0der® geleistete Verkniipfung gegeniiber.

Ist

AvB .
der Sachverhalt, daf von den Sachverhalten A, B mindestens
einer zutrifft, also der Sachverhalt ,A oder B“ — ohne daf gegen-
seitige Ausschliefung der Glieder stattfinden miilte — so gilt wohl —
mit Riicksicht auf I — - ]
M7A) (AoAvVvB)o(MFAVB),' also MFfA)o(MfAVB)

M7B) (BoAvB) o (M7AVB), also M7/B)o(MFfAvVB)
und demnach — rein logisch abzuleiten —

3. MFfA)VM7TB)o(MfAVB),
ein Gegenstiick zu II; aber es gilt nicht die Umkehrung dieses Satzes.
Fordern daB A bestehe oder fordern da B bestehe, schlieft ein das
Fordern, da A oder B bestehe, aber nicht umgekehrt.

Der Grundsatz II leistet eine Zusammensetzung der Forderungen,
die, auch unabhéngig voneinander aufgestellt, an dieselbe Voraus-
setzung gekniipft sind. Er leistet mittelbar, in dem Folgesatze, der
hier vorgefiihrt werden soll, auch die Zusammensetzung der
Forderungen, die aus verschiedenen Voraussetzungen
fliefen, beim Zusammentreffen dieser Voraussetzungen.

Es gilt ndmlich, wie rein logisch einzusehen ist — d. h. ohne
Riicksicht auf die besondere Natur des Sollens —

(Mo!A) No2!B)yo(MN o !A.!B)
und ebenso

) (MNo!A.!Byo (MNo!A) (MNo!B);
anderergeits  gilt nach II

(MNo!lA) (MNo!B)oa (MN o !AB),
daher auch

4. (Mo!A) (No!B)o (MN o !AB)
oder

(M7A) (NfB)o (MN fAB).

§ 5. Folgerungen aus dem Grundsatz Il (und I, I).
Der Grundsatz III lautet:
III (AfBy=1(A9B).
Die Beobachtung, da8 die Implikationsbeziehung transitiv ist,
d. h. daB
(1) (AoB) (BaC)oa(AoC),

1M f£AVB steht fir M 7 (A V B),-analog M o A V B.
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und die weitere Tatsache, dag das Fordern gich auch auf die Im-
plikate des Geforderten iibertriigt, wie I feststellt, legt die Frage
"nahe, ob sich das Fordern auch auf das, was vom Geforderten ge -
fordert ist, auf die Postulate des Geforderten konnte man sagen,
ubertrage d. h ob die Forderungsbeziehung auch transitiv sei, ob
. (A7B) (BfC)o(AfC) :
auch gelte.
' ‘Nach III -ist
“(ATB) (BfC)__!(AoB) !Bo0). .

. - Nun ist die Annahme, es gelte (schlechthin oder unbedingt, d. h.

unter jeder Voraussetzung) 1P, wie rein- logisch einzusehen ist —
vgl. § 1, 2 — dquivalent der Annahme, P sei durch Jeden beheblgen
Sachverhalt M gefordert, also

5. 'P—wam_4Mom)

Daher ist, mlt Ruckswht auf I, welter
IP.(PoQ)= (MIP).(PoQ)'

oM fQ)
M%
also ,
© 8. ' 'PWO®OQ
Setzt man hler V fiir Q ein, 8o ergibt sich
, IP PoV)alV,
und, da P oV erfiillt ist, weiter
7. PolV, :
d.h. wenn irgend etwas (unbedlngt) gefordert ist, so
gind die Tatsachen gefordert — eine Erginzung zu 1.

Mit Anwendung auf unsere Voraussetzungen hat man also

(A7B) (B7C) = !(A 2 B).I(BaC), wie oben,
= M f(Ao B)] [Mf(B 2 C)] nach 5

— [Mf(AoB) (BoC)] nach IIx,

L= '[(A o B) (B o C)] nach 5.,
o !(A o C) nach (1) und '6.;
daher . ' : -
"(AfB) (BfC)ol(AoC)
oder nach III, '

8. (AfBy.BfC)o (AfCQ)

Ist also durch A ein B gefordert, so sind nicht nur — wie I
feststellt — simtliche Implikate, sondern auch séimtliche Postulate
von B durch A gefordert; ist durch A gpfordert, daf ein B
zutreffe, das selnerselts C fordert, soist durch A auch
C gefordert .
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Ist insbesondere durch jedes A der Sachverhalt B gefordert, der
C.fordert, so ist demnach durch jedes A, also schlechthin, das C
gefordert: . . '

s (A IAB) .BfCo(A fAC)
also . . .

IB.(BfC)s !IC

oder, in anderen Zeichen, .

. 9. IP.PfQ)o!Q. .

© Dieser Satz ist ein Gegenstiick von 6. und sagt: Wenn etwas

durch Seinsollendes gefordert ist, so soll es sein.
Damit wird aber, da die Feststellung des Bestehens unbedingter
Forderungen, durch IV, noch nicht mit in Betracht gezogen ist, nicht
behauptet, daf-irgend etwas in der Tat sein soll.

Aus dem Satz
I (M7A)y M/B)=(M1AB)
ist zu entnehmen :
’ MFfA) M7B)=(MT7AB)
: M- M M
oder
, 10. 'A.1B =!(AB);
unbedlngte Forderungen setzen sich ebenso zusammen, '
zu einer. Forderung, wie bedingte.
Wenn zwei Sachverhalte A, B sich gegenseitig fordern, mdgen

sie- forderungsmaﬁxg dquivalent oder gleichfordernd
- heifen und diese Beziehung sei angeschrieben als

A »» B.
Dann ist
(AwB)—(AfB)(BIA)—!(AoB) '(BoA)
= 1![(AoB) (Bo A)]=!(A=B),

also

11, (A »» B)=1!(A=B).

Der Grundsatz III gestattet, aus einer Forderungsbeziehung.
A7 B oder A o!B das Sollzeichen ,herauszunehmen“ und vor eine
Implikationsbeziehung zu setzen: '(A o B). Nun kann die Implikation
A o B durch verschiedene Aqmvalente ersetzt werden. , Wenn A so B¢
heiit, nach § 1, 2, soviel wie ,daf A ist und B nicht 1st ist nicht“;
es heifit, wie man leicht erkennt auch soviel wie ,A ist nicht oder .
es ist B — d. h. ,mindestens einer der Sachverhalte A’, B be-
steht“. — Man hat also

(A2B)=(A.B’y =(A’VvB),

daher
’ 12. (ArB)—(AolB)——'(AoB)—'(A B)—'(A'VB)
und andererseits

18. .(Ao!B)=[A.(!B)I=A’vVIB.
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»Wenn A ist, so soll B sein“ heit also soviel wie ,da8 A ist
und B nicht gefordert ist, ist nicht* und soviel wie ,A ist nicht
oder B soll sein®, .

Eine wichtigere Umformung der Implikation, ,wenn M, so P“
ist die in ,wenn P nicht, so M nicht“, die in der Logik unter dem
Namen der Kontraposition bekannt ist:

Dieser logischen Kontraposition

MoP)=(P o M)
konnen wir eine deontische Kontraposition an die Seite
stellen: )

AfBy=!(AoB)=!(B'2A)= (B o!A)= (B fA),
also

14. (AfB)y= (B’ 7A).

+Wenn A ist, so soll B sein“ ist demnach #quivalent mit
swenn B nicht ist, so soll A nicht sein®. '

§ 6. Folgerungen aus dem Grundsatz IV (und I, I‘l, n).

Wenn bisher in unseren Deduktionen von unbedingten Forderungen
die Rede war, so geschah es nur, um festzustellen, was im Sinne
des Forderns, d. h. im Wesen des Sollens gelegen sei, ohne die
Behauptung, dal ein Sollen tatséichlich bestehe. Diese Behauptung
ist erst im Grundsatz IV aufgestellt:

Iv (@u) ! U. ‘ v

Da U unbedingt gefordert ist, heiBt, daf U unter allen Um-
sténden, durch jeden Sachverhalt, gefordert ist; man hat

15. M/U neben MoV

M

M
und es erscheint das Seinsollende, indem es ,iiberall gefordert“
ist, als deontisches Gegenstiick des Tatstichlichen, das ,iiberall
impliziert“ ist. — Weitere Ubereinstimmungen zwischen dem, was
unbedingt gelten soll, und dem, was unbedingt gilt, werden die fol-
genden Sitze aufzeigen.

Aus
(M’;uU) (UoA) o (MTrA)
M

folgt, da die erste Voraussetzung als erfiillt weggelassen werden darf,
(UoA)o(M74)
M
oder

16. (UoA)o! A analog mit (VoA)oA;
ein Implikat des unbedingt Geforderten ist unbedingt
gefordert, wie ein Implikat des Tatséichlichen tatséichlich ist.

Nach 8 gilt auch
MFfU) (UFA) o MTA)
M M
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und da die erste Voraussetzung, .als erfiillt, wieder wegfallen darf,

17. (UFfA)olA; i
ein Postulat des unbedingt Geforderten ist unbedingt
gefordert; was durch ein Seinsollendes — und solches
gibt es — gefordert ist, soll sein. Man merkt, worin dieser

Satz iiber den Inhalt des verwandten Satzes 9 hinausgeht.

Ist A durch U gefordert, und nur in diesem Falle, kann man
sagen, ,es soll etwas sein, wodurch A gefordert ist“, ,es soll so
sein, daB A sein soll“, oder ,es ist gefordert, daf die Forderung
'A bestehe“. Da unter diesen Voraussetzungen, nach 17., A sein
soll, ergibt sich: Eine Forderung, die bestehen soll, be-
steht, was gefordert sein soll, ist gefordert;

18. ItA oAl

Und da, wie sich aus 22. ergeben wird, aber auch sonst ein-
leuchtet, eine Forderung, die besteht, auch bestehen soll, sei hier
vorweggenommen die Aquivalenz ’

19. 1A = A,

Aus

(UFfA) A7TU)=A x U)
folgt, da die zweite Voraussetzung immer erfiillt ist,

20. (U f A) = (A o U), entsprechend (V 0 A) = (A = V).

Was durch Seinsollendes gefordert ist, ist ihm
ford erungsmﬁﬂig iiquivalent d. h. nach 11., es soll ihm
#quivalent sein — analog wie das, was durch Tatsachhches impliziert
ist, ihm aqulvalent ist —.

Wenn nun ein Sachverhalt A sein soll, und nur in dlesem Falle,
ist A durch jeden Sachverhalt und insbesondere durch U gefordert,
und die Voraussetzung — die linke Seite — von 20. trifft 2u So
hat man

21. 1A = A o U)

Alle unbedingt geforderten Sachverhalte sind
forderungsméfig dquivalent.

Zwischen dem Seinsollenden, U, und dem Tatséchlichen, V, be-
stehen charakteristische Beziehungen der Implikation und des Forderns.
Schon in 7. haben wir festgestellt, daf wenn irgend ein Sachverhalt
A sein soll, dann die Tatsachen sein sollen.

Hier schlieBen wir nun aus dem Satze

'U.UosV)alV,
da nach IV die erste, nach § 1, 2 die zweite Voraussetzung jedesfalls
erfiillt ist,

22. v

Die Tatsachen sind unbedingt gefordert; ein
Sachverhalt, der tatsdchlich besteht, sollbestehen.
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Daher ist, nach 21.,

- 23, Vo,
oder, mit Riicksicht auf 11.,
23. ' '(U = V)

Es 1st gefordert, daB Tatsdchliches und Sein-
sollendes dquivalent sind; daf was sein soll, ist
und was ist, sein soll. .

-~ Als ein Teilsachverhalt. ist in 23. enthalten und kann daraus
hervorgehoben werden

| 28" : V7, .
die Tatsachen fordern das, was unbedingt sein soll.

Von formaler Bedeutung ist, daf wegen

Utrv).(vo [AoA])o(Uf[AoA])
auch gilt ! (A b A) also, nach III, auch
24. ATA,

Demnach ist die For derungsbeziehung, A 7B, nicht nur
transitiv — nach 8. —, sondern auch re flexiv, hat also beide
wesentlichen Eigenschaften der Implikation, Das ist nicht schon
mit unmittelbarer Selbstverstindlichkeit aus der Definition zu ent-
nehmen, die' ja , A f B“ durch ,A o |B“, also als eine (besondere)
Implikation erklédrt; diese Erkldrung ergibt unmittelbar nur, dag
einerseits (A 0 ! B) (!B 2 1 C) o0 (A 9 ! C) und andererseits auch !A o 1 A
. gelten muB, Feststellungen, die nicht unsere Sitze 8. und 24. wieder- -
geben. - . . , .

Aus '

(ATA) (AoB)o (A7B),
welches nach I gilt, schlieft man, da nach 24. die erste Voraus-
" getzung immer erfiillt ist,
25. (AoB)o(AB). :
Was durch einen Sachverhalt impliziert ist, ist
‘demnachdurch ihn gefordert. — Eine Folge dieses Satzes ist

26. (A—-B)o(Ach)
Aqmvalentes ist auch forderungsmégig &quivalent, was dieselben
Sachverhalte impliziert, fordert auch dieselben Sachverhalte.

§7. Forfsetzung., Kontrapositionsfolgerungen
aus den Grundsatzen IV und V.

Die Kontraposltlou der Implikationsbeziehung A o B, d.i. ihre
Umformung in die #quivalente B’ o A’, liefert zum Satze M o V das
Gegenstiick . M

- Ao M oder Ao M,
M M
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das wir schon in § 1, 2 festgestellt haben. Wenn irgend ein Sach-
verhalt M besteht, so bestehen immer die Tatsachen; das ergibt durch -
Kontraposition: wenn die Tatsachen nicht bestehen, so besteht M nicht,
fiir jedes beliebige M, und das kommt dann auf dasselbe hinaus, wie,
daB jedes beliebige M besteht. Denn in der Gesamtheit der Sach-
verhalte eines logisch mdglichen Systems kommt zu jedem A sein
Negat A’ vor, werden alle negiert, so erhélt man A’ aus A und A
aus A’, also wieder dieselbe Gesamtheit. Wer alles verneint, bejaht
auch alles.

Die Kontraposition von M 7 U, ,wenn Beliebiges ist, so soll

M

immer das unbedingt Geforderte, U, sein“, liefert nun
27. NfM oder N 7M.
M M

Was nicht sein soll, das schlechthin Verbotene,
fordert die Negation von allem, verbietet alles, und
das heifit wieder, es fordert alles — denn alles verbieten
ist alles fordern. Wenn ist, was nicht sein soll, so soll nichts sein,
oder, so soll alles beliebige sein.

Das Seinsollende ist unbedingt, durch alles und jedes, gefordert,
auch durch das Sollenswidrige — das ja alles fordert. Es ist neben

28. 170 (entsprechend A o A),
was nach 27. gilt, also auch
29. N 7U -(entsprechend A o V),

Das Sollenswidrige fordert Sollenswidriges.
Daneben gilt aber auch: Das Sollenswidrige fordert das
SollensgeméBe. Dieses ist und bleibt ja unter jeder Voraus-
setzung gefordert. Das ist die deontische Entsprechung zu den Sitzen:
das Untatséchliche impliziert Untatséichliches; das Untatséchliche im-
pliziert (aber auch) das Tatsiichliche. Die Tatsachen bleiben unter
jeder Voraussetzung, unbedingt, bestehen.

Die Kontraposition von 23’. V 7 U, bzw. 238, V v U ergibt

30. ’ OrA

81. 0 » A oder !{(0 = A).

Wernn ist, was nicht sein soll, so soll Untatséichliches — auch
Unméogliches — sein. DasSollenswidrige ist forderungsmégig éiquivalent
dem Untatsdchlichen; es ist gefordert, dal das Sollenswidrige Untat-
sache, daf Untatséichliches und Sollenswidriges dasselbe sei. -

Dem Satze Vo' A, daB die Tatsachen nicht Untatsachen impli-

zieren — denklogisch ausgedriickt, daf aus Wahrem nicht Falsches
folgt —, entspricht unser Grundsatz
v Ur'n,

der feststellt, da8 das unbedingt Geforderte nicht sein Gegenteil, das
Sollenswidrige, fordert.

]
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Aus ihm folgt zunéichst, da U auch nicht A, das Untatsdchliche,
" fordert. Die Aunahme U 7 A wiirde nidmlich, zusammen mit A o 01,
ergeben (U f A) (Ao 1) o (U 7Q), also, da die zweite Voraussetzung
erfiillt ist, (Uf A)o (U7 0). Da nun U 711, nach V, falsch ist, folgt
82. UrA.
Daraus folgt wieder, mit Anwendung des kontraponierten Satzes 25.,

38. Uo A

Das unbedingt Geforderte impliziert nicht Untat-
sdchliches — das Sollen ist den Tatsachen nicht entgegen. Was
sein soll, ist also nicht Untatsache. Daraus ergibt sich, da
im Gebiete der bestimmten Sachverhalte — und auf solche
geht ja das Wollen — neben Tatsachen und Untatsachen ein Drittes
nicht vorkommt: Was sein soll, ist Tatsache.

Diese befremdliche Folge liefert zusammen mit dem umgekehrten
Satze 22., wonach, was Tatsache ist, sein soll, die Aquivalenz
von tatsdchlich Gefordertem und Tatsédchlichem:

34. U=V,
daher auch Aquivalenz von Sollenswidrigem und Untat-
siichlichem:

35. N =A.




III. Das Wollen und die Tatsachen.

§ 8. Das Wollen der Tatsachen.

1. Das Wesentliche der befremdlichen Folgerungen.

Durch gewisse Folgerungen aus unseren Grundgesetzen ist der Begriff
des Sollens, mindestens seine Einheit, zweifelhaft geworden. Nun
solite ja dieser Begriff aus der Betrachtung des Wollens gewonnen
sein, als der Begriff jenes Gegenstéindlichen, das den Sinn des Wollens
ausmacht. So mag er auch - gepriift werden, indem wir untersuchen,
ob jene befremdlichen Folgerungen tatséichlich aus dem hervorgehen,
was eine Wesensbetrachtung des Wollens uns als seinen Sinn er-
kennen l&gt.

Der Gedankengang, der zu jenen Folgerungen fiihrte, kann —
als Willensbetrachtung gefaSt — in seinen wesentlichen Schritten
so zusammengefat werden :

(1) Das Wollen geht auf bestimmte Sachverhalte.

(2) Es liegt im Sinn des Wollens, dag die Implikate des gewollten
Sachverhaltes mitgewollt sind.

'(8) Die Tatsachen sind Implikate jedes Sachverhaltes; die Tat-
sachen sind also iiberall mitgewollt.

(4) Der Sinn des Wollens ist, daB8 ein Sachverhalt sein soll.
So ergibt sich aus dem letzten Satze: Wenn etwas sein soll, so sollen
die Tatsachen sein.

(5) Es gibt ein berechtigtes Wollen; es gibt irgend einen Sach-
verhalt, der tatséichlich sein soll. Daraus und aus (4) folgt:

(8) Die Tatsachen (zum mindesten) sollen sein.

(7) Berechtigtes Wollen ist widerspruchsfrei.

(8) Eine Untatsache impliziert jeden beliebigen Sachverhalt
auch ihre eigene Negatlon

(9) Das Wollen einer Untatsache ist also nicht vnderspruchs-
frei: Untatsachen sollen nicht sein.

Im Bereich des Wollens liegen nur Tatsachen und Untatsachen
— nach (1) —:

(10) Also sollen nur die Tatsachen sein.

Als Zusammenfassung von (6) und (10) ergab sich endlich:

(11) Was sein soll, ist das und nur das, was tatsiichlich ist.

Was hier an unabhéingigen Voraussetzungen vor-
kommt, ist von verschiedener Art. Es treten auf:

Behauptungen iiber das Wesen des Wollens, u. zw. in (1),
(2), (4), (8), (7), darunter insbesondere solche iiber das Sollen als

3‘
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»Sinn® des Wollens in (4) und (5), — insgesamt deontische Vor-
aussetzungen;

Behauptungen allgemein-gegenstandstheoretischer Art iiber Sach-
verbalte, inbesondere Implikationsbeziehungen von Tatsachen und
Untatsachen, in (3) und (8).

Das iibrige ist Folgerung und nicht zu priifen.

2. Das Mitwollen der Implikate im allgemeinen.

Hier kommen besonders die deontischen Voraussetzungen in Frage
und unter ihnen zuniichst nicht (1). denn diese Behauptung spielt
erst bei den letzten Schliissen unserer Reihe — wo es sich um
die Aquivalenz von Seinsollen und Tatsiichlichsein handelt — eine
Rolle; doch werden sich- gerade an ihre kritische Untersuchung
wichtige Aufschliisse iiber das Wesen des Sollens kniipfen. Vor allen
anderen, das sieht man sogleich, ist die Behauptung (2) zu priifen,
die zusammen mit dem allgemein-gegenstandstheoretischen Satze in
(3) die erste und wichtigste befremdliche Folgerung ergab: da
die Tatsachen iiberall mitgewollt sind.

Entspricht es tatséichlich dem Wesen des Wollens, wenn behauptet
wird: wer etwas will, will alles das mit, was im gewollten Sach-
verhalt impliziert ist? Es gibt freilich genug Fille, wo einer erfahren
muB, daB gerade durch die Verwirklichung dessen, was er wollte,
ihm oder anderen durchaus Unerwiinschtes begegnet, wovon er mit
vollster Uberzeugung feststellt: das habe ich nicht gewollt. Auch
das Recht zu dieser Aussage ist in gewissem Sinne unbestreitbar,
ndmlich sofern damit gemeint ist, die unerwiinschten Folgen seien
nicht unmittelbarer, explizit erfater Gegenstand des Wollens gewesen.
Es ist hier genau so wie im Falle der Behauptung eines Sachver-
haltes, der das Nichtzutreffen gewisser Implikate desselben gegen-
ilbersteht und nachtrédglich entgegengehalten wird. Von einem
solchen untatsichlichen Implikat werden wir denn wohl auch sagen,
wir hitten das nicht behaupten wollen, aber eher noch, wir hitten
daran nicht gedacht oder wir hitten nicht gewuft, daB es nicht
zutreffe. Auf keinen Fall werden wir an der Behauptung festhalten —
wenn wir iiberhaupt noch mit Verstand urteilen —, und indem wir
gsie fallen lassen, anerkennen wir, daB8 sie mit den Tatsachen im
Widerspruche ist und das offenbar gerade vermdge der Implikate,
deren Untatsiichlichkeit wir nun erkannt haben. Darin zeigt sich
deutlich als eine Grundeigentiimlichkeit des Urteils: wer einen Sach-
verhalt urteilt, nimmt in bestimmter Weise Stellung zu jedem Implikat
des geurteilten Sachverhaltes, — so, als urteilte er dieses. Im Urteil
mufl das Implikat nicht explizit erfalt sein: in diesem Sinne
ist es nicht geurteilt. Aber es ist impliziterweise geurteilt, mitgeurteilt,
und es liegt im Sinn des Urteils, die Implikate des geurteilten Sach-
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verhaltes so mit zu urteilen. Auch die unerwiinschten Folgen des
Gewollten kiénnen uns, wenn wir frilh genug auf sie aufmerksam
werden, bewegen, jenes Wollen aufzugeben und werden es immer
tun, wenn wir diese Folgen entschieden nicht wollen, d. h. wollen,
daB sie nicht sind. Ist was wir wollten, verwirklicht, dann ist es
freilich zu spit, das Wollen aufzugeben und ein Widerruf, wie im
Falle des Behauptens, scheint hier belanglos. Er ist es aber nicht durch-
aus. Er driickt aus, daB wir unsere Stellung zu dem ehemals Ge-
wollten getindert haben, was praktisch sehr bedeutsam sein kann
und fiir die Theorie auch wichtig ist: als ein Hinweis darauf, da8
es auch vollendeten Tatsachen gegeniiber eine Verschiedenheit der
willensméfigen Stellungnahme gibt. ,

Das Zeugnis der Sprache ist in unserer Angelegenheit nicht
ganz deutlich, weil sie ausdriicklich wollen und blof impliziterweise
wollen oder mitwollen nicht zu unterscheiden pflegt. So steht dem
eben besprochenen ,das habe ich nicht gewollt® wieder die Wendung
entgegen ,du weilt nicht, was du dir verlangst“, durch die man
einen daran gemahnt, was er, wobl im Widerspruche zu seinem
sonstigen Wollen, blo8 impliziterweise wolle, ohne es zu wissen oder
zu bedenken.

Es gibt gewiB ,n#her liegende“ und ,ferner liegende“ Implikate
des Gewollten, nach dem Grade der ErfaBbarkeit der Implikation;
ein subjektiver oder menschlicher Gesichtspunkt, der bei der Zu-
rechnung von Tatfolgen und in den Graden der Verantwortlichkeit
fiir sie zur Geltung kommt: gleichsam in einer Abwélzung der Ver-
antwortung vom Willen auf das Urteil (vgl. oben, S. 14). Aber rein
logisch ist das belanglos, d. h. es ist belanglos dafiir und kann daran
nichts #ndern, daf es im Sinne des Wollens liegt, jedes Implikat
des Gewollten zu treffen. Und jedermann hat schon Gelegenheit
gehabt, sich dieser Tatsache auch bewuft zu werden. Denn jeder
hat es erlebt, daB er in einer unklaren Lage sich entscheiden mufte
und es tat mit dem Gedanken ,ich weil nicht, wie das gehen wird
und was daraus werden wird, aber komme, was kommen mag, ich
mach es so“. Hier hat der Wollende auch was ihm unbekannt -im
Sinne seines Wollens liegt, ausdriicklich auf sich genommen, es fiir
mitgewollt erklirt.

8. ,Eigentliche“ und ”uneigentliche“ Implikate,
Das Mitwollen der Tatsachen.

Was sich in den betrachteten Fillen als mitgewollt erweist, ist
durch die Verwirklichung des Gewollten, als Folge, oder in Ver-
wirklichung des Gewollten, als Mittel, herbeigefiihrt und sein Auf-
treten erscheint als ,nahes“ oder ,fernes“, aber immer doch als ein
seigentliches® Implikat der Vertatsichlichung des Gewollten.
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Die Beziehung, die es mit diesem verbindet, ist von der Art, auf
die das ,wenn — s0“ durchaus sprachgemife und ungezwungene
Anwendung findet. Es liegt irgendwie in den Bestimmungen,
deren Vertatsichlichung die betrachteten Sachverhalte sind, dag8 der
eine die anderen ,mit sich fithrt“; immer wenn die Bestimmungen,
deren Vertatsiichlichung im gegebenen Falle gewollt ist, sich vertat-
sichlichen, werden auch die Implikatbestimmungen sich vertatsiich-
lichen, gleichviel ob das a priori oder nur durch Erfahrung feststeht.
Auf das aber, was unabhiingig von unserem Wollen Tatsache ist,
erstreckt sich diese Art Implikationszusammenhang nicht.

Zum Zwecke leichterer Verstindigung seien ein paar Namen
eingefiihrt. Die Implikation zwischen zwei Bestimmungen A (x), B (),
die sich darin ausdriickt, da8 ,wenn (irgend ein) x die Bestimmung
A (x) erfiillt, dann x auch die Bestimmung B (x) erfiillt“ heie eine
Bestimmungsimplikation — in der Logistik fiihrt sie den
weniger bezeichnenden Namen Formalimplikation —; so ,wenn
x < 1, so ist x < 2%, ,wenn X Gold ist, so ist x in Quecksilber
l6slich“. Eine Implikation wie .wenn 516 eine durch 8 teilbare
Ziffernsumme hat, so ist 516 durch 3 teilbar® — auch die natiir-
lich, die wir erhalten, wenn wir statt 516 etwa 517 einsetzen —
oder ,wenn dieser mein Ring von Gold ist, so ist er in Quecksilber
loslich®, sei als ,angewandte Bestimmungsimplikation“
bezeichnet. Sie ist, wie man sieht, eine Implikation zwischen be-
stimmten Sachverhalten, Tatsachen oder Untatsachen, als Féllen
von Bestimmungen A (x), B (x) — allgemeiner A (x), B (y),
wie ,wenn heute Sonntag ist, so ist morgen Montag“ in Anwendung
auf ein gegebenes heute — und zwar von solchen, zwischen denen
Bestimmungsimplikation besteht: man konnte sagen ein Anwen-
dungsfall einer Bestimmungsimplikation.

Die Implikationen zwischen bestimmten Sachverhalten, die wir
gewohnlich betrachten, insbesondere die zwischen individuellen Féllen,
sind zumeist von dieser Art. Dagegen ist die Implikation, die zwischen
Tatsachen — und Untatsachen — als solchen, ohne Riicksicht auf
die in ihnen vertatsichlichten Bestimmungen, besteht, blofe ,Ma-
terialimplikation“. So besteht zwischen den Sachverhalten
»mein Ring ist von Gold“ und ,mein Ring ist in Quecksilber 1ds-
lich“ die angegebene angewandte Bestimmungsimplikation. Zugleich
besteht Materialimplikation, aber diese ist umkehrbar — beide Sach-
verhalte sind Tatsachen und so ist einer nicht, ohne da8 der andere -
wire —, die vorliegende angewandte Bestimmungsimplikation dagegen
ist nicht umkehrbar, d. h. die reine Bestimmungsimplikation ,wenn
x von Gold ist, so ist x in Quecksilber 16slich“ ist es nicht und so
kann ihre Anwendung auch keine umkehrbare Folge ergeben.

Mit Anwendung dieser Unterscheidungen kann man also sagen:
was im Sinne irgend einer angewandten Bestimmungsimplikation im
gewollten Sachverhalte impliziert ist, ist mitgewollt. Die Bestimmungs-
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implikationen, reine und angewandte, entsprechen vollkommen dem
gewohnlichen ,wenn — so“, als ,eigentliche“ Implikation; so
wiren also die ,,eigentlichen* Implikate des Gewollten mit-
gewollt, und wie es scheint, nur sie. Allein, wie soll man im Falle
des Wollens die Grenze zwischen ,,eigentlichen‘‘ und ,,uneigentlichen‘‘
Implikaten ziehen? Was ich will, ist ja nicht schlechtweg Vertat-
sichlichung einer Bestimmung B (x), sondern ihre Vertatsiichlichung
in bestimmten Fillen, etwa in diesem gegebenen Falle und dann
unter allen den Bedingungen des Falles, die, soweit sie mir unbekannt
sind, gewi nicht in die Bestimmung B (x) eingehen, daher in dem
gewollten Sachverhalt nicht ,,eigentlich‘‘ sondern nur material im-
pliziert sind. Zwischen diesen Bedingungen und den in Erfassung
des Falles klar erfalten und in B (X) aufgenommenen aber liegen
viele nur undeutlich oder ,halb* erfalte, dem ausdriicklichen Er-
fassen nahe liegende, aber doch von ihm nicht geradezu ergriffene.
, Weil der Mann unvorsichtig mit dem Gewehr umging, mufite sein
Freund sterben‘* — hier ist die Uberzeugung von dem Bestehen einer
eigentlichen Implikation ausgedriickt, aber sie besteht gewil nicht
zwischen den ausgesprochenen Bestimmungen ,x ist ein Mann und
geht unvorsichtig mit einem Gewehr um* und ,,y ist Freund des x
und stirbt‘“. Das ist auch nicht die Meinung, sondern offenbar, das
in dem Zutreffen der ersten Bestimmung in dem gegebenen Falle,
d. h. in der ausgesprochenen Bestimmung zusammen mit gewissen
. anderen Bestimmungen dieses Falles ein eigentliches Implikans fiir
das Zutreffen der zweiten vorliege. Aber wieviele von diesen mit-
bedingenden Umsténden sind, selbst vom Augenzeugen, klar erfalt? —
Angenommen nun, der Mann wollte das Gewebr reinigen und erschof
seinen Freund. Die Bestimmungen, die er wollend erfate, impli-
zieren nicht die Bestimmung, die sich in diesem Ausgang vertat-
siichlicht, und daf er das Zutreffen jener gewollt hat, wird ihm auch
nicht zur Last gelegt werden. Aber er wollte ihr Zutreffen unter den
Umstiéinden des Falles, die er freilich nicht vollstindig kannte, fiir
deren allzu unvollstindige Beachtung er aber verantwortlich gemacht
wird. Ich will, da8 unter den bestehenden Bedingungen
des Falles eine Bestimmung vertatséchlicht werde; ich will etwas,
was ohne diese Bedingungen gewi nicht sein wird, ja nicht sein
kann, weil sie eben Tatsache sind. Wer aber A will, das ohne B
nicht ist, will B mit. Und da diese Formel auf jede Tatsache B
zutrifft, ist jede Tatsache also in allem Wollen mitgewollt.

4. Das explizite Wollen der Tatsachen.
Die Tatsachen sind freilich nicht ganz in demselben Sinne mit-

gewollt wie die ,,eigentlichen‘ Implikate des gewollten Sachverhaltes.
Diese kionnen, wenn die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt wird, auch
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ausdriicklich gewollt werden. Eine Tatsache aber, die uns als Tat-
sache entgegentritt, ist unserem Einflu und damit auch, wie es
scheint, jedem Wollen entzogen. Und doch. gibt es den Tatsachen
gegeniiber ein Erlebnis, das genug willensartig ist, um als ein Grenz-
fall unter einen erweiterten Begriff des Wollens einbezogen zu werden.
Es driickt sich sogar gelegentlich in denselben Wendungen wie ein
eigentliches Wollen sprachlich aus. Jemand, der seinen Willen ge-
dulert hat und dem man einen Umstand zu bedenken gegeben hat,
der seinem Wollen entgegenstehe, sagt etwa ,,es mag sein, soll sein‘
und gibt damit kund, daB er an seinem Wollen festhilt, die Tat-
sache ins Gewollte einbeziehend: ,,er nimmt das mit. Das Wollen
hat sich auf die Tatsache ausdriicklich eingestellt, es ist ein Ein-
willigen in die Tatsache. Dasselbe ,,s0ll sein‘ begegnet aber auch
und manchmal recht deutlich, wenn wir angesichts der Tatsachen
ein Ziel aufgebend ,,unser Wollen umstellen‘: in solchem Falle
werden wir uns diese Tatsachen in energischer Uberschau klar
machen, sie gleichsam in die Grundlagen unseres Urteils, aber auch
unseres Wollens — fiir die Zukunft — einfiigen. Das ist nicht nur
ein passives Aufgeben ihnen widerstrebenden Begehrens, sondern,
auch wenn noch kein neues Ziel ins Auge gefafit ist, ein vorberei-
tendes, doch aktives Einrichten des Willens. Es mag begleitet sein
von dem ausdriicklichen Vorsatz ,,damit will ich rechnen‘; das ist
dann ein gewohnliches eigentliches Wollen, nur mit der Besonderheit,
daB es auf eigene kiinftige Willensakte gerichtet ist; das Wesent-
liche des Vorgangs, wovon dieses Wollen nur ein Ausdruck ist, liegt
tiefer und besteht eben in jenem Einstellen des Willens auf die Tat-
sachen. Dieses Einstellen unterscheidet sich von dem Einstellen auf
ein eigentliches Willensziel: das Wollen richtet sich auf den Ziel-
sachverhalt, aber es richtet sich nach den Tatsachen, jenen
,,verfolgt es, ,strebt ihn an*, auf diesen ,fulit* es, — lauter
Bilder, die den Gegensatz und die Verwandtschaft in den Erlebnissen
andeuten.

5. Das uneigentliche Sollen.

Wenn es also im Sinne des Wollens liegt, daB der gewollte
Sachverhalt sein soll, so liegt es auch in seinem Sinne, daf die Tat-
sachen mit sein sollen, als dasjenige, ohne das das Gewollte nicht
sein kann. Freilich entspricht dieses Seinsollen der Tatsachen nicht
mehr dem gewdhnlichen, natiirlichen Begriff des Sollens: so wie das
Wollen der Tatsachen nicht mehr eigentliches Wollen — aber doch
ein willensméBiges Verhalten — ist, ist dieses Seinsollen der Tat-
sachen nur mehr ein ,,uneigentliches“ Sollen. Gleichwohl ist
es dem eigentlichen Sollen so verwandt, ein sollensartiger Tatbestand,
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dag es die Einbeziehung unter einen entsprechend erweiterten Begriff
des Sollens rechtfertigt. v

Das uneigentliche, man konnte sagen erfullte, Sollen liegt in
-der Konsequenz des Sollens: es ist in jedem Sollen impliziert. Hier
ist nun sehr beachtenswert, da8 der. Schritt, der vom natiirlichen
zum erweiterten Begrift des Sollens fiihrt, ganz von derselben Art
ist wie der, der vom natiirlichen zum erweiterten Begriffe der Im-
plikation fiihrt, und daB er mit diesem Schritte ganz wesentlich
zusammenhiingt. Der Zusammenbang ist klar: erst aus dem Impliziert-
sein der Tatsachen in jedem Sachverhalt, der sein soll, hat sich ja
das Seinsollen der Tatsachen ergeben, dieses Impliziertsein aber ist -
bloSe Materialimplikation.

Das Erlebnis, das uns erstmalig mit dem gegenstandlichen Ver-
héltnis der Impllkatlon in Fuhlung bringt, ist jenes elgenartlge
Ubergehen von einem Urteil zu einem Folgeurtell das sich im ,also“
ausdriickt oder in einem ,weil — so0“; von dem ,weil A, ist B”
kommen wir, wenn das A ungeurteilt bleibt, zum ,wenn A, so B¥;
jenes eigentiimliche Ubergehen des Denkens vom Grund zur Folge
bleibt auch hier. Es entspricht in einzigartiger Weise der gegenstind-
lichen Beziehung der Implikation und ist das urspriingliche Erfassungs-
mittel fiir sie. Die Implikation, die dieser Gedankenmotivation
gegenstindlich entspricht, ist angewandte oder reine Bestimmungs-
implikation, also ,eigentliche“; nur ihr gegeniiber gibt es dieses .
eigentiimliche Setzen eines Sachverhaltes ,im Hinblick® auf einen
anderen, als Folge eines Grundes. Aber eine exakte Logik kann bei
dieser Implikationsbeziehung nicht stehen bleiben. Es ist fiir sie nicht
belanglos, ob B aus A ,folgt“, und die Fille von Implikation, in
denen das stattfindet, verdienen ihre besondere theoretische Behand-
lung ; aber iiber diese Evidenzbeziehung hinaus — Evidenz ist eine
Angelegenheit des Denkens — muf die allgemeine Wahrheits-
beziehung des ,wenn — so® aufgefalt werden, bestehend darin, daB
wenn das A-Urteil wahr ist, auch das B-Urteil wahr ist (gleichviel
ob dieses im Hinblick auf jenes ,einleuchtet® oder nicht): ihr ent-
spricht die Beziehung der Sachverhalte, daB A nicht ohne B ist, das
ist die Implikation in ihrem allgemeinen Begriff, der eigentliche und
blo8 materiale Implikation zugleich umfaft. Ohne diesen Begriff
entbehrte die Logik strenger Allgemeinheit und Exaktheit. Ohne
Materialimplikationen zu beachten, kénnten wir nicht auf dem Gebiete
.der Wirklichkeit, durch Erfahrung, Formalimplikationen erkennen
und blieben auf die apriorischen beschréinkt. Denn die empirischen
Formalimplikationen ergeben sich ja doch nur aus den Materialimpli-
kationen der Fille, aus denen wir sie, durch Induktion, entnehmen.

Das Erlebnis, das dem eigentlichen Mitseinsollen der eigentlichen
Implikate des Geforderten urspriinglich entspricht, ist ein eigenartiges
Ubergehen von Wollen zu Wollen, die Motivation des Wollens des
Implikates durch das Wollen des Implikans. Die Forderungsbeziehung
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»A fordert B« stellt sich als ,eigentliche“ dar, sofern das B ,im
Hinblick® auf A gewollt (eigentlich gewollt) werden kann.!

Dem eigentlichen unbedingten Sollen entspricht das Erlebnis des
"Wollens. Es hat sich. gezeigt, wie es im Sinne des Wollens liegt,
sich auf jedes Implikat des Gewollten zu erstrecken und wie es, als
ein ,uneigentliches“, erfiilltes Wollen, auch noch die Tatsachen mit
betrifft. Wie der urspriingliche Implikationsbegriff, vom Erlebnis der
Folgeverkniipfung getragen, beim Versuche exakter Behandlung mit
Notwendigkeit zur Erweiterung iiber den Bereich jenes Erlebnisses
hinaus und zu verallgemeinerter gegenstindlicher Fassung fiihrt, so
auch der urspriingliche Begriff des Forderns (der Forderungsbeziehung)
und des Sollens. Wie sich im ,uneigentlichen Wollen“ der Tatsachen
doch ein Erlebnis aufweisen lieS, das als Wollensrest noch dem un-
eigentlichen Sollen entspricht, 148t sich auch der ,uneigentlichen“,
d. h. blo8 materialen Implikation der Tatsachen eine eigenartige
psychische Sachlage entgegenstellen. Im Gebiete eigentlicher Impli-
kation finden wir uns durch Setzung eines Sachverhaltes einem
Implikate gegeniiber eigentiimlich gebunden, erleben eine Tendenz,
e8 mit zu setzen, und im gegebenen Falle vollzieht sich seine Ur-
teilung unter dieser Tendenz, der ,Motivation® des Urteils. Ein Rest
davon bleibt immerhin bei der blofen Materialimplikation: durch
jedes Urteil, in einem gewissen Sinne schon durch jede Annahme,
stellen wir uns auf die Tatsachen ein. Wir setzen einen Sachverhalt,
urteilend oder annehmend, salva veritate, wir fiigen ihn in den Zu-
sammenhang der Tatsachen. Zu jeder Voraussetzung, die wir machen,
fiigen wir ohneweiteres im Verlaufe des SchlieBens schon erkannte
Tatsachen, mit dem Bewuftsein, da8 an der Voraussetzung dadurch
phichts gedindert wird®: wir setzen so nur ausdriicklich mit dem
vorausgesetzten Sachverhalt einen zweiten, der impliziterweise mit
ihm schon gesetzt war, als materiales Implikat von ihm. Immerhin
ist das Gegensténdliche der Materialimplikation weitaus deutlicher
und leichter greifbar als ihre psychische Entsprechung.

Bei den erweiterten deontischen Begriffen scheint es umgekehrt
zu sein. Das uneigentliche Wollen ist ein klar aufzeigbares Erlebnis,
das uneigentliche Sollen, das ein Aquivalent der Tatsichlichkeit, aber
nicht Tatsdchlichkeit selbst sein will, scheint nur mittelbar, ndémlich
durch die Uberlegung des Mitgefordertseins der Tatsachen einzuleuchten,
Nun ist aber zu bemerken, da8 das Seinsollen der Tatsachen dem
auBerwissenschaftlichen und, wie es scheint, unbefangenen Denken .
durchaus nicht fernliegt. Man hort oft die AuBerung ,es hat eben

1 Dabei ist es gleichgiltig, ob B gewollt wird, weil A gewollt ist oder
weil A ist, eigentlich weil A als tatsichlich geglaubt, geurteilt ist. ,Wenn
A ist, so soll B sein“ und ,Wenn A sein soll, so soll B sein“, sind équivalente
Beziehungen und daB diese Aquivalenz vollkommen und unmittelbar ein-
leuchtet, ist wieder ein Zeichen dafiir, daB unsere Erweiterung des natir-

lichen Sollensbegriffes selbst nicht gerade unnatiirlich ist, denn hier kinnen
Seinsollen des A und Tatsdchlichsein des A eins fiir das andere eintreten.
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so sein sollen“ oder ,es kommt ja doch, wie’s kommen soll“. Die
erste tritt besonders in Fillen auf, die wir zugleich als Félle un-
eigentlichen Wollens aufzufassen berechtigt sind: wenn man sich
mit einer Tatsache abfindet, d. h. die willensmégige Einstellung zu
ibr findet. Die zweite muf durchaus nicht ein Ausdruck des Fatalismus
sein. Was immer an unklaren Nebengedanken mit solchen Aussagen
verbunden sein mag, das zeigen sie deutlich, da8 der Begriff des
uneigentlichen Sollens dem gewdhnlichen Denken nicht fremd ist.

§ 9. Das Wollen und die Bestimmtheit des Geschehens.

1. ﬁegehrungsmﬁﬂiges Verhaltenzuunbestimmten
Sachverhalten.

Die niichste der Voraussetzungen in § 8, 1, die zu priifen sind,
ist die Behauptung (1): Das Wollen geht auf bestimmte Sachverhalte.
— Bestimmte Sachverhalte sind Tatsachen oder Untatsachen, Tatsachen
und Untatsachen als solche konnen wir nicht im eigentlichen Sinne
wollen: so scheint es, da wir doch, da es ein eigentliches Wollen
gibt, unbestimmte Sachverhalte wollen. Was zur Widerlegung dieses
Scheins zu sagen ist, ist — in § 1, 1 — schon gesagt worden. Aber es
mag, wenn ich nach eigener Erfahrung urteilen darf, mit diesem Scheine
gehen wie mit manchem anderen: daf er, widerlegt, noch immer nicht
aufgehoben ist und immer noch das Denken stort. So wird es niitzlich
sein, dem gewdhnlichen eigentlichen Wollen einen Fall gegeniiberzu-
stellen, wo in der Tat etwas wie ein Begehren eines unhestimmten
Sachverhaltes vorliegt; man wird daran sehen, was von willensartigem
Verhalten einem solchen gegeniiber noch méglich bleibt. Ich kann
urteilen 0 <C 1, aber ich kann nicht urteilen x < 1, solange unter
x nicht schon etwas entsprechend Vorbestimmtes verstanden ist; jedoch
kann ich diesen unbestimmten Sachverhalt, als eine Bestimmung
fiir x, annehmen. Der normale Ausdruck dieser Annahme ist ,x sei
kleiner als 1“. Dieser Satz bringt keine Feststellung, sondern eine
Festsetzung und Festsetzungen sind ,willkiirlich“. In der Tat kann
hier, zugleich mit der Annahme, die ein rein intellektueller Akt ist,
auch etwas Begehrungsméfiges ausgedriickt sein. Ja es scheint, daf
gerade hier das freieste Wollen schaltet; iiber nichts kénnen wir so
unbeschrinkt und unbedingt erfolgreich verfiigen wie iiber die Be-
deutung von Zeichen — zum mindesten fiir uns. Die Festsetzung,
»d4as Zeichen x soll eine Zahl, kleiner als 1, bedeuten, ist nun in
der Tat ein Wollen. Aber dieses Wollen geht nicht auf eine Be-
stimmung, sondern auf einen bestimmten Sachverhalt, der — im
Geltungsbereiche der Festsetzung — tatsdéchlich besteht oder nicht:
das Wollen betrifft ja nicht ein unbestimmtes x, sondern das Zeichen x,
und das ist ein bestimmter Gegenstand, und es wird erfiillt, wenn
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von den Beteiligten das Zeichen tatsdchlich im festgesetzten Sinne
verstanden wird. Es ist aber zu beachten, da8 wir bei der Fest-
setzung ,x sei kleiner als 1 an Zeichen und Verstehen der Zeichen
gar nicht zu denken pflegen. Die Analyse des Gedankens der ,Un-
bestimmten“ oder der ,Verdnderlichen* und ihres ,Bestimmens*®
gehort wohl zu den schwierigsten Aufgaben der Psychologie; allein
soviel wird man sagen diirfen: wie die Annahme ,x sei kleiner
als 1“ eine phantasieméfige Nachbildung eines Urteils ist, das wegen
Fehlens eines bestimmten Subjektes hier nicht eintreten kann, so ist
die gleichlautende begehrungsmigige Festsetzung — sofern sie nicht
das Zeichen und sein Bedeuten betrifft, sondern die , Veriinderliche*
selbst — nur ein Phantasiebegehren!, eine phantasiemigige Nach-
bildung eines Wollens, Dem Beispiel kann man leicht andere an-
reihen, die ,reale“ und darum willensniihere Bestimmungen betreffen,
wie etwa ,x zahle dem y hundert Schilling® u. dgl. Sie kénnen nur
zeigen, daB man eine reine Bestimmung héchstens nur phantasie-
méBig, aber nicht ernstmifig wollen — ja nicht einmal ernstméBig
wiinschen — kann; genau so, wie man sie nur ,phantasieméBig
urteilen”, d.h, eben nicht urteilen, sondern nur in urteilsartigem
intellektuellem Verhalten annehmend  setzen kann.

2. Objektive Beétimmtheit bei subjektiver Un-
bestimmtheit.

Wir wollen freilich nicht in eigentlichem Wollen — und -nur von
diesem ist hier die Rede — Tatsachen oder gar Untatsachen als
solche. Trotzdem ist jeder Sachverhalt, den wir wollen, das eine
oder das andere. Es ist, zeitlos und in gewissem Sinne immer, auch
vor meinem Entschlusse, Tatsache oder es ist Untatsache, daf das,
was mir etwa als wollbar vorschwebt, eintreten wird. Dieser Sachlage
gegeniiber entsteht die Aufgabe, zu zeigen, welchen Sinn und welche
Bedeutung eigentliches Wollen und Sollen habe. Ist es nicht nur eine
Einbildung, da8 wir wollend den Lauf der Dinge bestimmen, da doch
alles schon bestimmt ist? Und was soll noch ein anderes Sollen, wenn
doch geschxeht was geschehen soll ?

Was wir wollen, ist weder eine Bestimmung als solche, noch
eine Tatsache oder eine Untatsache als solche, sondern das Zutreffen
einer Bestimmung in gewissen Fiallen. Die Fille sind in sich voll-
stindig bestimmt, aber sie sind vom Wollenden nur in unvollstéindiger
Bestimmung erfaft. Der Einfachheit halber sei ein Wollen betrachtet,
das sich auf einen einzigen Fall bezieht. Er ist vom Wollenden zwar
eindeutig aufgefafit, als dieser Fall — etwa der néichste Augen-

1 Der Begriff der Phantasiebegehrung (und der des Phantasiegefiihls)
ist von Meinong eingefiihrt. Vgl. dieses Verfassers Buch: Uber Aunahmen,
a. a. 0., Register.
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blick, in dem, im Sinne meines Wollens, meine Hand sich ausstrecken
soll — als der Fall, der er ist, aber bei weitem nicht in jeder
Hinsicht als solcher, wie er tatsdichlich ist. Seine vorgegebene,
d. h. vor Eintritt des Wollens erfafite, Bestimmung enthélt (impliziert)
normalerweise nicht die Bestimmung, die in ihm vertatsichlicht
werden soll und die wir kurz als die gewollte bezeichnen, dabei
festhaltend, daB nicht sie selbst das eigentlich Gewollte ist, sondern
ihr Zutreffen in diesem Falle. Ich kann sie, vor dem Wollen, nicht
aus der vorgegebenen herauslesen und so erkennen, dag sie zutreffen
wird. Es kann allerdings sein, daf ich schon vor dem Wollen mich
gleichsam sehe, die Hand ausstreckend und den Sachverhalt dieses
Ausstreckens nicht rein phantasieméfig, blo8 annehmend erfasse,
sondern schon urteilend. Aber dann wird das Urteil nicht den Charakter
der GewiBheit haben; héitte es den, so kdme es zu keinem eigent-
lichen Wollen mehr, sondern ich verhielte mich nur zuschauend und
hochstens uneigentlich wollend zu dem, was an mir und mit mir
geschieht. Immer, wenn eigentliches Wollen eintritt, ist die vorgéingige
Erfassung des zu wollenden Sachverhaltes, wenn nicht bloSes An-
nehmen, hichstens ein Vermuten: er stellt sich mir als méglich
dar, nicht als tatséichlich und nicht als untatséichlich. Hierin liegt
freilich, trotz Bestimmtheit des Sachverhaltes selbst, eine subjektive
Unbestimmtheit. Das heit aber doch nur: er ist mangelhaft erfagt
und der Schein der Unbestimmtheit der Sachverhalte, auf die das Wollen
geht, ist eben nur Schein. Wir konnen sagen: der Sachverhalt, der
gewollt wird, ist eine Tatsache oder eine Untatsache, aber vorgiingig
nur in unvollstindiger modaler Bestimmtheit, als moglich erfalt.

3. Méoglichkeit bei Bestimmungen und bei be-
stimmten Sachverhalten.

Es ist hier unerléflich, sich den Tatbestand der Moglichkeit in
einigen wesentlichen Ziigen klar zu vergegenwiirtigen. Das eigent-
liche Reich der Moglichkeit sind die unbestimmten Sachverhalte: ,x
ist eine reelle Zahl®, ,x < 1“ sind moégliche Bestimmungen, Das
heilit: es gibt Fille, in denen diese Bestimmungen vertatséchlicht
sind oder zutreffen. Da8 ein Spielwiirfel, der auf eine seiner Fldchen -
fallt, insbesondere auf die Flidche 1 fallt, ist mdoglich. Der Tat-
bestand, der dieser Aussage zugrunde liegt, ist dieser: im Gesamt-
bereiche der (moglichen) Félle, in denen ein Wiirfel auf eine seiner
Fldchen fillt, gibt es einen Teilbereich von Féllen, in denen er
auf 1 féllt. Da dieser den sechsten Teil des Gesamtbereiches der
Fille ausmacht, bemessen wir die angegebene Miglichkeit auf /s.
Es ist die Moglichkeit einer Bestimmung, genauer gesagt, die Mog-
lichkeit eines unbestimmten Falles des Zutreffens einer Bestimmung:
die Moglichkeit dafiir, da8 ein (unbestimmter) Fall, wo die Be-
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stimmung A (x), ,,x ist ein Wiirfel und fillt auf eine seiner Fliichen‘
zutrifft, zugleich ein Fall sei, wo die Bestimmung B (x), ,x fillt
auf die Fldche 1 zutrifft. Die Moglichkeit einer Bestimmung, ent-
sprechend dem Sachverhalte, daB es Fille dieser Bestimmung gibt,
nennen wir reine Méglichkeit.!

Aber reine Moglichkeiten pflegen uns, aufler in theoretischen
Uberlegungen, nur wemg zu interessieren. Viel wwhtlger ist uns
zu wissen, was in einem gegebenen Falle moglich und wie maglich
es sei. Aber der gegebene Fall ist vollstindig bestimmt und daf in
ihm eine gegebene Bestimmung, B (x), zutreffen wird, ist einfach
Tatsache oder es ist Untatsache, wenn wir es auch nicht wissen.
Eben dieser Umstand nun, da8 wir den Fall nur unvollstindig erfassen,
1é6t uns nach Moglichkeiten fragen, obwohl Tatséchlichkeiten vorliegen.
Nicht nur, da8 ein Wiirfel, wenn er auffillt, insbesondere auf 1 falle,
bezeichnen wir als moglich, sondern auch, da8 bei dem né#chsten
Wurf, den ich mit diesem Wiirfel hier tun werde, sich dieses Ergebnis
einstellt, nennt man mdglich und wird dafiir, wenn ich noch mitteile,
daB es sich um einen korrekten Spielwiirfel handelt und ich in der
gewdhnlichen Weise werfen werde, die gleiche Moglichkeit /s in
Anspruch nehmen, die fiir den unbestimmten Fall als reine Moglichkeit
gefunden wurde. Wir iibertragen also die Moglichkeit der Bestimmung
oder des unbestimmten Falls der Bestimmung auf den bestimmten
Fall, auf das Zutreffen der Bestimmung in diesem Falle : die Moglichkeit
des bestimmten Sachverha.ltes, die wir so auffassen, bezeichnen wir
als angewandte.?

Die Frage nach dem Sinn und der Berechtlgung solchen Uber-
tragens flndet ihre Losung, wenn man sich nur klar machf, was
hier geschehen ist. Wir haben einen gegebenen Fall aufgefafit in
der unvollstindigen — vorgegebenen — Bestimmung A (x), bloS

,als Fall dieser Bestimmung“. Da nun die Bestimmung A (x) eine
bestlmmte reine Mogllchkelt fir das Zutreffen von B (x) — ,im
unbestimmten Falle“, ,im allgemeinen® — mit sich fiihrt, haben
wir die gleiche Moglichkeit auch fir das Zutreften von B (x) im
gegebenen Falle in Anspruch genommen. Und nun ist klar: diese
Moglichkeit, ein Fall von B (X) zu sein, kommt dem gegebenen
Falle, sofern er ein Fall von A (x) ist und nur insofern, auch
zu. Der Fall ist freilich vollstéindig bestimmt — entweder so, daf
das Zutreffen von B (x) tatséchlich ist, oder so, daB es untatséichlich
ist, so also, daB es modal vollstindig bestimmt ist —, aber unbeschadet
dieser vollstindigen Bestimmtheit kommt ihm, relativ zu seiner
Teilbestimmung A (X), auch die genannte Moglichkeit zu. Dem-
gemdl hat der bestimmte Sachverhalt ,Zutreffen von B (x) in

1Vgl.Meinong. Uber Miglichkeit und Wahrscheinlichkeit, Leipzig. 1915
(Register); anch meine Studien zur Theorie der Moglichkeit and Ahnlichkeit,
a. a. 0., § 37.

2 Vgl Melnong, a. a. 0. (Register); meine ,Studien“, a,a. 0., § 39.
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diesem Falle“ neben seiner vollstindigen absoluten Modalbestimmung
auch die unvollstindige relative Modalbestimmung der
Moglichkeit, relativ ndmlich zur Bestimmung A (x) des Falles.
Diese relative Modalbestimmung ist ebenso tatsiichlich wie etwa
die relative Bestimmung, siidlich von Wien zu liegen, fiir die Stadt
Baden, die ihr unbeschadet ibrer vollstdndigen Ortsbestimmtheit
zukommt, und ist ebenso wenig wie diese etwas , Subjektives“. Was
subjektiv bedingt ist, ist nur die Unvollsténdigkeit des Erfassens des
objektiv vollig Bestimmten und die Auswahl, die es unter den vor-
liegenden Bestimmungen desselben trifft. Insofern ist ein bestimmter
Sachverhalt, der als moglich aufgefaft ist, ,subjektiv unbestimmt“.

4. Beziehung des Wollens zum Geschehen und zu
den Tatsachen.

Im Wollen vollzieht sich zugleich ein eigentiimlicher und sehr
beachtenswerter Wechsel der intellektuellen Stellung zu einem Sach-
verhalte. Das Zutreffen der Bestimmung B(x) im vorliegenden Falle
stellt sich mir vor dem Wollen als moglich dar, aber indem ich
es will, kann ich nun urteilen ,ich tue es“, ,s0 wird es sein,
und dieses Urteil hat psychologisch betrachtet den Charakter des
gewissen. Diese Gewilheit ist wesentlich fiir den Tatbestand des
entschiedenen Wollens und wo diese Entschiedenheit fehlt, liegt
eben nicht eigentlich Wollen vor, sondern irgend etwas Verwandtes.
Es scheint freilich, als kénne auch das festeste Wollen ohne solche
GewiBheit bleiben. Der Ehrgeizige will eine hohe Stellung erreichen,
urteilt aber vielleicht nicht gewi8, daf8 er sie auch erreichen wird.
Aber dieses Ziel, dessen Verwirklichung von so vielem abhingt,
will er eigentlich auch nicht; er wiinscht es, strebt es an und will
nur, fallweise, das tun, was ihm dazu nétig scheint, und in jedem
solchen Falle ist er auch gewi, daf er es tun wird. Je entfernter
das Ziel, je mehr &ufilere Umstéinde Einflug auf seine Verwirklichung
haben, desto geringer wird unter sonst gleichen Bedingungen die
Anndherung an GewiBheit des Erreichens sein; aber immer wird
durch das Wollen das Urteil des Wollenden dieser Gewiheit an-
geniihert, wenn auch nur in Beziehung auf néchste Ziele, das eigene
Tun, bis zur Vollsténdigkeit.

Bei dieser Uberzeugung von dem tatsichlichen Zutreffen des
Gewollten — sie mag fibrigens in ausdriicklichem Urteil aktuell
werden oder nur als eine intellektuelle Einstellung vorliegen —
ist bemerkenswert, daf sie allem Anscheine nach ganz unmittelbar
mit dem Wollen verbunden ist. Ich muB nicht erst, gleichsam wie
ein aulenstehender Zuschauer, feststellen, daf ich etwas will, um
dann zu schliefen ,also wird es eintreten“; sondern schon indem
ich es will, sage ich ,s0 geschieht es® und in dieser Aussage driickt
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gich Urteil und Wille zugleich aus. Der Akt des Wollens selbst und
nicht- erst ein Urteil, das ihn feststellte, triégt als eine psychologische
Voraussetzung den Akt des Urteils. — Beim uneigentlichen Wollen
ist es umgekehrt: hier trigt das gewisse Urteil das Wollen —.
Das Wollen vollendet also unsere urteilende Stellungnahme zu
Kiinftigem; es fiihrt uns von einem Erfassen des Sachverhaltes in
unvollstindiger, zum FErfassen in vollstindiger modaler Bestimmt-
heit; es ldBt uns, gunstlgenfalls, Tatsachen entdecken. Die klar
denken und stark wollen, wissen am meisten von der Zukunft.
Diese Uberzeugungserginzung durch das Wollen ist nicht ohne
sachliche Berechtigung. Mein Wollen ist erlebter Ausdruck eines
wirklichen Vorganges in mir, der ein reales Bestimmen des Falles
ist, auf den es sich bezieht. Der Fall ist durch dieses Wirkliche —
daher von mir — mitkonstituiert. Im Besitze dieser Konstituente
des Falles kenne ich ihn nun vollstindiger und kann giinstigenfalls
erkennen, daf eine moégliche Bestimmung in ihm tatséchlich zutreffen
wird. Indem das Wollen — oder das was im Wollen seinen erlebten
Ausdruck findet — das wirkliche Geschehen bestimmend mitkonstituiert,
getzt es das Urteil in den Stand, die Tatsache dieses Geschehens
zu erfassen. Die Tatsache, daB zu der und der Zeit das und das
geschieht, ist freilich zeitlos und unabiinderlich, aber ebenso zeitlos
und unabiénderlich ist die Tatsache, da8 es durch meinen Willen so
geschieht. Die reale Funktion des Wollens ist die Rolle eines wirklichen
Faktors im wirklichen Geschehen und fiir dieses ist das Wollen be-
stimmend. An den Tatsachen freilich gibt es nichts zu bestimmen,
sie kann der Wille nicht machen, er kann sie nur entdecken helfen.

Die Priifung unserer Voraussetzung (1) — ,das Wollen geht auf
bestimmte Sachverhalte“ — hat nicht nur ijhre Bestéitigung, sondern
auch eine wichtige Ergéinzung beigebracht, durch die der Schein der
Unbestimmtheit der Wollenssachverhalte beseitigt und aufgekldrt ist.
Der Gedankengang — § 8, 1 —, der zu den paradoxen deontischen
Sétzen fiihrte, ist damit, bis auf die spezifisch deontischen Behauptungen
(4), (8), (7) iiber das Sollen, die einer weiteren Rechtfertigung wohl
nicht mehr bediirfen, legitimiert. Die Behauptung (8), daf eine
Untatsache beliebige Sachverhalte impliziert, ergibt sich aus der
erweiterten Fassung des Implikationsbegriffes, die in § 8, 5 gerecht-
fertigt wurde, von selhst. — Die folgenden Untersuchungen haben
die Aufgabe, in einer Betrachtung des richtigen Wollens und des
Wesens seiner Richtigkeit den Begriff des eigentlichen Sollens, be-
sonders dessen Verhdltnis zum uneigentlichen Sollen und zu den
Tatsachen zu kldren. Sie werden auch den Sinn der eben genannten
drei deontischen Behauptungen zu voller Klarheit bringen.



- IV. Das rlchtl ae Wollen.

§ 10. Gesetze der materialen Richtigkeif.

1. Allgemeine Gesetze des richtigen Wollens.

Die wesentlichen Willensgesetze, die in unseren Grundgesetzen
des Sollens mit ausgesprochen sind, sind diese:

(I) Wer etwas will, will alles mit, was im geforderten Sach-
verhalt impliziert ist;1 das Wollen erstreckt sich auf die Implikate
des Gewollten.

(I1) Ist der Sachverhalt A gewollt und ist der Sachverbalt B
gewoallt, so ist mitgewollt, daf A und B sei.

(IIT) Wer bedingt fordert, ,,wenn A ist, soll B sein‘, will (im-
plizite) unbedingt ,,es soll so sein, daf wenn A ist, auch B ist*.

(IV) Es gibt einen Sachverhalt U, den unbedingt zu wollen
richtig ist.

(V) Wer richtig will, will nicht (auch nicht impliziterweise) das
Negat des Gewollten; richtiges Wollen ist widerspruchsfrei.

Die Gesetze sind konform den wesentlichen Gesetzen des Urteils,
und zwar des gewissen, des Behauptens. Man kann diese aus ihnen
erhalten, wenn man fiir ,,wollen‘ oder ,,fordern‘ immer ,,behaupten,
in (III) fiir ,,soll sein‘“ ,,ist tatséchlich*“ einsetzt. Man sieht hier
deutlich, wie die Logik des Urteils, als ein wesentlicher Teil der
Denklogik, und wie andererseits die Logik des Willens (wenn man
so sagen will) sich der ,,Gegenstandslogik*, ndmlich der allgemeinen
Gegenstandstheorie — insbesondere der Theorie der Sachverhalte —
gegeniiberstellt.

Hier haben wir die ,,Willenslogik** zu entwickeln. Ihre Gesetze
gehen aus den angefiihrten Grundgesetzen ebenso hervor, wie aus
den Sollensgrundsitzen die deontischen Folgesitze (in Kap. II) oder
konnten aus diesen herausgelesen werden. Hier sollen nur die
wichtigsten Folgerungen, insbesondere unter dem Gesichtspunkte der
Richtigkeit des Wollens, vorgefiihrt werden. Die Urteilsanalogien
werde ich weiterhin nicht immer hervorheben ; sie liegen auf der Hand.

Die ersten drei Sétze handeln ganz allgemein vom Wollen: sie
betreffen jedes Wollen, falsches wie richtiges. Erst der vierte fiihrt
das richtige Wollen in das System ein und der fiinfte stellt ein

1 Der Satz entspricht nicht genau dem Grundsatz I — § 2 — sondern
einem Folgesatze — 6., § 3, § 5 — der in Auwendung auf das Wollen eine
einfachere Fassung als jener gestattet.

4
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Kriterium der Richtigkeit auf, in der Widerspruchslosigkeit. Wider-
spruchsfrei sind im Gebiete der bestimmten Sachverhalte — und
diese werden ja geurteilt und gewollt — nur die Tatsachen, dem-
gemil unter den Urteilen nur die wahren, unter den Wollungen nur
die, die sich erfiillen, sagen wir die material richtigen. Was
also hier als richtiges Wollen in Rede steht und dessen Gesetze be-
trachtet werden, ist das Wollen, das sich #uBerlich bewdhrt, indem
es sich durchsetzt. Es wird sich zeigen, wie weit diese #ulere Richtig-
keit mit innerer zusammengeht und wie sich diese ihr gegeniiber
kennzeichnet. Jedesfalls ist hier wie in der Denklogik das Haupt-
absehen auf die Richtigkeit und ihre Bedingungen gerichtet.

Der Grundsatz (II) — Verkniipfungssatz — stellt einen wesent-
lichen Zusammenhang aller Forderungen her, die irgend einmal,
nebeneinander oder nacheinander, aufgestellt werden magen: sie alle
ergeben eine Forderung und sie verlangt, daf zusammen bestehe,
was im Sinne jeder einzelnen bestehen soll.?

Das wird — auch praktisch — besonders bedeutsam, wenn
Forderungen sich an dasselbe Subjekt richten oder von demselben
Subjekte gestellt werden, wo dann die Frage ,,was soll ich alles?
und die eben so wichtige ,,was will ich alles? was, eigentlich, will
ich also?‘* auftritt. Besonders der zweite Fall ist, sofern Richtigkeit
des Wollens in Betracht kommt, von naheliegender Bedeutung. Mein
Wollen kann nur dann richtig sein, wenn nicht nur das, was ich im
Augenblicke will, widerspruchsfrei ist, sondern auch die Gesamtheit
aller Sachverhalte, die ich irgend einmal wollte oder wollen werde.
Da man richtig wollen soll,2 ergibt sich — natiirlich nur im
Sinne eigentlichen Sollens — die Forderung: so zu wollen, daf alle
unsere Forderungen widerspruchslos in einer vereinigt werden
konnen.

Es ist wichtig, sich den Grund dieses Gebotes (,,Imperativs)
klar zu halten, damit man nicht einen suche, wo er nicht zu finden
ist: er liegt einfach darin, dag8 alle Forderungen zusammen einer
einzigen, zusammengesetzten Inhaltes, gleichwertig sind, sie ihrem

1 Nattirlich bleiben Zeitbestimmungen durch diese Zusammenfassung
unberiihrt. Ist verlangt, daB A (x) heute zutreffe und ist verlangt, daB B (x)
morgen zutreffe, so ist verlangt, daB heute A (x) und morgen B (x) zutreffe
und nicht beides zugleich. Das ,Zugleich“-Bestehen der (bestimmten) Sach-
verhalte ist nicht gleichzeitiges Zutreffen der Bestimmungen. Das wird, so
selbstverstindlich es ist, manchmal iibersehen, wie man auch bedingtes Zu-
treffen einer Bestimmung gelegentlich fir bedingtes Bestehen des Sach-
verhaltes, daB sie zutrifft, nimmt und dann von bedingter Wahrheit oder
+-Geltung“ eines Urteils spricht — was widersinnig ist. (So 0. Ktlpe, Vor-
lesungen tiber Logik. Leipzig, 1923. Was hier als ,Urteil® behandelt wird,
ist eben kein Urteil, sondern nur sprachliche Urteilsform.)

2 Hier kommt ein Prinzip zar Geltung, dessen systematische Bedeutung
erst an spiterer Stelle (§ 11, 4) klar wird. Es ist nur zur Vermeidung von
‘Wiederholungen schon hier Gebranch von ihm gemacht.
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Sinne nach tatséichlich ergeben, daf8 diese nur richtig ist, wenn sie -
widerspruchsfrei ist, und daf man richtig wollen soll.

Der Satz (I) — Folgerichtigkeitssatz — stellt fest, daf mit einem
Sachverhalte jedes Implikat — jeder Sachverhalt, ohne den jener
nicht besteht — gewollt ist und ergibt fiir die Richtigkeit des Wollens
den Satz: es ist richtig, ein Implikat des Gewollten — ausdriicklich,,
explizite — zu wollen. Aber daraus ergibt sich nun nicht die For-
derung, jedes Implikat eines gewollten Sachverhaltes auch ausdriick-
lich zu wollen, die offenbar unerfiillbar wire; denn der Satz be-
hauptet nicht, das Wollen sei nur dann richtig, wenn jedes solche
Implikat ausdriicklich gewollt werde. Man mdochte etwa die abge-
schwiichte Forderung aufstellen: so zu wollen, da8 wir jedes Implikat
des Gewollten auch ausdriicklich wollen konnten — und zwar eigent-
lich oder wenigstens uneigentlich wollen, in es einwilligen, Aber
eine solche Forderung wire nicht sehr bestimmt, weil nicht gesagt
ist und kaum recht klar zu machen sein wird, was dieses ,,wollen
konnen‘ eigentlich bedeute. Was der Satz fiir die Richtigkeit des
Wollens ergibt, ist zun#dchst nur dieses: ein Wollen ist nur dann
richtig, wenn auch das (explizite) Wollen — das eigentliche oder
uneigentliche — jedes Implikates richtig ist. Und dem entspricht die
Forderung: so zu wollen, dag das (explizite) Wollen jedes Implikates
des Gewollten — kurz jedes Mitgewollten -— richtig wire. Dieser
,,Jmperativ** hat seinen praktischen Wert darin, da8 er uns auf ein
brauchbares — und oft gebrauchtes Mittel hinweist, die Richtig-
keit eines Wollens oder eines PrOJektes zu prufen

Da nun, nach (II), alle meine Forderungen eine einzige ergeben
die, nach (V), nur dann richtig ist, wenn sie frei von Widerspruch
ist, und da, nach (I), alle Implikate eines .Gewollten mitgewollt
sind, wird mein Wollen nur dann richtig sein, wenn jedes Implikat
einer Forderung mit jedem Implikat jeder anderen meiner For-
derungen ohne Widerspruch vereinbar ist. Auch das ergibt eine Mog-
lichkeit der Priifung, die allerdings fiir sich allein pie Richtigkeit
erweisen, vorhandene Unrichtigkeit aber aufdecken kann. Wenn ich
A will, das B impliziert, und andererseits C will, das mit B unver-
einbar ist, so will ich, da8 C und B sei und will unrichtig. Freilich
ist in diesem Falle schon A mit C unvereinbar, aber der Widerstreit -
ist vielleicht verborgen, wéihrend zwischen B und C klarer Widerspruch
besteht,

Der Satz (III) ergibt fiir die Richtigkeit des Wollens das Gesetz:
das bedingte Wollen ,,wenn A ist, soll B sein‘‘ ist nur dann richtig,
wenn das unbedingte Wollen ,,es soll so sein, daf wenn A ist, auch
B ist“ richtig ist. Hier kann man statt ,,nur dann* auch ,,dann und
nur dann‘‘ sagen, weil die beiden Forderungen #quivalent. sind. Der
,,Imperativ‘, den man daraus formen konnte, liegt nahe genug, es
wird sich aber aus unserem Satze alsbald ein anderer folgern lassen,
der weit mehr Bedeutung hat.

4*
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2. Ein Anwendungsprinzip. Motivation durch
Wollen.

Die Implikation ,wenn A, so B“ ergibt zusammen mit dem
Sachverhalt ,A ist Tatsache“ den Sachverhalt ,B ist Tatsache.
Dieser Tatbestand, der einfach im Begriff der Implikation ein-
geschlossen liegt, ist jedoch von grofter Bedeutung fiir das Denken;
nicht sofern es ihn erfafit, sondern sofern es ihn, anwendet. Die
Anwendung geschieht im Schlusse, der die Form hat: wenn A,
so0 ist B; A ist (tatséichlich); also ist B (tatséichlich). Allem Deduzieren
liegt das Anwendungsprinzip der Implikation zugrunde:
Was von einer Tatsache impliziert ist, (ist Tatsache und) kann richtiger-
weise behauptet werden. Ibm steht als Anwendungsprinzip
der Forderungsbeziehung zur Seite: Was von einem Sein-
sollenden gefordert ist, (soll sein und) kann richtigerweise ‘gewollt
werden — vgl. § 6, 17. — Es ist das Prinzip der Motivation,
dem man nicht gerecht wird, indem man es denkt, sondern indem -
man ihm gem&f will, es wollend anwendet.

Das Prinzip enthdlt nicht eine notwendige Bedingung der Rich-
tigkeit, sondern nur eine hinreichende. Deshalb kann es auch nicht
als Gebot ausgesprochen werden, sondern nur als Erlaubnis. Es be-
steht keine eigentliche Forderung, die Implikate einer Tatsache zu
behaupten, die Postulate eines Seinsollenden zu wollen — das ge-
schieht, impliziterweise, ,von selbst“, ist ohnehin tatséichlich und
daher nur uneigentlich gefordert. Notwendige Bedingung der Rich-
tigkeit — aber nicht hinreichende — und daher geboten ist nur,
daB ein Implikat einer Tatsache nicht verneint, einem Postulate eines
Seinsollenden nicht entgegen gewollt werde, und das ist im Gebot
der Folgerichtigkeit (§ 10, 1) schon ausgesprochen. Nur wenn zu
einem Mitbehaupteten oder Mitgewollten Stellung genommen wird,
dann soll es im Sinne des Behauptens oder des Wollens (mindestens
des Einwilligens) geschehen.

Gelegenheit, ein Mitgewolltes zu wollen, ergibt sich gegeniiber
einem Gegenstande, der die Rolle des Mittels spielt. Ich will z. B.
einen Eisendraht gliihend machen und bediene mich dazu des Mittels,
dag ich einen elektrischen Strom hindurchschicke. Dann war dieses
Mittel als Ursache gewollt, deren Wirkung das als Zweck gewollte
FEreignis ist. Der gegebene Fall von Durchleiten eines Stromes durch
den Draht ist Ursache des gegebenen Falles von Erwirmung des
Drahtes; Ursache und Wirkung sind wirkliche Ereignisse, vollstindig
bestimmte Fille. Zwischen diesen in ihrer Vollstdndigkeit und Tat-
séichlichkeit besteht nun freilich umkehrbare (materiale) Implikation;
sie ist es offenbar nicht, die wir meinen, wenn wir eine Kausal-
beziehung behaupten. Indem wir dieses tun, fassen wir die beiden
Fille nur in unvollstindiger Bestimmtheit auf: als Fille gewisser
(unvollstéindiger) Bestimmungen M(x), N(x). M(x) kann etwa lauten
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»X ist ein Eisendraht und es wird ein Strom durch x geschickt®,
N(x) etwa ,in x wird Wirme erzeugt®. Und nun wird, in Anwendung
auf das gegebene x;, die angewandte Implikation ,wenn
M (x1), so N (x1)* behauptet. Das geschieht hier freilich nur
implizite, denn es wird, dariiber hinaus, M (x1) als tatséichlich ge-
urteilt und so ergibt sich -das Urteil ,weil M (x1), ist N (x1)“.
In allen Fillen von Kausalitdt liegt solche angewandte Implikation
vor. Die Existenz der ,Ursache“, sofern diese ein Fall von M (x)
ist, ist Implikans der Existenz der ,Wirkung“, sofern diese ein
Fall von N (x) ist.

Sofern die Existenz der Ursache blo8 Implikans (hinreichende
Bedinguug) zur Existenz der gewollten Wirkung ist und nicht zugleich
Implikat (notwendige Bedingung), ist sie durch dieses Wollen nicht
mitgefordert — und auch von Teilursachen gilt das. In der Tat
kann ich ja die Erwidrmung-des Drahtes auch durch andere Mittel
erreichen, und da8 ich gerade dieses Mittel wihle, ist durch den
Zweck nicht eindeutig bestimmt. Aber doch durch diesen Zweck zu-
sammen mit den Umstinden oder durch ihn unter den Umstédnden,
unter denmen ich ihn will. Man findet demgemi8 eine Zweiheit von
Motivationsbegriffen vor; ihr entspricht es, daf man sagen kann, dag
dieses. Mittel ergriffen wurde, sei durch den. Zweck allein nicht
motiviert, und doch auch sagen kann, es sei durch ihn motiviert.
Das eine Mal ist von Motivation in einem engeren Sinne die Rede:
so motiviert ist nur das Wollen eines ,eigentlichen® Implikates des
Gewollten — und das ist die Existenz einer ganz bestimmten Ursache
oder Teilursache im allgemeinen nicht. Das andere Mal wendet man
einen erweiterten Motivationsbegriff an, demgemif das Wollen eines
yuneigentlichen“ (blof materialen) Implikates, wie es die Existenz
dieser bestimmten Ursache (oder Teilursache) ist, auch durch das
Wollen der Wirkung motiviert ist. ,Eigentlich gefordert® und
»eigentlich motiviert“ ist nur das Wollen der Mittel, sofern sie sich als
notwendig darstellen, d. h. sofern ihre Existenz notwendige Bedingung
des gewollten Sachverhaltes, Implikat im Sinne angewandter Be-
stimmungsimplikation ist. Man merkt hier, wie das eigentliche Sollen

1 Wenn man ein gegebenes Ereignis I die (volle) Ursache des unmittelbar
nachfolgenden Ereignisses II nennt, scheint die Meinung vorzuliegen, da8 II
durch I vollstindig bestimmt sei, in nicht umkehrbarer Weise, d. h. da8 es
zu jeder in 1I zutreffenden Bestimmung N (x) eine Bestimmung M (y) in I
gibt, so da8 M (y) o N (x), aber nicht durchwegs auch umgekehrt. Das mag
zutreffen, wenn II nicht die ,.ganze“ (augenblickliche) Wirkung von I ist; ob
man aber eine Teilwirkung herausgreifen kann, ohne dadurch gegen die Vor-
aussetzung der vollstindigen Bestimmtheit von II zu verstoBen, ist fraglich
und dann ist fraglich. ob fir I und II etwas anderes zu setzen ist als zwei
aufeinanderfolgende ,Weltlagen“, die sich natiirlich wieder gegenseitig im-
plizieren. — Diese Schwierigkeiten deuten darauf hin, daB im Gedanken des
Kausalzusammenhanges doch nur — wie im Text ausgefithrt — etwas er-

- faBt ist, was den wirklichen Ereignissen bloB als ein Relativam zukommt:
sofern sie Fille gewisser unvollstindiger Bestimmungen sind.
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‘an angewandte unvollstindige Bestimmungen gebunden erscheint.
Doch davon ist erst spéter zu handeln.

8. Motivation durch Urteil.

Wollen kann nicht nur durch Wollen motiviert sein, sondern
auch durch Urteil: ich will B, ,weil A ist*, wo A ein Seinsollen
oder auch ein rein ,sachlicher® Tatbestand ist.

Die Begriindungen, die wir gewdhulich fiir unser Tun angeben,
pflegen allerdings recht mangelhaft zu sein. Ich will ausgehen, ,weil
- es 8o schon ist“; ich schenke jemandem ein Kleidungsstiick, ,weil
er arm ist*, einem anderen ein Buch, ,weil sein Geburtstag ist*, —
lauter sehr erginzungsbediirftige Angaben. Imnmer sind noch die
besonderen Umstidnde des Falles mitbeteiligt, innere und #ulere,
und es wird oft sehr schwer sein, unter ihnen die herauszufinden,
die zusammen mit dem angegebenen Teilgrund die volle Begriindung
des Wollens ergeben. '

Es mag sogar fraglich erscheinen, ob eine solche Begriindung —
abgesehen von den Schwierigkeiten, die in unserem begrenzten Er-
kenntnisvermdgen liegen — iiberhaupt, der Sache nach, immer oder
auch nur irgend einmal méglich ist. Es gibt wohl eime Art dunklen
Wollens, einfach aus der gegebenen Wirklichkeit heraus auf den
niichsten Fall gerichtet, einen Daseinswillen, der in vélliger Be-
stimmungslosigkeit auf das Dasein meines individuellen, aber auch
nicht in Soseinsbestimmungen erfaften Ich, vielleicht einfach auf
Wirklichkeit gerichtet ist. Aber das wird, obgleich es wohl in jedem
Wollen eingeschlossen und der Untergrund ist, auf dem jedes Wollen
ruht, kaum als ein selbstindiger Willensakt auftreten und mag hier
fiiglich aulSer Betracht bleiben.

Das eigentliche Wollen ist auf das Zutreffen einer Bestimmung
gerichtet und dafiir, dag gerade das Zutreffen der Bestimmung B (x)
im vorliegenden Falle gewollt ist, im Sinne des Wollenden sein
soll, sind die Griinde im — tatséichlichen oder vermeintlichen —
Zutreffen eines Inbegriffes A (x) von Bestimmungen im Augenblicke
des Wollens gelegen. Das Wollen ist also, unbeschadet der Mitwirkung
anderer Motive, immer urteilsmotiviert. Die mafgebenden Bestimmungen
mogen schwer in zureichender Vollstindigkeit auffindbar und nech
schwerer klar anzugeben sein, doch fiihrt uns einige Uberlegung
immerhin oft genug dazu, daf wir den Sachverhalt klar erfassen,
,aus dem heraus® wir wollen oder gewollt haben. Dann sagen wir
,weil in diesem Falle (x1) die Bestimmung A (x) zutrifft, soll B (x) zu-
treffen*, oder ,weil A (x1) ist, soll B(x1) sein“ und dieses weil ist
nun Ausdruck einer angewandten Bestimmungsimplikation: die An-
wendung einer Forderungsbeziehung zwischen Bestimmungen, der
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Relation A (x) 7B (x).! In der so gemeinten Aussage ,weil A (xi)
ist, soll B (x1) sein® ist eingeschlossen, da wenn A (x) zutrifft,
B (x) zutreffen soll — fiir jedes x. Diese allgemeine Forderung
ist das, was man die Maxime der Handlung nennt.2
Ob wir immer nach Maximen handeln, ist keine Frage der Deontik,
ob wir nach Maximen handeln sollen, ist an dieser Stelle unserer
Untersuchung noch nicht zu entscheiden (vgl. § 12, 4). Aber das ist
gewill: wenn einer das Zutreffen einer Bestimmung B (x) herbeifiihrt,
weil die Bestimmung A (x) zutreffe — dieses ,weil®* im strengen
Sinne einer zureichenden Begriindung verstanden — so hat er ,nach
einer Maxime gehandelt* und im Sinne seines Wollens ist ein-
geschlossen, da8 diese Maxime ,wenn A (x) ist, soll B (x) sein“
allgemein gelte. Mit anderen Worten: wer will, dag in einem gegebenen
Falle B (x) zutreffe, weil A (x) zutrifft, will damit — implizite
— daf die Beziehung ,wenn A (x) zufrifft, so trifft B (x) zu*®
allgemein ,wie ein Naturgesetz® gelte (diese Umformung des
vorigen Satzes macht Gebrauch vom Grundsatz III). Die Kantische
Forderung, er solle ,wollen kinnen®, daf seiner Maxime solche
allgemeine Geltung zukomme, hat ihren Grund darin, dag er es
impliziterweise, d. h. dem Sinne seines Wollens nach, tatséichlich will.
Das Wollen des Zutreffens einer Bestimmung auf Grund des
Zutreffens einer anderen ist nur dann richtig, wenn die, in ihm
implizierte, allgemeine Forderung, daB diese Bestimmung jene (in
jedem Falle) mit sich fithre, auch richtig ist. Das ist eine sehr strenge
Bedingung der Richtigkeit. Ihr zufolge ist eine blof ,#uBerliche“
Bewihrung des Wollens, durch Erreichen des Gewollten fiir den
gegebenen Fall, ohne das Zutreffen des impliziterweise mitgeforderten
allgemeinen Sachverhaltes, nur eine Scheinbewihrung — es ist doch
nicht erreicht, was und wie es eigentlich gemeint war —, solches
Wollen ist material unrichtig. — Aber die ganze Angelegenheit der
,Maximen“ und ihres Mitgewolltseins erhdlt ihre wesentliche Be-
deutung erst im Gebiete des eigentlichen Sollens, unter dem Gesichts-
punkte einer nicht blo§ materialen Richtigkeit.

4. Das material Sollenswidrige.

Die Sitze iiber Sollenswidriges, die in unserem deontischen
System auftreten, behaupten natiirlich niemals sein tatséchliches Vor-
kommen. Der Grundsatz V sagt, da8 Sollenswidriges von Sollens-
gemifem nicht impliziert ist; sonst finden sich Sitze von der Form

1 Es kiénnen in den Bestimmungen natiirlich auch mehrere Verander-
liche auftreten, die Darstellung wéhlt nur aus Griinden der Einfachheit den
Fall einer Verdnderlichen. .

2 Kant (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten): ,Maxime ist das
subjektive Prinzip zu handeln“.
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,wenn Sollenswidriges ist, so ist das und das“ und diese verdanken
im Bereiche materialer Richtigkeit ihre Wahrheit sémtlich dem Um-
stande, daf -(hier) Sollenswidriges niemals ist — ein solcher Satz
sagt ja ,Sollenswidriges ist nicht oder es besteht das und das®. In
diesem Bereiche ist auch unrichtiges Wollen nicht sollenswidrig, sofern
es tatséichlich ist. Ein material unrichtiges Wollen ist auf etwas gerichtet,
was nicht sein soll — d. h. hier, was nicht eintreten wird — und
nur in diesem Sinne ist es ,sollenswidrig*, aber nicht in dem Sinne,
daB es selbst nicht tatsdchlich auftreten soll, denn es tritt eben auf.
Wenn man von sollenswidrigem Wollen spricht, so meint man
natiirlich immer eines, das etwas fordert, was im Sinne eigentlichen
Sollens sollenswidrig ist, und dann ist es auch das Wollen selbst.
Aber unrichtig wird auch schon — obgleich nicht immer — ein
Wollen genannt, dem nur die materiale Richtigkeit fehlt. Man sagt
dann wohl eher, jemand habe es nicht richtigz angefangen, aber
doch auch, er habe eben nicht ganz richtig gewollt, wenn es auch
gut — und innerlich richtig — gemeint war.

Unser Satz (IV), der feststellt, da8 es (mindestens) einen Sach-
verhalt U gibt, den zu wollen richtig ist, trifft damit einfach die
tatséichlichen Sachverhalte, Das material richtige Wollen geht auf
Tatsachen, sei-es, dal es als eigentliches Wollen sein Ziel erreicht,
sei es, daf es als uneigentliches eine Tatsache anerkennt.

Satz (V) verlangt fiir das richtige Wollen Widerspruchslosigkeit.
Darunter ist hier nicht nur Freisein von einem ,inneren“ oder
ologischen“ Widerspruch im Gewollten gemeint, das ist Freisein
von implizierten (angewandten) Bestimmungen, deren eine das
Negat der anderen impliziert, sondern Freisein von materialen Im-
plikaten, deren eines das Negat des anderen ist. Ein Sachverhalt,
wie der, daf Sokrates an Altersschwiiche gestorben ist, ist ,in sich“
nicht widersprechend, aber er widerspricht dem Sachverhalt, da8
Sokrates nicht an Altersschwiche gestorben ist, den er, als eine
Tatsache, (material) impliziert. So ist er material nicht wider-
spruchfrei, — Wer material unrichtig will, will also implizite Tat-
sichliches und Untatséchliches nebeneinander. Versucht er ,seine
Absicht zu verfolgen“, so wird er auf einen Punkt stoBen, wo sie,
genau festgehalten, aufhort, ihm die Richtung seines Tuns zu wWeisen,
wo fiir ihre Verwirklichung alles gleich gut und gleich schlecht

erscheint, — weil eben nichts ihr dienen kann: falsches Wollen
wird richtungslos, es fordert am Ende jedes beliebige und nichts
von allem. — Wenn Sollenswidriges ist, soll jedes beliebige sein,

und es soll jedes beliebige nicht sein. Dieser paradoxe Satz, eine
einfache Folge davon, da Sollenswidriges im materialen Sinne eben
niemals ist, findet doch eine Art Spiegelung in unserem Bewuftsein:
nimlich dann, wenn geschieht, was nach unserer Ansicht von der
Ordnung der Natur nicht sein sollte, was uns ,unmdglich“ scheint.
Wer Zeuge einer grofien Katastrophe gewesen ist, kennt wohl das
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Gefithl des UnfaBbaren und den trotz besseren Wissens sich ein-
stellenden Gedanken: wenn so Ungeheuerliches geschieht, wenn
das sein soll, dann hort alles auf, oder dann kann und soll schon
alles sein. Es kostet Miihe, solchem Geschehen gegeniiber das
Wollen der Tatsachen aufzubringen, da8 man ,die ganze Natur
fiihlt und plotzlich sagt: ja, es ist rxchtlg“ (Dostojewski, Die
Démonen).

§ Il. Das innerlich richtige Wollen,

1. Ma_teriale und formale Richtigkeit.

Die #uflere oder materiale Richtigkeit besteht bei Urteil und Wollen
einfach im Treffen der Tatsachen. Das material richtige, d. i. das wahre
Urteil erfaft eine Tatsache; das material richtige Wollen trifft, als un-
eigentliches, die Tatsache der Existenz eines von ihm unabhingigen
Wirklichen, als eigentliches die der Existenz eines Wirklichen, das durch
den Willen ‘mitkonstituiert ist. Es gibt aber eine Richtigkeit, die von
dieser @uBeren Bew#hrung durch die Tatsachen unabhéngig scheint.
Es ist zundchst das, was man als formale Richtigkeit eines Schlusses
bezeichnet und ihr analog die formale Richtigkeit der Motivation.

A (x1), B (x1) seien angewandte Bestimmungen, also von der
Form ,hier — im Falle x; — trifft A (x)%, baw. ,trifft B (x) zu®.
Danu ist der Schluf ,weil A (x1), ist B (x1)* formal richtig, unab-
hiingig davon, ob A (xl) Tatsache ist, wenn die Beziehung ,wenn
A (x) zutrifft, so trifft B (x) zu“ tatsdichlich besteht: die formale.
Richtigkeit des Schlusses beruht .auf dem Bestehen der im SchlieBen
angewandten und so mitgeurteilten Bestimmungsimplikation. Unter
dieser Bedingung wére natiirlich auch durch das Wollen des Sach-
verhaltes A (%;) das Wollen von B (x1) formal richtig motiviert. Diese
formale Richtigkeit gehort zur Folgerichtigkeit des Denkens
und des Wollens oder Handelns; sie meint man wohl vorziiglich,
wenn man jemandem die Anerkennung zollt, er habe, wenn er auch
das Rechte nicht getroffen hat, doch ,logisch gedacht“ oder ,logisch
gehandelt“. Diese Art innerer Richtigkeit fiihrt nicht die materiale
Richtigkeit des motivierten Urteils oder Wollens mit sich, aber sie
begiinstigt sie offenbar: wer folgerichtiz denkt und will, hat darin
eine Chance, auch material ,,das Richtige zu treffen‘‘; wem Folge-
richtigkeit als eine generelle Eigentiimlichkeit seines Verhaltens eignet,
der braucht sozusagen nur noch das Gliick zu haben, auch die rich-
tigen Voraussetzungen zu ,finden”.

Wenn nun nicht das Wollen von A (x1) oder das Urteil, da§
A (\n) sein soll, sondern einfach das Urteilen des Sachverhaltes A (x1)
das Wollen eines B (x1) zureichend motiviert — ,weil A (x1) ist,
soll B (x1) sein** —, so ist diese Motivation formal richtig, sofern- die
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Implikation A (x) o! B (x) besteht; d. i. die Beziehung ,,wenn A (x),
so soll B (x) sein“. Dann miilte also gelten: ,,es soll so sein, daf
wenn A (x) zutrifft, auch B (x) zutrifft“. Nun ist die Frage, was
dieses ,,es soll 8o sein‘‘ bedeutet. Versteht man es im Sinne un-
eigentlichen Sollens, so heifit es soviel wie ,,es ist tatsdchlich so*‘.
Und ohne Zweifel ist ja angesichts einer Tatsache oder vermeint-
lichen Tatsache A (x;) das uneigentliche Wollen ihres (,eigent-
lichen**) Implikates B (x;), d. h. das Einwilligen darein, auch formal
richtig und innerlich richtig. Aber das ist nur das Einwilligen in das,
was tatsdchlich (oder vermeintlich) ist oder kommen wird, und das
ist nicht der Fall, der uns hier beschiftigt. Das ,,es soll so sein‘
konnte durch ein Wollen, etwa eine gesetzliche Anerdnung, gegeben
sein: ,,es soll so sein, daB, wer m Kronen Einkommen hat, n Kronen
Steuer davon zahlt**, Hier liegt ein eigentliches Sollen vor, im Sinne
eines Wollens, das das Bestehen einer Bestimmungsimplikation fordert.
Demnach ist auch ein Wollen, da8 im gegebenen Falle, ,,weil ich
m Kronen Einkommen habe**, n Kronen gezahlt werden, im Sinne
jenes Gesetzeswillens formal richtig motiviert. Ob aber nun
auch tatsiichlich formale Richtigkeit vorliegt oder nicht, das hiingt
davon ab, ob der ,Gesetzeswille® richtig ist, d. h. es kommt darauf
an, ob das Sollen nicht nur im Sinne irgend eines Wollens, sondern
ob es tatsiichlich besteht.!

2. Das urteilsmotivierte Wollen.

Wir stehen also vor der Frage: Worin besteht oder, minder an-
spruchsvoll, wann, unter welcher notwendigen und hinreichenden Be-
dingung, besteht das eigentliche Sollen, das die formale Richtigkeit des
urteilsmotivierten eigentlichen Wollens begriindet? Um die Antwort zu
finden, ist es notwendig, den Tatbestand dieses urteilsmotivierten
Wollens etwas genauer zu betrachten. Wir sagten, wer das Zutreffen der
Bestimmung B (x) im gegebenen Falle (x;) will, weil in diesem Falle A (x)
zutrifft, wolle mit, dag (immer) wenn A (x) zutrifit, B (x) sutreffe. Das
ist auch gewiB richtig, wenn jenes ,weil“ im strengen Sinne gemeint
ist. Es ist aber nicht zu verkennen — und ist auch schon bemerkt
worden —, daf die Bestimmungen, die als Begriindung eines Wollens
angegeben oder auch nur dem Wollenden bewufit werden, zumeist so
mangelhaft sind, da dieses ,weil“ im strengen Sinne zu verstehen ganz

1 Man konnte einwenden, daB es auf Richtigkeit des Gesetzes nicht
ankomme, sondern dieses sei schon bindend, indem es Gesetz ist. Dann ist
aber die zureichende richtige Motivation im Falle seiner Anwendung noch
nicht durch die' Voraumssetzung, ,da8 ich m Kronen Einkommen habe“ ge-
leistet, sondern erst durch diese zusammen mit der Feststellung, daB das
Gesetz im Staate gilt und far mich, als Birger des Staates, verbindlich ist.
Hierbei kommt es nun auf irgend ein Wollen, das an diese Voraussetzungen
die Forderung, das Gesetz zu erfiillen, erst knfipfen miifte, niocht mehr an.
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offenbar ein MiBverstehen wére. Versucht man die Grundbestimmung
zu erginzen, so gelingt es vielleicht, zu einem A (X) zu kommen,
das genug Bedingungen enthélt, so daf man nun sagen mag: wenn
A (x) zutrifft, soll in der Tat B (x) zutreffen, d. h. sofern es nicht
schon ohne unser Zutun erfiillt ist, durch uns herbeigefiihrt werden.
Aber, sieht man genauer zu, so wird man finden, daf wir es mit
diesem ,wenn — 80“ doch niemals ganz streng nehmen kénnen, wena
die Bestimmungen, die es verbindet, nicht selbst schon formaler Art
sind, Bestimmungen iiber Sachverhalte und Forderungen, wie sie in
den Gesetzen der materialen Richtigkeit des Wollens auftreten. Nennen
wir eine Forderung, die Forderungen betrifft und daher andere For-
derungen voraussetzt, eine Forderung hoherer Stufe, so ist
also festzustellen, daf die — eigentlichen — Forderungen allgemeiner
Art, von der Form A (x)o!B(x) oder A (x) 7B (x), die strenge Geltung
haben, immer von héherer Stufe sind. Es gelingt nicht, eine primére
Forderung — Forderung erster Stufe — die in dieser Form
des ,wenn — so“ auftritt oder, als unbedingte, unter jeder Voraus-
getzung gelten will, als eine ausnahmslos zu befolgende Maxime
zZu erweisen. .

Es ist ja oft schon darauf hingewiesen worden — und gerade
dadurch hat man das Bestehen eines allgemeinen Sittengesetzes aus-
zuschlieen geglaubt —, da zu jedem dieser Gebote, wie: ‘man solle
entlehntes Gut wieder erstatten, die Wahrheit sagen oder, wenn man
aussage, nicht Unwahres aussagen, nicht toten usw., sich Fille vor-
finden oder ersinnen lassen, in denen seine Befolgung nicht richtig
oder mindestens nicht geboten ist.

Anders ist es freilich mit dem Verbot des Liigens, Stehlens,
Verleumdens, Betriigens und mit dem Gebote, seine Pflicht zu
tun, seinen Mann zu stellen u. & Aber liigen heilt nicht ein-
fach bewult die Unwahrheit sagen, wie gewdhulich definiert wird,
sondern das Wort driickt zugleich eine Unwerthaltung solches Ver-
haltens aus, die offenbar die Fille nicht treffen kann, wo es erlaubt,
ja geboten ist — 2z, B. wenn es zur Sicherung eines hohen Gutes
vor rechtswidrigem Zugriff notwendig erscheint —, und so bedeutet
liigen eigentlich: die Unwahrheit sagen, wo man es nicht soll.
Entsprechend ist es mit den Bedeutungen von stehlen, verleumden
usw. bestellt und daf seine Pflicht tun, soviel heit wie tun, was
man soll, ist klar. So verdanken die angefiihrten Verbote und Gebote
ihr Einleuchten und ihre allgemeine Geltung dem Umstande, dal sie
Bestimmungen enthalten, die ein Sollen schon voraussetzen: sie
sind, so verstanden, Forderungen hoherer Stufe u. zw. ziemlich leere.

Soll die Forderung ,du sollst nicht liigen® nicht eine einfache
Selbstverstéindlichkeit aussprechen, so darf Unwert und Sollens-
widrigkeit nicht schon im Begriffe liegen, dem das' Wort liigen zu-
gehort; dann muf sie als eine primére Forderung gefalt werden,
. etwa: nicht bewuBt Unwahres auszusagen, damit ein anderer es
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glaube. Das 148t sich nuu leicht auf die Form eines ,wenn — s0°
bringen: wenn x glaubt, da8 das Urteil u falsch ist und daB y es
glauben wird, wenn x es aussagte, so soll X dem y gegeniiber u
nicht aussagen. Aber diese Forderung ist nicht zu halten: sie gilt
nicht ausnahmslos, d. h. sie gilt nicht. Und doch muf in dem Tat-
bestande des bewuBt die Unwahrheit Sagens etwas gelegen sein,
was es mit sich bringt, da man ihn eben gewohnlich als liigen
bezeichnet und negativ wertet, wie dieses Wort es mit ausdriickt.
Das Verbot solchen Verhaltens aber gilt offenbar nur als eine Regel,
die normalerweise zu befolgen sein wird und entsprechend auch
das Gebot ,die Wahrheit zu sprechen“, genauer: wenn man aus-
sagt, seiner Uberzeugung gemil auszusagen. Auf solche Regeln
lduft es, allem Anscheine nach, d. h. soweit man durch Unter-
suchung der einzelnen Fille feststellen kann, iiberall hinaus, wo
eine primére eigentliche Forderung aufgestellt wird, die in der Gestalt
eines allgemeinen Gebotes oder Verbotes auftritt; sie mag strenger
Geltung sehr nahe kommen, 80 nahe, daf die Ausnahmen praktisch
kaum ins Gewicht fallen, — bei vielen ist auch das offenbar nicht
der Fall —, Ausnahmen aber gibt es dabei iiberall. Dann aber
ist ein solches Gebot in der Fassung, in der es auftritt, eigentlich
falsch! und nur als ,nicht genau gemeint“ zu dulden. Fiir die
Theorie entsteht die Aufgabe, den Tatbestand des Sollens, der hinter
einer solchen Forderung doch wohl steht, rein berauszuarbeiten und
genau zu bezeichnen.

3. Relative Sollenshestimmungen. ,

Hier kann eine Beobachtung die Richtung weisen, die man bei
dem Versuche, iiber die Richtigkeit des Verhaltens in irgend einem
nicht -ganz leicht zu beurteilenden Falle ins klare zu kommen, oft
macht. Da ist es so, dall wir iiber den Fall als ganzen zun#chst nicht
sicher urteilen kénnen, ihn analysieren und dann sagen: mit Riick-
sicht auf die und die Umstiinde sollte so gehandelt werden, mit
Riicksicht auf diese anderen aber nicht. Das .zeigt, dal — bei
priméren, eigentlichen Forderungen — die Art, wie eine Be-
stimmung Voraussetzung fiir das Erfiilltseinsollen einer anderen ist,
nicht in einem wenn, sondern in einem insofern ihren angemessenen
Ausdruck findet. Insofern, als die Auskunft, die der Arzt dem Kranken
gegeben hat, seiner Uberzeugung entsprach, hat er gehandelt, wie er
sollte; darin, daB er dem Manne den letsten Trost der Hoffnung
nahm, an den er sich gehalten hatte, liegt etwas Sollenswidriges;
aber sofern der Kranke dadurch veranlat wurde, seine Angelegen-
heiten in Ordnung zu bringen, die er sonst zum Ungliick seiner-

1 Vgl. die Bemerkang tiber den Unbegriff der ,bedingten Geltung“ eines
Urteils, § 10, 1. '
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Familie vernachliissigt hitte, ist die Handlung wieder richtig; das
Beispiel lieBe sich leicht so weiter ausfiilhren. — Man sieht: eine
Bestimmung A (x) fordert das Zutreffen einer anderen, B (x) —
in solchen primdren Forderungen — in dem Sinne, daf in einem
Falle, wo A (X) zutrifft, relativ zu eben diesem Umstande auch
B (x) zutreffen soll. DaS im gegebenen Falle x;, wo A (X) zutrifft,
B (x) zutreffen soll, ist nur eine unvollstindige Bestimmung
der deontischen Modalitdt des Sachverhaltes B (xi1), eine Sollens-
bestimmung, die ihm nur als relative, in Beziehung oder ‘mit Riick-
sicht auf das gegebeme A (x1) zukommt.

Dieses unvollstindige Seinsollen des Sachverhaltes B (x1) im
gegebenen Falle entspricht dem Umstande, daf diesem Sachverhalt
mit Riicksicht auf die Bestimmung A (x), insofern als diese zutrifft,
ein W ert zukommt. Die Aufkldrung des Kranken iiber seinen Zustand
hatte den Wert der Wahrheit oder doch der Aufrichtigkeit, daneben -
den Unwert, ihm Hoffnung und Trost zu rauben und wieder den .
Wert, ihn zu niitzlichen MaBnahmen zu veranlassen. Der Gesamtwert
der Handlung wird sich aus solchen Teilwerten zusammensetzen und
entsprechend das letzte, entscheidende Sollen, als deontische Modalitét
des Sachverhaltes, aus den einzelnen relativen und unvollsta,ndlgen
Sollensbestimmungen.

Man kann hier ein Unabhéngigkeitsprinzip aufstellen:
die unvollstindigen Sollensbestimmungen eines Sachverhaltes bestehen
nebeneinander und unabhéingig voneinander — wie das bei relativen
Bestimmungen desselben Gegenstandes allgemein ist —, jede relativ
zu einer tatséichlichen oder vermeintlichen Teilbestimmung des Falles.
Nennen wir die Gesamtheit der Bestimmungen, die nach der Uber-
geugung des Wollenden dem Falle zukommen, den Gesamtaspekt
oder kurz den Aspekt (zum Unterschiede von einem Teilaspekt)
des Falles, so konnen wir sagen, die resultierende ent-
scheidende Sollbestimmung komme dem gewollten Sach-
verhalte relativ zum Gesamtaspekt des Falles zu. Das Subjekt aber,
dem dieser Bestimmungsinbegriff als Gesamtaspekt gegeben ist, soll
nun und soll offenbar absolut im Sinne der resultierenden Sollens-
bestimmung wollen. Das immer noch relative Datum des resultierenden
Seinsollens — daf, sofern die Bestimmungen des Gesamtaspektes
zutreffen, der Sachverhalt sein soll — ist Grundlage eines absoluten
Sollens: jemand, dem diese Bestimmungen als Gesamtaspekt gegeben
. sind, soll den Sachverhalt wollen. Er wird formal richtig handeln,
wenn er diesem Sollen folgt.

4. Die formale Rlchtlgkelt Das unbedlngte eigent-
liche Sollen.

Wir haben nun eine vollstdndigere Beschreibung des Tatbestandes
formaler Richtigkeit beim urteilsmotivierten eigentlichen Wollen ge-
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wonnen, aber noch immer nicht die gesuchte notwendige und hin-
reichende Bedingung dafiir, da8 das eigentliche Sollen, auf dem diese
Richtigkeit ruht, bestehe. Indessen ist die Auffindung dieser Bedingung
schon von zwei Seiten her vorbereitet.

Der eben betrachtete Tatbestand der relativen Sollbestimmungen
und des aus ihnen resultierenden eigentlichen Sollens zeigt eine
unverkennbare Analogie mit den Verhiltnissen der angewandten
Méglichkeiten und ‘der Wahrscheinlichkeit.1 Der bestimmte Sachverhalt
des Zutreffens einer gegebenen Bestimmung B (x) im gegebenen Falle
x1 hat seine vollstéindige und absolute Modalitéit der Tatséchlichkeit
oder die der Untatsichlichkeit und zugleich die deontische des uneigent-
lichen Seinsollens oder die des Nichtseinsollens. Derselbe Sachverhalt
B (x1) hat mit Beziehung auf irgend eine Teilbestimmung des Falles
X1 eine bestimmte Moglichkeit und zugleich ein bestimmtes relatives
Seinsollen und er hat mit Beziehung auf die gesamte vorgegebene
- Bestimmung A (x), die jemandem als der Aspekt der Sachlage gegeben
sein mag, eine bestimmte resultierende Moglichkeit und zugleich.
ein resultierendes Seinsollen, beide noch als relative Daten, unvoll-
stindige Modalbestimmungen. Jemand, dem die Bestimmung A (x) als
Gesamtaspekt von x, gegeben ist, verhidlt sich formal richtig, wenn
er im Sinne des resultierenden relativen Seinsollens will, und die
Forderung an ihn, die sich daraus ergibt, ist ihrerseits absolut. Auch
dazu fehlt nicht das Analogon: dasselbe Subjekt verhilt sich intellek-
tuell richtig nur dann, wenn es sein entscheidendes Urteil, ob B (x)
bier zutreffe oder nicht zutreffe, angesichts aller der Teilbestimmungen
und der Teilméglichkeiten, die diese fiir B (x) ergeben, allein nach der
resultierenden Moglichkeit richtet, die sich aus dem vollstindigsten
verfiigharen Aspekte ergibt: wenn es in diesem Sinne glaubt oder
nicht glaubt.

Zu dieser strengen Analogie kommt ein zweites, das erkennen
148t, daB hier nicht blo8 &uBerliche Ubereinstimmung, sondern ein
wesentlicher Zusammenhang besteht. Das Wollen ist auf Vertatséich-
lichung einer Bestimmung gerichtet: es ist seinem innersten Wesen
nach Streben nach Vertatséchlichung. Das Wollen ist material richtig,
wenn es, in der Verwirklichung des Gewollten, eine Tatsache trifft,
wie das Urteil material richtig, d. h. wahr ist, wenn es erfassend eine
Tatsache trifft. Nun ist der Sachverhalt, dag ich bei der Sachlage, wie sie
mir der Aspekt A (x)im gegebenen Falle darbietet, B (x) wollend ,,vertat-
sichlichen werde®, d. h. dafi ich mich so verhalten werde, daB das
Zutreffen von B (x) in dem Falle x; Tatsache ist, trotz objektiver
Bestimmtheit immer nur als ein mdglicher gegeben: in der Moglichkeit,
die ihm relativ zn A (x) zukommt. Diese ist mafgebend fiir mich
— und fiir jeden in gleicher Lage —; ich verhalte mich richtig,
‘wenn ich, den Sachverhalt iiberlegend, mein Entscheidungsurteil ,B. (x)
wird zutreffen danun fille, wenn die Moglichkeit dafiir groSer ist

1 Vgl. oben § 9, 3.
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als die fiir das Nichtzutreffen. Aber dieses Urteil geht auf die Existenz
eines Wirklichen, an dem ich selbst als ein wirkender Faktor beteiligt
bin und dieser reale Anteil am Geschehen driickt sich im Erlebnis
meines Wollens aus: wollend komme ich ja erst zu jenem Urteil,
die Entscheidung im Urteil ist getragen vom Entschluf. So ist mit
der Entscheidung auch der Entschlufl richtig: material, wenn sie beide
sich an den Tatsachen bewidhren, formal, wenn sie im Sinne der
iiberwiegenden Moglichkeit gefafit worden sind, daher iiberwiegende
Bewdhrungsmoglichkeit haben. Dies ist die gesuchte not-
wendige und hinreichende Bedingung des eigentlichen Sollens, das
die formale Richtigkeit des urteilsmotivierten Wollens begriindet. Die
Forderung, formal richtig zu wollen, ist das Gebot, materiale Richtig-
keit des Wollens anzustreben. Handle so, da8 dein Wollen grofte
Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung besitze. Es liegt im Wesen
des Wollens, das Bewéhrung sucht, daf es soweit richtig ist, als es
bewdhrbar ist. Der Wille, kann man sagen, gibt sich, indem er Erfiillung
sucht, selbst das einzige Gebot, den Bedingungen der Erfiillung
zu geniigen. Es gibt kein Gebot, das nicht in diesem enthalten wire.

Das Gebot formaler Richtigkeit gebietet das, was vom Menschen
als einem willenshegabten Wesen verlangt ist und verniinftigerweise
verlangt sein kann: die Forderungen materialer Richtigkeit ,nach
bestem Wissen zu erfiillen. .Diese Gebete (deren wichtigste in § 10
entwickelt worden sind) geben ein Ideal an: es zu erfiillen ist das
Ziel, kann aber nicht eigentlich geboten sein, ihm nachzustreben
ist streng und unbedingt geboten.! Die formale Richtigkeit verbiirgt
nicht die materiale, die Erfiillung des Wollens, und ist insofern un-
abhiingig von ihr; aber sie begiinstigt die Erfiillung und wird sie,
bei einer grofen Gesamtzahl, in einer entsprechenden Mehrheit der
Fille mit sich fithren. Wenn wir einmal ein Willensziel verfehlt
haben und wir kénnen uns das Zeugnis ausstellen, nach unserem
besten Wissen richtig gehandelt, d. h. soweit es bei unserer Kenntnis
der Sachlage uns moglich war, die Bedingungen materialer Richtig-
keit erfiillt zu haben, so haben wir formal vollkommen richtig
gehandelt. :

Indessen mag es zweifelhaft scheinen, ob diese Richtigkeit schon
in allen Fillen geniigt; bei den vielen alltiglichen Handlungen, die
man sittlich indifferent nennt, ist es ja sicher so, aber das, was
eine Handlung als sittlich gut kennzeichnet, scheint doch etwas
-anderes als diese -schlichte Bewiihrbarkeit des Wollens zu sein, das
ihr zugrunde liegt. Die Frage wird noch zu untersuchen sein.2
Vorldufig nur eine Bemerkung, die zeigt, da8 es denn doch nicht
ganz so wenig ist, was das Gebot formaler Richtigkeit verlangt.

"1 Die besonderen Gebote formaler Richtigkeit zn entwickeln, die sich
aus den einzelnen Gesetzen der materialen Richtigkeit ergeben, ist hier unter-
lassen, obwohl es nicht ohne Interesse wire.

2 Vgl unten § 12.
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Zur materialen Richtigkeit gehort, da alle unsere Forderungen, ja
alle Forderungen iiberhaupt, eine zusammengesetzte Forderung aus-
machen, daf sie alle untereinander vertriglich sind (§ 10, 1). So
soll das einzelne Wollen, indem es materiale Richtigkeit anstrebt,
sich in ein System harmonischer Begehrungen einzufiigen suchen,
ein solches konstituieren helfen. Dieser Forderung gegeniiber wird
manche #uBere Bewdhrung eines Wollens sich als blofle Schein-
bew#dhrung erweisen und das Wollen, das nicht mehr als die Wahr-
scheinlichkeit der Verwirklichung eines einzelnen, aus dem grofen
Zusammenhange herausgegriffenen Zieles fiir sich hat, formal nicht
richtig sein.

5. Primére allgemeine Forderungen als Regeln.

Die Versuche, eine primére Forderung allgemeiner Art aufzustellen,
die als Maxime unseres Handelns strenge Geltung hitte, sind immer wieder
fehlgeschlagen;! doch beweist diese Erfahrungstatsache noch nicht
die Unmaéglichkeit einer solchen Maxime. Jetzt aber kann der Grund
dieses Fehlschlagens, aus dem Wesen des Wollens heraus, erkannt
und angegeben werden.

Das eigentliche Wollen — nur um dieses handelt es sich hier —
richtet sich auf ein kiinftiges, wenn auch in néichster Zukunft liegendes,
Geschehen, dessen Tatsdchlichkeit ich wollend freilich mit gewissem
Urteil vorwegnehme, jedoch ohne die strenge Evidenz dieser GewiBheit.
Meine Kenntnis der Sachlage — im Gesamtaspekt gegeben — er-
gibt auch im giinstigen Falle nur Wahrscheinlichkeit dafiir, dag, was
ich will, indem ich es will auch geschehen wird. Und auch an der
Begriindung dieser Wahrscheinlichkeit, an dem Grade, den sie fir
sich in Anspruch nehmen darf, ist mein Wollen selbst, vor allem
seine Stiirke, noch wesentlich beteiligt. Daher kann man niemals
behaupten: wenn die Bestimmung A (x) — sie sei eine Be-
stimmung, die keine Forderungen voraussetzt — zutrifft, so wird
das Wollen, daf B (x) zutreffe, erfolgreich sein. Und daher kann
man auch nicht sagen: wenn A (x) zutrifft, so wird das Wollen, da8
B (x) zutreffe, iiberwiegende Maoglichkeit der Verwirklichung haben.
Denn dieses ,wenn“ heilt, streng verstanden, soviel wie ,in
jedem Falle, wo A (x) zutrifft. Da nun nicht zu behaupten ist,
daf in jedem solchen Falle B (x) durch Wollen vertatséichlicht wird,
gibt es also mogliche Fille, wo dies nicht geschieht und in einem
solchen Falle wird es immer irgend welche Bestimmungen geben,
die zu A (x) hinzukommend eine Bestimmung ergeben, die jeme
Vertatsichlichung von B (x) schon ausschlieSt. Das heifit aber, daf es
Fille von A (x) gibt, wo eine entsprechende Erginzung des Aspektes
— und diese ist ja moglich — eine beliebig geringe Moglichkeit

1 Vgl oben § 11, 2.
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fiir B (x) ergibt, und da immer die Moglichkeit aus dem jeweiligen
Gesamtaspekte malgebend ist, wird dann die formale Richtigkeit
fiir das Wollen dieser Bestimmung fehlen.! Daher ist auch niemals
allgemein und im strengen Sinne gefordert, wenn A (X) zutrifft,
B (%) herbeifiihren zu wollen.

Mau kéunte eine primére allgemeine Forderung dadurch zu
gewinnen versuchen, daf man in die Voraussetzung neben der Be-
stimmung A (x) der Sachlage noch die Bedingung aufnimmt, A (x)
sei als Gesamtaspekt oder doch als gesamter mafgebender Aspekt
gegeben. Eine solche Forderung wire z. B die: wenn man eine
Aussage mache und ein Umstand, der Aufrichtigkeit verbietet, nicht
bekannt sei, aufrichtig auszusagen. Damit hat man aber schon eine
Forderung hoherer Stufe aufgestellt und den wesentlichen Inhalt der
urspriinglichen Maxime, aufrichtig auszusagen, verloren. Denn die
neue Maxime, mit ihrer Klausel, besagt streng genommen nicht mehr
als etwa die, unaufrichtig auszusagen, wenn kein Gegengrund be-
kannt sei. Der Unterschied — der bei dieser Fassung verloren geht —
ist nur der, daB bei der ersten Maxime nur ausnahmsweise, bei der
zweiten aber in der Regel ein entscheidender Gegengrund bekannt
ist. Und so ist auch die Bedeutung der Maximen, die in Gestalt
allgemeiner primérer Forderungen auftreten, die, da8 sie, obzwar
wortlich und streng aufgefaft falsch, doch, entsprechend ungenau
genommen, brauchbare N#éherungsformeln oder Regeln sind. Darin
haben die besten ,Gesetze“ unrecht, da8 sie, was nur Regel sein
kann, zum Gesetz machen.2 '

Eine solche Regel wiirde, von allen Wollenden befolgt — und
in diesem Sinne ,wie ein Naturgesetz“ geltend — zwar mehr rich-
tiges als falsches, aber doch auch falsches und gelegentlich formal
falsches Wollen zeitigen. Darum gibt es keine einzige primire For-
derung, die als eine Maxime den Anforderungen des Kantischen

1 Das ,wenn A (x) ist, ist B (x) moglich ist eben, das zeigt sich hier
wieder, eine irrefithrende Redensart. A (x) impliziert nicht diese Mog-
lichkeit fiir das Zutreffen von B (z), denn sonst miiBte sie in jedem Falle,
wo A (x) zutrifft, bestehen und das ist nur daon der Fall, wenn A (x) das
B (x) selbst impliziert, daher nur in einem nichtssagenden Sinne auch die
Moglichkeit des Zutreffens von B (x). Man darf nur sagen : wenn A (x) zutrifft,
besteht relativ zu diesem Umstande die und die Moglichkeit des Zutreffens
von B (x); aber diese relative Moglichkeit kann jederzeit durch das Offenbar-
werden anderer maBgebender Bestimmungen aufhéren, die fiir unsere Erwartung
des Zutreffens von B (x) entscheidende — resultierende — Moglichkeit zu sein.

2 Die Forderungsbeziehungen der Form A £ B, von denen unsere deon-
tischen Gesetze (in Kapitel I und II) handeln, sind entweder solche zwischen
bestimmten Sachverhalten — A impliziert material !B — oder sie sind For-
derungsbeziehungen zwischen Bestimmungen — A (x) impliziert (formal),
B (x) solle zutreffen — ; dann sind sie, sofern sie tatsichlich bestehen, immer
Forderungen hoherer Stufe, sonst blo8 untatsichliche, etwa als Sinn eines
‘Wollens auftretende, ,subjektive“, Forderungen, Zu diesen gehdren die in
Form eines ,wenn — s0“ gegebenen Gesetze und Maximen primérer Art; ihnen
entspricht nur — giinstigenfalls — ein relatives tatsichliches Sollen.

5
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kategorischen Imperativs gerecht wird: ,Handle nach derjenigen
Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, da8 sie ein alige-
meines Gesetz werde*. Wenigstens, wenn dieses wollen kinnen nicht
von den personlichen Neigungen abhiéingen soll, sondern etwa soviel
wie ohne Widerspruch in seinen Forderungen” wollen konnen be-
deutet. Eine Maxime von strenger Geltung ist nur die Forderung
formaler Richtigkeit selbst und alles, was aus ihr folgt. Diese ist
nun aber nicht blof Maxime, sondern zugleich oberstes Gebot: der
Imperativ.

6. Grade des Sollens. Das Sollenswidrige.

Eine Bestimmung, die eine notwendige Bedingung der formalen
Richtigkeit ist, soll zutreffen; eine Bestimmung, die hinreichende Be-
dingung dieser Richtigkeit ist, ist insofern eine, die zutreffen d arf. Eine.
solche hinreichende Bedingung ist ein Implikans C(x) der eigentlich
geforderten Bestimmung B (x). Dieses B(x) kann ja nur erfiillt werden,
indem es in einem Falle zutrifft, daher als Implikat der vollstindigen
Bestimmung des Falles, und so wird es unter den Bestimmungen
des Falles immer solche Implikantien C (x) — iiber B (x) hinaus-
gehende Bestimmungen — geben. Die Teilbestimmungen von C (x)
nun, die in B (x) nicht enthalten sind,* siud nicht geboten und nicht
verboten: sie diirfen zutreffen und nicht mehr. Keine Pflichthand-
lung ist so genau vorgeschrieben, dag sie nicht immer noch auf jede
von unendlich vielen Weisen ausgefiihrt werden diirfte.

Der Grund dafiir, daf es solche deontisch indifferente Be-
stimmungen gibt, ist aus unserer Bestimmung des Begriffs formaler
Richtigkeit leicht einzusehen. Liegt diese Richtigkeit darin, daf dem
‘Wollen im Hinblick auf den Aspekt der Sachlage maximale Bewihr-
barkeit zukommt, so mu8 jede Bestimmung am Wollen oder an seiner
Ausfiihrung, die auf diese Bewihrbarkeit keinen erkennbaren Einflu
hat, auch indifferent fiir das Sollen sein. Mau sieht: das weite Gebiet
des sollensmifig Indifferenten dankt sein Bestehen der Unvollstén-
digkeit unseres Erfassens. Macht eine indifferente Bestimmung den
Gesamtaspekt einer Handlung aus, so ist diese selbst indifferent.
Eine grofie Menge unserer gewohnlichen Verrichtungen gehort hier-

L Wenn C (x) 9 B (x), so erhilt man die Bestimmung, die alle Bestim-
mungselemente von C (x) enthdlt, die in B (x) nicht impliziert sind, in der
Form B’ (x) v C (x), die #dquivalent ist mit der Bestimmung, ,da8 wenn
(indem) B (x) zutrifft, C (x) zutreffe“. Ich fithre einen pflichtmiBigen Gang
etwa mit dem linken FuBe austretend aus und setze so eine Bestimmung
C (), die, selbst nicht gefordert, die gebotene B (x) — den Gang zu tun —
einschlieBt. Dann ist die in B (x) nicht enthaltene Teilbestimmung von C (x)
die, ,daB ich, indem (wenn) ich den Gang austithre, mit dem linken FuBe
austrete“. Uber Bestimmungselemente und den hier in Betracht kommenden
Bestimmungs- oder Implikatenunterschied vgl. meine Studien zar Theorie
der Moglichkeit und Ahnlichkeit, a. a. 0. §§ 20, 23.
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her; wiiiten wir mehr, so wiirde sie sich betréchtlich verringern,
gleichwohl in mancher Richtung auch erweitern, wie die Erkenntnis
neue Abhéngigkeiten und manchmal auch neue Unabhingigkeiten
aufdeckt. .

Unser ethisches Urteil kennt zwischen dem strengen Sollen und
der Null des Sollens, die im Indifferenten vorliegt, eine Art Uber-
gang. Eine kleine Abweichung von der gebotenen Leistung wird oft
geduldet, eine grofere schwerer ertragen, als wire die genauere
Annidherung an das Gebotene weniger gesollt als die geringere. Das
ist offenbar unmoglich, wenn das Gebotene selbst streng gesollt ist.
Es kann nur eintreten, wenn die geforderte Bestimmung genauer
gefalt als gemeint ist. So iibernimmt ein Mechaniker die Verpflich-
tung, ein Stiick zu liefern, bei dem eine bestimmte Ausdehnung
»10 cm Dbetragen soll* und gemeint ist etwa, da8 die Ab-
weichung von diesem Mafe, nach oben und nach unten, kleiner als
0'3 mm sein soll, und andere Bestimmungen lassen noch viel grifere
Spielrdume, deren Grenzen selbst wieder nicht genau anzugeben sind.
In allen diesen Fillen ist nur das Einhalten des Intervalles streng
gefordert, vielleicht Erreichung einer bestimmten Stelle in ihm am
meisten erwiinscht. Aber, sofern mit Recht erwiinscht, ist dann diese
das Bewihrbarste im Falle und daf sie gleichwohl nicht streng ge-
fordert ist, hat seinen Grund nur in der Unvollkommenheit unseres
Konnens. Streng gefordert ist die beste mogliche Annéherung an das
Beste und das ist wieder die griSte erreichbare Bewi#hrbarkeit des
Tuns; was dariiber geht, ist nicht etwa in minderem Grade geboten,
sondern ist nicht geboten.

Man findet aber auch bewufite und gewollte Abweichungen vom
Bewiihrbarsten verzeihlicher, wenn sie kleiner, schwerer, wenn sie-
grofer sind, man spricht von leichten und von schweren Verfehlungen.
Wenn jemand so dem -bewéhrbarsten ein minder bewéhrbares Tun
vorgezogen hat, so hat er nicht ein minderes, sondern ein strenges
Sollen verletzt, aber er hat statt des hochsten immerhin einen ge-
ringeren Wert verwirklicht oder angestrebt und ist nur, statt dem
entscheidenden resultierenden Sollen zu folgen, einem relativen Sollen
(vgl. § 11, 3) gefolgt. Nur das relative Sollen 18t verschiedene
Grade zu: was im Hinblick auf die gegebene Sachlage mehr Be-
wihrungsmoglichkeit hat, ist insofern stirker gesollt, aber ganz und
entscheidend gesollt ist nur das Bewihrbarste. Nur dieses diirfen
wir geboten nennen und alles was geboten ist, ist gleich geboten.
Wenn wir eine Pflichtverletzung leichter, eine andere schwerer nennen,
80 hat das nur den berechtigten Sinn, da8 in jener ein stéirkeres
relatives Sollen immerhin erfiillt ist, in dieser nur ein schwicheres.
Aber dieses relative Sollen ist von anderer Art als das unbedingte ; was -
blof im relativen Sinne ,sein soll“, ist eigentlich etwas, das, sofern
die und die Teilbestimmung zutrifft, sein sollte, aber mit Riicksicht
auf andere Umstéinde die eben vorliegen, doch nicht sein soll.

5*
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Es ist gezeigt worden, welche Bedeutung die Sitze iiber das
Sollenswidrige unter Voraussetzung des Begriffs des uneigentlichen
Sollens haben (§ 10, 4). Eigentlichem Sollen gegeniiber aber gibt
es Sollenswidriges in Wirklichkeit und es ist bemerkenswert, daf
angesichts solcher Fiélle Gefiihlsregungen und Begehrungen auftreten,
die ganz unseren paradoxen Sitzen entsprechen, nach denen das
Sollenswidrige Sollenswidriges fordert und, wenn Sollenswidriges ist,
nichts oder Beliebiges sein soll. Der Drang nach Vergeltung und
Rache, auch das ,wenn du so bist, warum soll ich besser sein“
illustriert den ersten, die manchmal fassungslose Entriistung (,da
hort alles auf®) und das ,Fordern“ von Sinnlosigkeiten (,da soll
doch . . .“) den zweiten Satz. In der Dichtung finden sich viele
schone Belege fiir Gemiitsregungen im Sinne dieses Satzes (z. B. bei
Shakespeare, Macbeth III, 4, 1—20; Konig Lear III,1, 1ff, III,
2, 1ff und sonst). — Tatséichlich hebt auch das Sollenswidrige dag
unbedingte Gefordertsein des Sollensméfigen nicht auf (Satz 29,
§ 8, § 7), und das ist entscheidend fiir die Richtigkeit unseres
Verhaltens. Aber doch fordert das Sollenswidrige, nebén seinem
Gegenteil, auch wieder Sollenswidriges als Konsequenz und setzt
damit ein relatives Seinsollen fiir Sollenswidriges. So gilt nicht
nur das Wort vom Fluch der bisen Tat, die so leicht ihresgleichen
im Gefolge hat, sondern auch das Verlassen der Konsequenz des
Unrichtigen, die Korrektur des Bosen, hat, obwohl pflichtmigig als
Ganzes, immer und wesenhaft — schon als Verlassen einer Konsequenz
— unwertige Komponenten und damit relative Sollenswidrigkeiten
in sich: es ist das Boseste am Bosen, daf es uns auch das Rechte
nicht ohne eine Schuld ergreifen lagt.

- Das uneigentliche Seinsollen des Tatséichlichen kommt hier darin
zur Geltung, daf auch das Sollenswidrige, sobald es geschehen ist,
als Tatsache hingenommen werden soll, gegen die zu wollen un-
verniinftig wére, so sehr auch seiner Wiederholung oder Dauer ent-
gegenzuwirken ist. Psychologisch merkwiirdig ist iibrigens die Neigung,
Sollenswidriges, wenn es nur lang genug gedauert hat, milder zu
beurteilen, wenn nicht gar als richtig gelten zu lassen: eine Art
Ubertragung des Einwilligens in die Tatsachen auf das, was nach
einem Gewohnheitsurteil — sofern wir eben nichts dagegen tun —
auch ,s0 bleiben wird“. Vielleicht liegt eine Spur von Berechtigung
solches Verhaltens in der Erfahrung, ,da8 es eben auch so geht®, was
freilich nur ein relatives Seinsollen fiir kiinftige Dauer ergeben kann.

§ 12. Das Wollen und der Wert.
1. Abhéingigkeit des Sollens vom Wert.

Wir wollen nichts, was nicht um éeiner selbst oder um eines anderen
(Wertvollen) willen Wert fiir uns hat, und wir sollen etwas wollen, sofern



69

es - tatstichlich Wert hat und sollen uns dafiir entscheiden, was unter
den gegebenen Umstinden das Wertvollste ist.! In der Tat sind es
vor allem Wertgefiihle? und Werterwigungen, die unser Wollen be-
stimmen ; Gedanken an die Moglichkeit und Wahrscheinlichkeit der Ver-
wirklichung spielen daneben nur eine zweite Rolle und scheinen iiber-
haupt erst zur Geltung kommen zu diirfen, wenn es sich eben um
Méiglichkeit der Verwirklichung eines Wertes handelt. Etwas Wertloses
oder Unwertiges mag- beliebig leicht zu verwirklichen sein, so ist es
deshalb doch nicht gesollt. Unsere Zuriickfiihrung formaler Richtigkeit
auf maximale Bewihrbarkeit verdankt also wohl den Schein von
Berechtigung, den sie hat, dem Umstande, da wir bei Bewédhrbarkeit
schon irgendwie an Werte denken? Nur wenn Wert selbst auf
Bewiihrbarkeit beruhen sollte und nicht umgekehrt, ist unsere Angabe
der notwendigen und hinreichenden Bedingung formaler Richtigkeit
im Rechte.

Wie jeder relativen Sollbestimmung ein Wert entspricht, ist —
in § 11, 8 — schon besprochen worden ; es bleibt noch die Beziehung
zwischen Wert und entscheidendem Sollen genauer zu bestimmen.
.Die Formel, man solle im gegebenen Falle den griften méglichen
Wert verwirklichen, bedarf einer Prizisierung. Offenbar ist fiir dieses
entscheidende Sollen weder die rein &uflerlich verstandene Wahrschein-
lichkeit der Erreichung des einzelnen Willenszieles, noch auch der
Wert dieses Zieles' allein mafigebend. Bei gleichen Werten wird das
wahrscheinlichere, bei gleichen ‘Wahrscheinlichkeiten das wertvollere
Ziel zu wihlen sein. So ist fiir die Wahl das mafgebend, was man
in der Wahrscheinlichkeitsrechnung den Hoffnungs- oder den Er-
wartungswert nennt, es ist, wenn Wert und Wahrscheinlichkeit
zahlenmégig angegeben sind, gemessen durch das Produkt ihrer
Magzahlen; sei w die Magzahl der Wahrscheinlichkeit des Erreichens,
a der Wert des Zieles, so ist w.a sein Erwartungswert. Man soll das
Ziel wihlen, dessen Erwartungswert der grofte ist. Fiir ein hobes Ziel
wird man viel wagen und soll es wagen, fiir ‘ein geringes nur wenig.
Man kann sich die Berechtigung dieses Ansatzes auch durch eine
statistische Uberlegung vergegenwiirtigen: , Unter einer grofen Anzahl
n von Fillen* — wo man den Wert a ‘mit der Wahrscheinlichkeit
w zu verwirklichen unternimmt — _,werden etwa n w den Gewinn
a bringen, die iibrigen nichts: also ist der durchschnittliche Gewinn

1 Der Satz, der iibrigens noch eine wesentliche Prizisierung erfahren wird,
entspricht dem allgemeinen Begriff des sittlich Guten, auch insbesondere der
Auffassung F. Brentanos (Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis. 2. Aufl.,
herausgegeben von O. Kraus, Leipzig, 1921), aber dieser entspricht nicht die
hier vertretene Uberzeugung vom Wesen des Wertes.

2 Uber das Wertgefithl und seine Beziehung zum Werte vgl. Meinong,
Zur Grundlegurg der allgemeinen Werttheorie, herausgegeben von E. Mally,
Graz, 1923,
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anw:n=aw.*! Je grier die Zahl der Fille, desto mehr wird
sich der beobachtete Durchschnittsbetrag des realisierten Wertes dem
Betrage a w nihern; es wird also ,im grofen ganzen® des Geschehens
der groGte Wert realisiert werden, wenn in jedem Falle der grofte
Erwartungswert gewihlt wird, — wenigstens kann die Wahrschein-
lichkeit dafiir beliebig der Gewilheit angeniibert werden, wenn man
nur entsprechend viele Fille in Betracht zieht.2

Natiirlich sind bei den weitaus meisten unserer Handlungen weder
Wert des Zieles noch Wahrscheinlichkeit in Mag8zahlen gegeben, sondern
jener ist uns irgendwie durch das Wertgefiihl oder die Werthaltung,
die Wahrscheinlichkeit aber durch die Stirke des vorgingigen Ver-
mutens, dal das Ziel sich erreichen lasse, gegeben. Beides zusammen
gibt eine Art Schitzung oder ,Eindruck® der Bewdahrbarkeit, die sich
giinstigenfalls durch den mathematischen Erwartungswert wiirde
charakterisieren lassen, jedoch nicht unmittelbar, so da8 er die
MaBzahl dieser Griofe abgibe. Der Erwartungswert selbst kann
diese Mafzahl nicht sein, denn Bewé&hrbarkeit ist eine Maglichkeit
und hat ihre obere Grenze 1, er aber kann mit wachsendem Werte
a fiir jedes gegebene w beliebig gro8 werden.

Um das Bewihrbarkeitsma8 zu finden, betrachten wir ein er-
sonnenes Beispiel, dessen einfache Verhiltnisse leicht zu iiberblicken
sind. Bei einem Bestschiefen seien auf verschiedene, abgestufte
Leistungen verschiedene Preise a;, as, a3, a4 — in aufsteigender
Reihe — ausgesetzt, der hochste von ihnen as = A. Jeder Schiitze
diirfe nur um einen Preis schiefen. Jemand, der der Reihe
nach die Wahrscheinlichkeiten wi, we, w3, ws hat, die einzelnen
Preise zu gewinnen, wird sich fiir den Bewerb um den ent-
schliefen, der ihm nach seinem Konnen den grofiten Erwartungs-
‘wert bietet, das sei etwa az mit der zugehirigen Wahrscheinlichkeit
ws. Die grofte Bewidhrbarkeit hiitte aber offenbar das Unternehmen
eines Schiitzen, der sicher wire, den hochsten Preis A zu gewinnen;
an ibr ist die Bewihrbarkeit des Unternehmens unseres minder
vollkommenen Bewerbers zu messen und die Mafizahl, die wir ibhr
zuordnen, mufl den Grad ihrer Anndherung an jene hochste Bewéihr-
barkeit angeben. Die zu messende Bewihrbarkeit entspricht einem
Erwartungswert w3 az, die hochste in Betracht kommende dem Er-
wartungswert A — da hier w = 1 ist — und so hat man fiir die

1 F Hack, Wahrschemhchkeltsrechnung, Berlin und Leipzig, 1914,
S.18 (dle Zeiger bei & und w sind im Zitate als belanglos weggelassen),
2 Die Voraussetzung, daB unter den n Fillen, nach Abzug der n w
ghnstigen Filie, ,die iibrigen nichts“ einbringen werden, ist in unserer
berlegung allerdings nicht streng zutreffend, denn sie kionnen und werden
die verschiedensten positiven und negativen Werte bringen, tiber die sich
aus unserer Voraussetzung, daB jedesmal der Erwartungswert a w bestand,
nur nichts ergibt, und deshalb ist das Gesamtergebnis der zu erwartenden
MiBerfolge nicht in Rechnung zu setzen.
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W3 a3

betrachtete Bewidhrbarkeit das Mag . Dieses gibt den Grad der

Annéherung des bestehenden Erwartungswertes ws ag an den hochsten
hier moglichen, A, an und zugleich die Annéherung der bestehenden

Bewihrbarkeit W_sAa_a_ an die hochste, d. i. % oder 1.

Das Ergebnis dieser Betrachtung ist leicht allgemein zu fassen.
Kommen im gegebenen Falle n mdgliche Verhaltungen in Frage mit
den zu verwirklichenden Werten aj, ag, . . . a,, unter denen der .
grofte A sei, und mit den dazugehorigen Erreichungsmioglichkeiten
Wi, W2, . . . Wp, 80 ist die Bewidhrbarkeit einer bestimmten von
diesen Verhaltungen gemessen durch das Verhéltnis ihres Erwartungs-
wertes w; a; zu dem hdchsten hier fiberhaupt in Betracht kommenden,
1. A oder A, der bestiinde, wenn der hiochste Wert mit Gewilheit
verwirklicht werden konnte. Das Gebot formaler Richtigkeit verlangt,
daf man das Verhalten mit dem grioften Erwartungswerte wihle;
dann hat das Wollen auch die grofite Bew#hrbarkeit fiir sich, die
es nach MaBigabe der Verhéltnisse und der aus ihnen resultierenden
Erreichungsmoglichkeiten haben kann. Die Bew#hrbarkeit hingt auch
vom Konnen ab, das ein Wille einzusetzen hat, denn dieses ist mit-
bestimmend fiir die Erreichungswahrscheinlichkeit w. Ein Wille, dem
hochstes Konnen zu Gebote stiinde, miifte immer den héchsten Wert
wihlen und hiitte, da er diesen sicher verwirklichte, die hdochste
Bewihrbarkeit 1, die materiale Richtigkeit sichert.

Bietet der hochste Wert den groften Bewédhrungswert, so wird
fiir die richtige Wahl ¥ = WTA = w, die Bewihrbarkeit wird gleich
der Moglichkeit, das vorliegende einzelne Wollungsziel zu erreichen.
Sonst aber ist fiir die Bewédhrbarkeit immer auch der Wert des Zieles
mitbestimmend. Es fragt sich, wie diese Tatsache sich mit unseren
friiheren Ergebnissen vertrigt, denen zufolge die formale Richtigkeit
einfach durch die maximale Wahrscheinlichkeit der Willensverwirk-
lichung gegeben ist,

2. Wert und Bewidhrbarkeit.

"Wo die Losung der eben ausgesprochenen Frage zu suchen sein wird,
ist schon — in § 11, 5 — bemerkt worden. Die materiale Richtigkeit des
Wollens verlangt, dag nicht nur das einzelne Wollen sein einzelnes, aus-
driicklich gefafites Ziel erreiche, sondern dag es ein Glied eines Systemsvon
lauter richtigen Willensakten sei, denn nurdann ist alles Mitgewollte auch
erreicht. Auf dieses Erfordernis materialer Richtigkeit mufl ein Wollen
Riicksicht nehmen, um formal richtig zu sein. Die einzelnen Willens-
akte miissen so sein, daf sie maximal geeignet erscheinen, sich zu
einem widerspruchsfreien System der Wollungen zusammenzufiigen,
zu einem einigen, harmonischen Gesamtwillen: denn dieser innere
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Einklang ist die formal geforderte Teilbedingung der materialen
Widerspruchsfreiheit. Nun darf ich gewif sagen, etwas habe in dem
MaBe Wert fiir mich, als es meinem Gesamtwillen gemé8, meinem
dauernden und wesentlichen Interesse entsprechend sei. Falls der
Gegenstand mir als mogliches Wollensziel entgegentritt, wird die
grofte Stirke,! mit der sich mein Wille, d. h. mein Gesamtwille —
wenn er dazu reicht — fiir seine Verwirklichung noch einsetzen
wiirde, eipn Ma8 fiir den Wert abgeben, den jener Gegenstand fiir
mich hat. Eine prinzipiell mogliche Wertmessung ergibe sich, wenn
zwei Werte a1 und ag mit den Verwirklichungsmoglichkeiten wy
und ws vorligen, zwischen denen wohliiberlegtes Wollen ohne
Heranziehung &uBerer Motive — weil man sich ja doch entscheiden
muB — keine Entscheidung findet. Dann sind die Erwartungswerte
als gleich anzusehen, wj a; = wa a3, und daraus ergibt sich fiir das
Verhiiltnis der Werte a; : ag = wa : w1.2 Natiirlich ist die jeweilige
Wollbarkeit nur ein schwankender MafSstab des Wertes, aber hieriu
ist das Wertgefiihl nicht besser, sondern eher schlechter; auferdem
zeigt es sich jeder messenden Vergleichung noch weniger zuginglich
als jene.

In diesem Sinne ist die (potentielle) Beteiligung meines Gesamt-
willens an einem Wollensziel, als Wertfaktor a, im Erwartungswerte
w a vertreten, und die Bewihrbarkeit des Wollens, die diesem w a
proportional ist, ist also auch direkt proportional der Beteiligung meines
Gesamtwillens. Je grofler diese Beteiligung, desto mehr wird, im
Falle des Erreichens, mein Gesamtwille erfiillt und wir sind so be-

rechtigt, in dem Werte a (a=’¥, fir den Fall w=1, A==1)

jene Bewdhrbarkeit unseres Wollens zu sehen, die es vermdige
der in ihm gegebenen Beteiligung des Gesamtwillens hétte, wenn die
Erreichungsmoglichkeit des (einzelnen) Zieles 1 wire, d. h. wenn es
gewifl zu erreichen wire, und wenn der gréfte in dem Falle iiber-
haupt anstrebbare Wert (daher die groSte hier mogliche Beteiligung
des Gesamtwollens) als Einheit (der Willensbeteiligung) angenommen
wird. Es 148t sich demnach allerdings Wert — der Wert ,fiir mich*®
oder der pers¢nliche Wert?® — eines Tatbestandes, in der ange-
gebenen Weise, als Chance oder Moglichkeit der Bewidhrung, d. h, hier
einfach des Durchsetzens, meines Gesamtwillens verstehen.

1 Und zwar nicht Akt-, sondern Inhaltsstirke. Zum Begriff des Inhaltes,
wie er hier in Betracht kommt, vgl. Meinong, Uber emotionale Prisenta-
tion, a. a. 0., §§ 6. 7

2 Prinzipiell Ubereinstimmendes schon bei F. Brentano, Vom Ursprung
gittlicher Erkenntnis, 2. Autl, a.a. 0., S. 22 f, insofern, als auch er dem
héheren Werte nicht einen stirkeren Begehrungsakt, sondern ein berechtigtes
Vorziehen entsprechen laft.

3 Vgl. Meinong, Zur Grundlegung der allgemeinen Werttheorie,
a.a. 0,1V, §6.
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Der einfache Gedanke, den wir hier bis zur exakten Formulierung
durchgedacht haben, findet seinen natiirlichen Ausdruck in dem durch-
aus einleuchtenden Satze, daB, was Wert fiir mich hat, genau so
weit es Wert fiir mich hat, meinem Gesamtwillen gem#f ist und
eben dadurch, wenn ich es wollend verwirkliche, eine Chance fiir
die Erfiillung dieses Gesamtwillens darstellt. Fir A —= 1 ist die
Bewilhrbarkeit w a als zusammengesetzte Wahrscheinlichkeit zu ver-
stehen: Wahrscheinlichkeit dafiir, da8 ich mein Einzelziel erreiche
und zugleich meinem Gesamtwillen dadurch geniige. Freilich miigte
dann A den hochsten, nicht nur in diesem Falle, sondern iiberhaupt,
als mogliches Ziel fiir mich in Betracht kommenden Wert bedeuten;
das wire bei einer Entscheidung, wo es im strengsten Sinne ums
ganze geht. Auch hier ist nicht unbedingt der hochste Wert zu wollen,
sondern der Wert a, der mit dem zugehorigen w den groften Er-
wartungswert liefert, und man sieht, da8 z. B. der, dessen Kriifte
fiir das Hochste nicht ausreichen, um ihm geniigende Erreichungs-
moglichkeit zu geben, vor dem harten Sollen steht, einen minderen

- Wert mit aller Kraft anzustreben. Er hat nur den Trost, die Pflicht
erfiillt und damit den entscheidenden sittlichen Wert erreicht zu haben. .
Hierin liegt das Furchtbare und das Versohnende einer Tragik.

An die Stelle der Riicksicht auf den Wert fiir mich, den Anteil
meines Gesamtwillens, muf nun fiir den Menschen, der mit anderen
lebt, in sehr vielen Fillen — eigentlich in allen, nur daf es
nicht in allen auch modifizierend wird — die Riicksicht auf den
Wert fiir alle, den Anteil des Gesamtwillens der Gesellschaft, treten.
Freilich ist auch mein Wille ein Konstituens dieses Gesamtwillens,
und auch dieser unterliegt wie meiner dem Regulativ, da8 er einem
harmonischen Ganzen zuzustreben hat, und ist am Ende durch die
Tatsachen gezwungen, ihm zuzustreben : eine Pflicht und eine Nitigung,
die sich an den Einzelwillen und zuletzt in den einzelnen Willens-
akten konkret auswirkt.!

3. Der objektive Wert. .

Auch der Wert fiir die Allgemeinheit ist immer noch ein personlicher
Wert, nur da8 er, statt auf ein Subjekt, auf ein Kollektiv von Subjekten
bezogen ist. Nun entsteht die Frage, ob dem Werte, den etwas im Sinne
einer Wollbarkeit oder einer Werthaltung fiir jemand hat, nicht auch giin-
stigenfalls eine objektive Bestimmung entspreche, die dann tatsiich-
licher Wert oder Wert schlechthin zu heien verdiente. Ohne Zweifel
miite die Berechtigung, etwas wertzuhalten, wenn sie vorliegt, auf

1 Dieser Zwang der Tatsachen im Zusammenleben der Menschen gibt
die Grandlage einer miglichen und durchaus wahrscheinlichen naturalistischen
Auffassung der Entstehung ethischen Wollens und Denkens. Solcher Natura-
lismus kann unsere Entwicklung zur Ethik verstehen, aber nicht dem Wesen
der ethischen Gesetze gerecht werden, die durch Entwickiung nicht gemacht
oder erfunden, sondern in deren Verlaufe nur entdeckt werden,
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eine solche Tatséchlichkeit gegriindet sein — genau so, wie die
des Wollens auf die Tatséichlichkeit des Sollens gegriindet ist. Die
Verhiltnisse beim Sollen, die wir nun schon kennen, geben eine
brauchbare Fiithrung bei Priifung dieser Frage.

Was sein soll, hat, sofern es sein soll, einen Wert. Fiir diesen
Satz ist eine Begriindung nicht zu verlangen ; er ergibt sich als ein
Axiom unmittelbar aus dem Wesen von Sollen und Wert. Wie nun
was im Sinne eines Begehrens sein soll,. Wert hat im Sinne der
Begehrbarkeit, so wird, was tatséichlich sein soll, auch tatséichlichen
‘Wert haben miissen. Was im eigentlichen Sinne! und unbedingt sein
- soll, ist formale Richtigkeit des Wollens und alles, was sie fordert:
sie hat also auch unbedingten Wert; weil sie diesen hat, soll sie ja
sein. Die notwendige und hinreichende Bedingung formaler Richtig-
keit ist nun die maximale Bewihrbarkeit, d. i. iiberwiegende Méglich-
keit dafiir, daf das Wollen, genauer der im Wollen betitigte Gesamt-
wille, sein Ziel erreiche. Dies ist der sachliche Grund des Sollens
und offenbar auch des Wertes: das rein intellektuell erfagte Aquivalent
von unbedingtem Sollen und unbedingtem Wert zugleich. Freilich,
das eigentliche Wesen ist damit bei keinem von beiden getroffen —
sie miiten ja sonst identisch sein und nicht blof untereinander und
mit jenem rein ,sachlichen“ Tatbestande #quivalent. Das Wesen des
Wertes ist nur zu ,erschauen“ durch Vermittlung des Gefiihles,
das man Wertgefiihl nennt, das Wesen des Sollens nur durch Ver-
mittlung des Wollens; aber nicht, indem man an diese denkt und
ein zu ihnen in bestimmter Relation Stehendes meint,2 sondern
einfacher, indem das Gefiihl, bzw. das Wollen — ohne selbst erfaft
sein zu miissen — unserem Erfassen das entsprechende Gegenstéindliche
— als seinen ,,Sinn“ — vergegenwirtigt, darbietet oder prisentiert,
dhnlich wie eine Vorstellung ihren Gegenstand présentiert. Wie die
Gestalt des Kreises nur durch die Anschauung selbst und in ihrem
eigenen Wesen erfaft werden kann, so Wert und Sollen nur durch diese
emotionale Prisentation. Ohne Gefiihl und Wollen wiilten wir nie,
was Wert ist und was Sollen ist, so wie wir ohne Farbensinn nie-
mals das Wesen von rot und blau kennten und ohne anschauliche
Gestalterfassung niemals das Wesen der Kreisgestalt. Das hindert
aber nieht,“daﬂ man zur anschaulichen Kreisgestalt ein unanschaulich
erfafibares Aquivalent angeben kann, etwa in einer mathematischen,
am reinsten in der analytischen Fassung des Kreishegriffes, der

1 Auch das uneigentliche Seinsollen der Tatsachen setzt einen Wert
voraus: den uneigentlichen Wert der. einfachen Tatsichlichkeit. In diesem
Sinne hat jedes Wirkliche. als Tréger von tatsidchlichen Sachverhalten, als
das, woran Bestimmungen vertatsichlicht sind, einen Wert, der neben anderen,
eigentlichen, Werten und Unwerten an ihm hesteht.

2 Diese Relation kénnte ja nur die des gegenstindlichen Entsprechens
sein, und was einem Psychischen in diesem Sinne entspricht, ist uns darch
es direkt gegeber, Der Gedanke an die Relation setzt also dieses Gegebensein,
d. h. direkte ErfaBtsein des Gegenstindlichen voraus.
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die notwendigen und hinreichenden gegenstiindlichen Bedingungen
fiir das Bestehen einer solchen Gestalt zum Inhalte hat. So auch hat
unsere Analyse des Sollens das rein intellektuell erfagbare, ,sachliche“
Aquivalent, die notwendige und hinreichende sachliche Grundlage fiir
das Bestehen dieses nur emotional ,erschaubaren®, d. h. direkt erfag-
baren, Gegenstandes gegeben. Sie ist zugleich die des unbedingten
Wertes. — Solches theoretisches Bestreben verdiente also keineswegs
den Namen des Intellektualismus, wenn damit ein Vorwurf ver- -
bunden sein soll. Denn es achtet die Eigenart der Gegenstinde, auch
derer, die rein intellektuell nicht erfaBbar sind. Es sucht sie nicht
durch Denken aufzulésen. Aber am Ende ist das Erkennen doch Denken,
wenn es sich auch nicht-gedanklicher und sogar nicht-intellektueller
Erfassungsmittel (als Présentanten) bedient, und zu jedem Gegen-
swindlichen, das auftritt, mu8 es denkerfaSbare Bedingungen geben,
die fiir sein Auftreten hinreichend und notwendig sind. Sie aufzusuchen
ist Aufgabe der Wissenschaft: soweit ist diese Wissenschaft, wie jede,
notwendig intellektualistisch und rationalistisch.

Der unbedingte Wert formaler Richtigkeit beruht also auf Bewé#hr-
barkeit. Ein schlechtes, d. h. formal unrichtiges, Einzelwollen kann sich,
»Zufillig® und &ulerlich, bewihren — soweit nimlich das notwendiger-
weise Mitgewollte auler Betracht bleibt. Aber ein schlechter Gesamt-
wille kann sich iiberhaupt nicht bewdhren; denn im Gesamtwillen
ist alles Mitgeforderte vertreten, er ist der Inbegriff alles meines
Wollens und Mitwollens. Ist er formal unrichtig, so will er gegen
irgend welche Bedingungen dieser Richtigkeit, er will aber auch die
 Bedingungen dieser Richtigkeit, denn diese sind in jedem Wollen,
seinem Sinne nach, notwendig mitgewollt. Er will also Widersprechendes
und kann als Gesamtwille nie Erfiillung finden.

Die relativen Werte, die den relativen und unvollstdndigen Soll-
bestimmungen entsprechen — § 11,3 —, werden soweit tatséchlich
sein, als diese Sollbestimmungen tatséchlich bestehen, also soweit
sie auf Bewidhrbarkeiten beruhen. Nun sind die Werte der Gegensténde,
auf die primdres — vgl. § 11,2 — Wollen sich richtet, beschrieben
worden als Anteil unseres Gesamtwollens an diesen Gegenstéinden.
Natiirlich trifft diese Beschreibung zunichst personlichen Wert. Man
wird aber daraus eine Charakteristik wahren, d. h. tatséchlichen
objektiven Wertes gewinnen, wenn man statt des Anteils eines
gegebenen personlichen — individuellen oder ,kollektiven“ — Willens
den Anteil eines formal richtigen, d. h. bewiihrbaren Gesamtwillens
bestimmend sein 1l46t. Da dem Willen innerhalb der Richtigkeit noch
immer ein grofer Spielraum in Wahl seiner konkreten Ziele gelassen
ist, scheint sich daraus eine Relativitit der Werte — mit Ausnahme
des ethischen — zu ergeben, in dem Sinne, daB nicht nur, wie
selbstverstindlich, ein Wirkliches Wert hat, sofern es eine wertvolle
Bestimmung an sich trigt — woneben es dann auch den Unwert
unwertiger Bestimmungen haben kann —, sondern dal auch eine
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Bestimmung nur wertvoll ist, sofern ihr Zutreffen der Verwirklichung
eines richtigen Gesamtwollens giinstig ist. Das richtige Wollen aber
wiire das einzige absolut Gute.! Nun gibt es gewil Bestimmungen
solcher Art, daB ein Wille sich in Verhiltnissen der Stirke, die innerhalb
weiter Grenzen wechseln, fiir sie einsetzen kann, ohne deshalb unrichtig
zu werden: das sind die Bestimmungen der Dinge, an deren personliche
Wertung der Mafstab objektiver Richtigkeit nicht recht anzulegen ist;
unter ihnen mag der eine diese, der andere jene vorziehen, wie es
ihm genehm ist, weil sie fiir die Richtigkeit des Wollens indifferent
gind. Es gibt aber auch Bestimmungen, an denen jeder Wille in
bestimmten Verhiltnissen Anteil zu nehmen hat, um richtig zu wollen.
Wir werden diesem Tatbestande gerecht, wenn wir erklidren: die Be-
stimmungen, die in gewissem Verhiltnis der Anteilstéirke eines Willens
(Gesamtwollens) gewollt, ihm die groSte Wahrscheinlichkeit der Er-
fiillung geben, sind in eben diesem Verhiltnis objektiv. wertvoll
(Anteilstirke im Sinne von § 12, 2).

Mit dieser Wertformel ist nicht in zirkelbafter Weise der Wert
der einzelnen Bestimmungen durch die Bewihrbarkeit eines Willens
und diese wieder-durch den Wert seiner Ziele ,definiert®, sondern
sie nennt jene in dem MafSe wertvoll, in dem sie von einem Willen
gewollt werden miissen, damit er, als Gesamtwille, am bew#hrbarsten
- gei. Unter allen Umstéinden ist also die formale Richtigkeit selbst
am stidrksten zu wollen: ihr Wert ist der hdchste, unbedingt ent-
scheidende. Aber damit ist nicht gesagt, daf alle anderen Werte aus
diesem Wert entspringen, sondern eher, daB dieser alle einschliefit.
Nicht weil ein richtiger Wille sich fiir die Gegenstinde in diesem
Verhiltnis einsetzt, sind sie so wertvoll, sondern der Wille ist richtig
und wertvoll, weil er die Gegenstinde in dem Verhiltnis ihrer Werte
will, weil er ihrem Werte gerecht wird. Als sachliche — intellektuell
fagbare — Grundlage ihrer Werte kommt den Bestimmungen eine
gewisse Bewihrbarkeit in einem konsistenten Systeme zu, dessen
Verwirklichung der richtige Wille erstrebt. Von hier aus wird ver-
sténdlich, dal Wahrhaftigkeit, Verldglichkeit, Gerechtigkeit, Wohl-
wollen wertvolle Eigenschaften sind, und eine entwickelte Ethik
miifte unter Voraussetzung der Wertformel iiber die Verhéltnisse
ihrer Werte Klarheit gewonnen haben. Zugleich wird der Grund
eingesehen, weshalb — abgesehen von Wertirrtimern — zu ver-
schiedenen Zeiten bei verschiedenen Menschen so Verschiedenes als
sittlich gut gilt: bei ungleichen Individuen, unter ungleichen Bedin-

1 Der Anfang von Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten spricht
diesen Gedanken aus. ,Es ist iiberall nichts in der Welt, ja @berhaupt auch
auBer derselben zan denken moglich, was ohne Einschrinkung fiir gut kinnte
gehalten werden, als allein ein guter Wille.* Die Talente des Geistes,
Eigenschaften des Temperamentes, Glicksgaben, die Glickseligkeit, sogar
Eigenschaften, die dem guten Willen firderlich sind, haben ,dem ungeachtet
keinen innern unbedingten Wert, sondern setzen immer noch einen guten
Willen voraus“ (um gut zu sein).
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gungen des Bestandes und Entstandenseins einer Gesellschaft, haben
sehr ungleiche primére Forderungen die beste Bewd#hrbarkeit.

Man wende nicht ein, das konsistente System wére am ein-
fachsten und sichersten zu haben, wenn man gar nicht wollte und
den Dingen ibhren Lauf lieSe: unser Wollen ist Tatsache und unser
Wille gehort als ein wirklicher Faktor mit in die Wirklichkeit und
will, darin liegt sein Wesen, sie gestalten. Offenbar sind doch nicht
alle Gestaltungen gleich bew#lhrbar im angegebenen Sinne und das
Geschehen strebt notwendig immer bewéhrbareren Bildungen zu: um-
fassenden realen Ganzheiten, wie die Entwicklung der Organismen,
iiberindividuellen durch reale Zusammenhinge gestalteten Verbinden,
wie die Entwicklung der Gesellschaft zeigt. Wo wir selbst unsere
Mitwirksamkeit an diesem Geschehen bewuft erleben, da wollen wir.
Die Gesetze aber, die fiir das Wollen verbindlich sind, sind im Sinn
und Wesen des Wollens selbst gelegen: jedes- Wollen sucht Be-
wihrung und legt sich selbst die Forderung auf, die groSte Bewiihr-
barkeit zu erstreben.

4. Der gute Wille.

Die Betrachtung deéssen, was' im Sinne eines Urteils oder
eines Wollens liegt, hat uns sogleich auf das Mitgeurteilte, das
Mitgewollte - gefiihrt: dieses ergibt in seiner Gesamtheit, der
gegeniiber das Ausdriickliche nur einen Grenzfall ausmacht, das,
was .in dem Akte gemeint ist, seinen Sinn. Je nachdem wir
es mehr oder weniger genau meinen, setzt sich das Urteil oder der
Wille fiir den Sinn des aktuellen Erlebnisses in verschiedener -An-
néherung an Vollstindigkeit und sozusagen mit verschiedenem Ge-
wichte ein. Dieses sich Einsetzen bedeutet aber, daf man dem Im-
. pliziten gegeniiber nicht nur logisch und deontisch, d. h. durch For-
derungen der Richtigkeit gebunden ist, sondern daf dieser idealen
Bindung auch eine psychisch-reale entspricht, Das Urteilen oder
Wollen eines Sachverhaltes hat im Gefolge eine erhdhte Disposition
oder Bereitschaft, dessen Implikate — auch die deontischen — zu
urteilen oder zu wollen und es bedarf nur mehr eines Anlasses, aber
keines neuen Grundes, sie auszulosen. Diese Erfahrungstatsache ist
nur verstindlich, wenn ein Wirkliches da ist, das die Grundlage
dieser erhohten Moglichkeiten — Disposition ist Moglichkeit — dar-
stellt, und es ist zu schliefen, dag8 die Dispositionsgrundlage, die sich
in einem Urteil oder die sich in einem Wollen betiitigt, zugleich
Grundlage. zur Urteilung, bzw. zum Wollen der Implikate ist und
durch Setzung jenes Aktes in den Zustand der Bereitschaft zur ex-
pliziten Setzung des impliziterweise Mitgesetzten gerit. Ihr Eintreten
in einen Akt gibt ihm seinen wesentlichen (realen und psychischen)
Inhalt, dem ein Gegenstindliches als das Gemeinte entspricht: sie
bestimmt also die gegenstéindliche Richtung oder den ,Sinn“ des
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Erlebnisses.! Im Falle des Wollens nennen wir diese reale Grund-
lage den Willen; er ist die dauernde psychische Vertretung dessen,
was sich uns in sinnmégiger Bestimmtheit als das Gesamt-
wollen eines Menschen dargestellt hat. Zum Gesamtwollen einer
Gesellschaft ist ein Wille von der Art des individuellen nicht auf-
zufinden; ihn vertritt eine Mehrheit von Willensindividuen, die aber
immerhin nicht ein bloSes Kollektiv, sondern durch reale Zusammen-
héinge mannigfach vermittelter wechselseitiger Beeinflussung ver-
bunden ist und durch diese eine freilich unvollkommene Abbildung
und vorfindliche Vertretung in den einzelnen Willen findet. So wird
der einzelne, indem er dem Gesamtwillen nachgeht, sich am Ende
doch auf seinen — gesellschaftlich bestimmten — Willen besinnen.

Eine Uberlegung, die auf richtiges Wollen abzielt, ist immer ein
Besinnen auf den eigenen Willen und stellt sich oft auch in dieser
Form dar. Man fragt sich: was will ich eigentlich? ist das, was ich
da mdchte, auch eigentlich das, was ich will? Da die Tatsachen
iiberall mitgeurteilt sind und, was sein soll, iiberall mltgewollt ist,
haben alle Uberzeugungen und alle Willen einen Kern, worin sie
iibereinstimmen und richtig sind. Der Verbrecher aus Schwiiche und
sogar der Bosewicht will im Grunde, was sein soll; nur darin fehlt
er, daf er zugleich auch will, was nicht sein soll. So widerspricht
sein Wollen sich selbst und dem Gesetze, das es sich selber gibt,
indem es einfach Wollen ist. Jedes bose Wollen ist auch eine Art
Dummbeit, mag es noch so klug und scharfsinnig sein. Uberzeu-
gungen, die, weil sie richtig sind, in jedem Denken eingeschlossen
sind und in jedem Geiste irgendwo bereit liegen. Sie sind alle auch
schon geduflert worden, aber erst durch die Einsicht in die Gesetze
des Sollens erhalten sie ihre klare wissenschaftliche Bedeutung und
Begriindung.2

Wo Uberlegung einem Entschlusse vorausgeht, wird in Urteilen
die Sachlage und der zu erwartende Erfolg iiberblickt, es kommt zu
“einem eigentlich urteilsmotivierten Wollen. Aber sehr oft, in un-
wichtigen Dingen und auch in wichtigen, wo zur Uberlegung keine
Zeit ist, handeln wir ohne zu iiberlegen, ohne deshalb ,uniiberlegt“
handeln zu miissen. Auch hier ist in einem raschen iiberschauenden
Urteil die ganze Sachlage erfafit, nur ohne Zergliederung; es bleibt
das meiste davon nur gemeint, was bei weiterer Analyse auch aus-
driicklich gedacht wiirde, sowohl auf Seite des vorgegebemen Tat-

1Vgl. meinen Artikel , ber Begriffsbildung* in den »Beitrigen zur Pida-
gogik und Dispositionstheorie“, herausgegeben von A. Meinong, Prag, Wien,
Lelpz1g, 1919, S. 94 ff. Zum Begnﬂ der Disposition vgl. Meinong, ,All-
gemeines zur "Lehre von den Dispositionen“, ebenda, S. 33 ff,

2 Vgl. auch H. Pichler, ,Zur Logik der Gemeinschaft*, Ttibingen, 1924.
Eine Arbeit, die mit der vorliegenden darin iibereinstimmt, 'daB sie wesent-
liche ond mcht bloB zufillige Analogien zwischen Urteil und Wollen, Wahrem
und Gutem aufdeckt, auBerdem zieht sie auch das dsthetische Geflihl und
das Schone, das ihm entspricht, mit in Betrachtung



begtandes, wie auf der des gewollten Sachverhaltes. Bei solchem
raschen Erfassen bleibt das meiste unbewut und nur dispositionell
vertreten, aber deshalb doch wirklich vertreten, durch die Dispositions-
grundlagen nédmlich, die sich in solchem Tun einsetzen, So kionnen
wir denn auch nachtriiglich etwa genauer angeben und ausfiihren,
wie es gemeint war. '

Fiir die Beurteilung der Richtigkeit und die Bewertung eines
Wollens aber ist eben das mafgebend, wie es gemeint war. Hierin
erst und nicht in einem vorgegebenen Leitgedanken ist in den meisten
Fillen das gelegen, was man die Maxime dieses Wollens nennen
kann. Aber die Forderung, nach bestem Wissen zu wollen, verlangt
auch, sich nicht einfach nach dem eben vorliegenden Aspekte be-
stimmen zu lassen, sondern den vollstindigsten erreichbaren auf-
gusuchen. Hier leitet uns ein Takt, der seinem Wesen nach wenig
bekannt ist, die Bestimmungen des Falles aufzufassen, die fiir die-
Méglichkeit des Eintretens eimes bestimmten Erfolges, hier die Be-
wihrbarkeit des Wollens, gerade die wesentlich mafSgebenden sind.

Die Urteile, die unser Wollen bestimmen, haben es wenig aus-
driicklich mit Erfolgsmoglichkeiten zu tun. Es wird etwa die Wahr-
scheinlichkeit der Erreichung des Einzelzieles erwogen — auch sie
kommt zumeist nur in der Stdrke des Erwartens zur Geltung —,
aber die Bewihrbarkeit, die das Wollen fiir den Gesamtwillen mit
sich fiihre, wird nicht intellektuell erfaft, sondern in der emotional
oanschaulichen“ Gestalt als Wert. Diese Moglichkeit zu iiberblicken,
ist bei der unendlichen Komplikation der Verhiltnisse, die alle dafiir
bestimmend sind, eine Aufgabe, die — vielleicht abgesehen von
irgend welchen seltenen Ausnahmen — die Kréfte unseres Intellektes
iibersteigt, und hier, wo er versagt, ist uns im Wertgefiihl ein gewilt
nicht unfehlbares, aber angesichts der Grofe der Aufgabe doch er-
staunlich leistungsfihiges Erfassungsmittel gegeben. Miifte man, um
festzustellen, ob eine in der Ebene gezogene Linie Kreisgestalt habe,
immer erst untersuchen, ob es einen Punkt gebe, von dem alle
ihre Punkte gleichen Abstand haben, so strebte man zwar einer sehr
exakten Erkenntnis zu, erreichte sie aber nicht, da man dazu un-
endlich viele Messungen ausfithren miite (das Nachziehen mit dem
Zirkel machte schon von der Anschauung der Kurven Gebrauch);
die Anschauung aber gibt uns die Gestalt mit einem Schlage, freilich
ungenau und mit den Mingeln anschaulichen Erfassens. Ahnliches
leistet das Gefithl — es ist, nebenbei bemerkt, aber nicht nur
Erfagsungsmittel, sondern hat seine Bedeutung fiir das psychische
Leben in sich. Wo wir eine Evideunz fiir die Richtigkeit uuseres
Wollens erleben, hat sie ihre Grundlage in einer besonderen
Beschaffenheit des Wertgefiihls.! Durch diese evidenzbegriindende

t Dieses ist ein ,als richtig charakterisiertes Lieben“, nach F, Bren-
tano, a.a.0, Aber die Evidenz der Richtigkeit ist selbst eine Eigenschaft
des Urteils.
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Beschaffenheit erst wird das formal richtige Wollen auch zum
innerlich richtigen, berechtigten. Auch kann ein richtiges
Wollen dann erst eigentlich gut heiflen, wenn es gefiihiten Werten,
nicht nur ihren intellektuell erfaten Aquivalenten gerecht wird.
Dem @efiihl erst ist das Wesen des Wertes zugénglich, durch
gefiilhlsmiifige Présentation auch wird erst das erfaft, was als
harmonischer Einklang der Einzelziele eine wesentliche Gestalt-
eigenschaft des guten Gesamtwollens ausmacht; was davon rein
intellektuell erfaSt werden kann, ist nichts als die Widerspruchs-
freiheit des konsistenten Systems.

- Dem Willen rechnen wir das einzelne Wollen zu und werten
ihn darnach. Eine Dispositionsgrundlage ist durch eine einzelne
Leistung natiirlich nur teilweise und meist sehr unvollstéindig gekenn-
zeichnet. Sehe ich nur den #uBeren Effekt, so kann ich sagen: sie
war 50, daB sie dies hat leisten konnen, also auch: es gibt Fiille,
wo sie solches leistet — auch das zu wissen, kann schon wichtig
sein, insbesondere kann man aus der groferen Leistung auch auf
die Disposition zur kleineren schliefen. Ich weif viel mehr, wenn
ich erkenne, unter welchen hinzukommenden Umstinden die Grund-
lage sich so betiitigt hat; denn nun darf ich vermuten, dag sie
unter solchen oder dhnlichen Umstéinden auch sonst solches oder
dhnliches leisten wird, ich weif nicht nur, da8 es Fille solchen Ver-
haltens gibt, sondern auch einiges dariiber, unter welchen Bedingungen
es auftritt. Je mehr an besonderen &ufleren Bedingungen zum Zustande-
kommen der Leistung gefordert ist, desto weniger charakteristisch
ist sie fiir die Disposition; je weniger, desto mehr kommt in der
Leistung gerade die Natur der Grundlage zur Geltung. Nach diesen
allgemeinen Gesichtspunkten beurteilen wir einen Willen auf Grund
seiner Handlungen. Und darnach bemift sich der positive oder
negative Beitrag zur Wertung des Willens, den eine seiner Handlungen
liefert.

Dal ein Wille unter den gegebenen Bedmgungen ABC such in
der gegebenen Weise M verhilt, das héngt in keiner Weise mehr
von den Bedingungen ab, sondern ist einzig Sache des Willens:
eine Eigenschaft, die ihn kennzeichnet. Trifft es fiir alle Menschen
zu, 80 schreiben wir dieses Verhalten der menschlichen Natur zu
und rechnen es, unter Menschen, dem einzelnen nicht weiter an;
wir sind geneigt zu sagen, als Mensch miisse er sich eben so ver-
halten. Gilt aber ein solches Verhaltungsgesetz — Eigenschaften
sind immer Verhaltens- oder Zustandsgesetze — nur fiir einige
Menschen, dann ist es fiir jeden von diesen umso charakteristischer,
je weniger Menschen es mit ihm teilen, und endlich wird es individuelle
Verhaltungsweisen des einzelnen Willens geben. Diese machen die
Eigenart des individuellen Willens aus: es liegt an ihm und nur an
ihm, daf er sich unter den und den Umstéinden gerade so und nicht
anders verhilt. Man sagt dann: ein Mensch kann sich unter den-
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selben Umstéinden auch anders verhalten; das lduft darauf hinaus,
dal es Menschen gibt, die es tatsdchlich.tun. Die reine Mdiglichkeit,
»daB ein Mensch unter den Umstinden A B C sich so und sa ver-
halte“, wird angewandt auf den gegebenen Menschen und ergibt fiir
sein Verhalten eine gewisse relative Moglichkeit (vgl.§ 9, 8). Aber
der gegebene Mensch ist iiber diese unvollstindige Bestimmung hinaus
vollstindig bestimmt und daf sein Wille sich unter gegebenen Um-
stdnden so und nicht anders verhélt, liegt eben an diesem individuellen
Willen und ist ihm zuzurechnen. Die Wendung, der gegebene Wille
sei als ein Wirkliches vollstéindig bestimmt, wird leicht so mifver-
standen, als seien alle seine Bestimmungen durch die iibrige Wirk-
lichkeit gegeben. Aber wenn jedes Element der Wirklichkeit durch
die Gesamtheit der iibrigen vollstindig bestimmt sein sollte, ohne
selbst zu bestimmen, also einen Beitrag zu seiner Bestimmtheit in
sich selbst zu haben, so bliebe am Ende jedes unbestimmt. Bestimmtheit
darf nicht rein passiv verstanden werden, als Bestimmtsein von einem
anderen her. Ein Element des Wirklichen muf in irgend etwas einfach
in sich und von sich aus bestimmt sein. Man sieht auch, worin dieser
unzuriickfiihrbare Bestimmungskern besteht: darin, dag dieses Wirkliche
unter den vollstindig gegebenen Bedingungen der Umwelt sich eben
so verhilt und nicht anders.

Freilich, ein zusammengesetztes Wirkliches verdankt seine Eigen-
bestimmtheit seinen Elementen. Es ist dadurch, daf sie zusammen-
traten, entstanden, es nimmt immer wieder neue Elemente auf,
verliert alte. So der Mensch als Lebewesen. Deshalb machen wir
ihn, eingedenk seiner Entstehung und Geschichte, auch nicht fiir -
jedes Verhalten gleich verantwortlich. Aber fiir jedes soweit, als sein
eigentlicher Wille sich darin kundtut. So gehort zu den vollstindig
gegebenen Bedingungen der Umwelt auch Vergangenes. Ich habe
mich nicht einfach dafiir zu verantworten, daf ich so gehandelt
habe, und auch nicht ohne Einschriinkung dafiir, daf ich unter diesen
gegenwirtigen Umstiinden so gehandelt habe. Sondern das, was
meinem innersten Willen und eigensten Wesen zugehort, ist das
unverénderliche: ich bin so, d. h. ich will so, daf ich
(infolgedessen) unter den Bedingungen meiner #uBeren Geschichte
so geworden bin, da8 ich nun unter solchen gegenwiirtigen Umstéinden
so handle. Alle wandelbaren Eigenschaften sind eine #uBerlich, vor-
geschichtlich mitbedingte Betdtigungsform dieses Bleibenden. Genau
soweit, wie in meinem Verhalten dieser Willenskern zur Geltung
kommt, bin ich fiir es verantwortlich. Zurechnung und Verantwortung
setzen den Willen — zum mindesten einen innersten Willenskern —
als ein absolut Selbstverantwortliches voraus. Er kann es nur sein,
wenn er ein echtes Element ist;! denn nur was nicht zusammen-

1 Zu einer #hnlichen Auffassung des Willens — Anklénge finden sich
natiirlich auch sonst — kommt neuerdings, von naturphilosophischen Be-

6
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gesetzt und nicht erzeugt worden ist, finde kein anderes in der
Welt vor, worauf es die Verantwortung fiir sein Wesen schieben
konnte. Dariiber aber zu entscheiden, ist nicht mehr Sache der wvor-
liegenden Untersuchung.

trachtungen aus, K. Sapper, Das Element der Wirklichkeit und die Welt
der Erfahrung. Grundlinien einer anthroporentrischen Natarphilosophie.
Mtinchen, 1924.
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Grundsitze 13 ff; Uebersicht der 19
Guter Wille 76

Gutes, absolut 76

Hack 70
Hoffoungswert 69
Honecker 3

Imperativ 50 f; kategorischer 55, 66

Implikans als hinreichende Bedin-
gong 53

Implikat, eigentliches 37 39, 53; Mit-
wollen des 36; als notwendige Be-
dingung 53; uneigentliches 39, 53

Implikation 8; angewandte 46, 53;
Anwenduangsprinzip der 52; eigent-
liche 39; Ertassungsmttel der 41;
Reflexivitat der 27

Indifferent, Bestimmung 66, 76 ; Hand-
lung 6: sittlich 63

Individueller Wille 80

Inha't 77

Inhaltsstarke 72

Inkonsequenz als
Bisen 68

Insofern 60

Intellektualismus 75

Intervall 67

Forderung des

Kant 55, 65f., 76
Kategorischer Imperativ 55, 66
Kausalbeziehung 52

Konnen 71

Konjunktion 9

Konsistentes System 76, 80
Kontraposition 23, 30

Kraus 69

Kilpe 50

Leichte und schwere Verfehlungen 67
Logik 1
Ltigen 59

Mally 2, 8, 5, 11, 69, 78

Materialimplikation 88; psychische
En sprechung der 42

Maxime 55, 65, 79; Unmoglichkeit
einer allgemeinen 64

Meiren 77, 78

Meinong 2, 11, 12, 44, 46, 69, 72, 78

Miifordern, Grundsatz des 15

Mitkonstituieren im Wollen 48

Mitseinsollen, eigentliches 41

Mittel 52

Mitwollen der Implikate 36

Modalbestimmung 47; unvollstindi-
ge 62

Modalitdt, deontische 61

Mbglichkeit 45. 65; angewandte 46
einer Bestlmmung 46; reme 46; und
relatives Sollen 62

Motivation, in engerem und weiterem
Sinne 53 ; formale Richtigkeit der
57; Prinzip der 52; des Urteils 42;
durch Urteil 54, 78; des Wollens 41;
durch Wollen 52 f.

Niihefungsformeln 65
Naturalismas 73
Natitrliches System 13

Negat 10

Pflicht 22 ;  Selbstverstindlichkeit
der 2 .

Pha.ntasxebegehren 44

Pichler 78

Prasentation, emotionale 74
Primére Forderung 59
Proposition 6
Propositionalfunktion 6

Rache 68 i

Reflexivitit der Forderung 32

Regeln 60, 65

Relative, und angewandte Maglich-
keit 46, 62; Daten 62; Sollens-
bestimmung 60 £

Relatives Sollen 65; seine Grade 67

Richtigkeit. @nBere 50; formale 61,
63; innere 57; materiale 50; der
Motivation 57

Richtungslosigkeit falschen Wollens 56

Russell 6

Sachverhalte 2 ; bestimmte 5 ; Theorie
der 3; unbestimmte 5

Sapper 82

Schit.ung der Bewdhrbarkeit 70

SchluB 52

Schwere und leichte Verfehlungen 67

Seinktnnen 16

Seinsollen 10; und Moglichkeit 62;
unvollstéindiges 61

Sejunktion 27

Selbstverstindlichkeit der Pﬂlcht 24

Sinn 77

Sinnlosigkeiten, Fordern von 68

Sittengesetz, allgemeines 59

Silgliche Bewertung, Verschiedenheit
er 76



Sollen 10, 12; eigentliches 44; und
Sollenswidriges 68 ; entscheidendes
69; erfillltes 41; Grade des 67;
relatives 65; des Sollenswidrigen 68;
subjektives 65; uneigentliches 40,
42; und Wert 74; sein Wesen 74

Sollensbestimmung, relative 61

Sollenswidriges 19, 68; dauernd 68;
sein relatives Sollen 68; und
Wollen 56

Spielraum 67

Subjektive Forderungen 65

System, harmonisches von Begehrun-
gen 64; konsistentes 76, 80 ; natiir-
liches 13; widerspruchsfreies von
‘Wollungen 71

Tatsachen 5, 9; Einwilligen in sie 40 ;
explizites Wollen der 39, zeitlose
und Wollen 48

Tatsichlichkeit des Sollens, Grund-
satz der 18 :

Transitivitit, der Forderung 28; der
Implikation 27

Uberzeugungserginzung durchs Wol-
len 48

Unabhiingigkeitsprinzip 61

Unbédingte Forderung,
der 18

Unbestimmte 44

Unbestimmtheit, scheinbare 45 ; sub-
jektive 47

Unmiglichkeit einer allgemeinen pri-
miren Forderung (Maxime) 64

Untatsachen 5, 9

Ursache 52; volle 53

Urteil, allgemeines 6; gewisses 16,
49; partikulires 6

Urteilsform 50

Verénderliche 44

Verantwortung 81

Vereinigung, Grundsatz der 17
Veigeltang 68

Verhaltungsgesetz 80
Verkniipfungssatz 50

Vermutung 16
VerschiedenheitsittlicherBewertung76
Vertatsichlichung einer Bestimmung 7

Wahrheit, bedingte 50

Grundsatz
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Wahrscheinlichkeit der Erreichung 69;
und relative Sollensbestimmung 62

Weber 12

Weil 53 ;als Ausdruck einer angewand-
ten Bestimmungsimplikation 54

Wenn 60 T

Wenn — so 8, 65

Wert 61, 68; und Bewihrbarkeit 69;
der formalen Richtigkeit 76; fir
mich 72; seine (sachliche) Grund-
lage 76 ; Messung (durch Wollbar-
keit) 72; objektiver 73, 76; per-
sonlicher 72; relativer 75; und
Sollen 74; tatsichlicher 73; un-
eigentlicher 74 ; sein Wesen 74

Werterwiigang 69

Wertformel 76

Wertgefithl 69. 79

Wertmessung (durch Wollbarkeit) 72

Wertung des Willens nach Hand-
lungen 80

Whitehead 6

‘Widerspruchslosigkeit, Grundsatz der
19; als Kriterium richtigen Wollens
50; materiale 56

Wille 78 ; guter 76, 80

Willensgesetze 49 :

Willenslogik 49

Wirkung 52

Wolff 11

Wollbarkeit als Wertma8 72

Wollen 15; berechtigtes 80; eigent-
liches 44, 54; erfulltes 42; -kénnen
51; mitkonstituierend 48; reale
Funktion 48; richtiges 49, als ab-
solut Gutes 76, formal 63, inner-
lich 80, material 50; sollenswidriges
56; als Tatsache 77; als Uber-
zeugungserginzung 48; uneigent-
liches 42

Wiinschen 15, 16

Zeichen 43

Zeitbestimmung und Kontraposition
23; und Verkniipfungssatz 50

Zeitlosigkeit der Tatsachen 48

Zugleich - Bestehen von Sachver-
halten 50

Zurechnung 81

Zusammensetzang, Grundsatz der 17

Zustandsgesetz 80.



	Front Cover
	Vorwort 
	Die Grundsätze des Sollens 
	Nächste Folgerungen 
	Folgerungen aus dem Grundsatz III (und I, II) 
	Das Wollen und die Tatsachen 
	Das Wollen und die Bestimmtheit des Geschehens 
	Das richtige Wollen 
	Das innerlich richtige Wollen 
	Das Wollen und der Wert 
	Register 

